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Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

81
Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

(1) Natur und Landschaft sind
auf Grund ihres eigenen Wertes
und als Grundlage fir Leben und
Gesundheit des Menschen auch in
Verantwortung fur die kiinftigen
Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich nach
Mafgabe der nachfolgenden
Absatze so zu schiitzen, dass
1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts
einschliellich der
Regenerationsfahigkeit und
nachhaltigen
Nutzungsfahigkeit der
Naturglter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und
Schonheit sowie der
Erholungswert von Natur
und Landschaft

auf Dauer gesichert sind; der

Schutz umfasst auch die Pflege,

die Entwicklung und, soweit

erforderlich, die

Wiederherstellung von Natur und

Landschaft (allgemeiner

Grundsatz).

(2) Zur dauerhaften Sicherung
der biologischen Vielfalt sind

entsprechend dem jeweiligen

§1

Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres
eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des
Menschen auch in Verantwortung fir die
kiinftigen Generationen im besiedelten und
unbesiedelten Bereich so zu schiitzen, zu pflegen,
zu entwickeln und, soweit erforderlich,
wiederherzustellen, dass

1. die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts,

2. die Regenerationsfahigkeit und
nachhaltige Nutzungsféhigkeit der
Naturguter,

3. die Tier- und Pflanzenwelt einschlie3lich
ihrer Lebensstétten und Lebensrdume
sowie

4. die Vielfalt, Eigenart und Schonheit sowie
der Erholungswert von Natur und
Landschaft

auf Dauer gesichert sind.

8 2 Grundsétze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

(1)

1. Der Naturhaushalt ist in seinen rdumlich
abgrenzbaren Teilen so zu sichern, dass
die den Standort prdgenden biologischen
Funktionen, Stoff- und Energiefliisse
sowie landschaftlichen Strukturen
erhalten, entwickelt oder wiederhergestellt

werden.




Gefahrdungsgrad insbesondere 2. Die Naturglter sind, soweit sie sich nicht
1.  lebensféhige Populationen erneuern, sparsam und schonend zu
wild lebender Tiere und nutzen. Der Nutzung sich erneuernder
Pflanzen einschliel3lich ihrer Naturgiiter kommt besondere Bedeutung
Lebensstatten zu erhalten zu; sie darfen nur so genutzt werden, dass
und der Austausch zwischen sie nachhaltig zur Verfligung stehen.
den Populationen sowie 3. Bdden sind so zu erhalten, dass sie ihre
Wanderungen und Funktionen im Naturhaushalt erfillen
Wiederbesiedelungen zu konnen. Natdrliche oder von Natur aus
ermoglichen, geschlossene Pflanzendecken sowie die
2. Gefdhrdungen von natirlich Ufervegetation sind zu sichern. Fr nicht
vorkommenden land- oder forstwirtschaftlich oder
Okosystemen, Biotopen und gartnerisch genutzte Bdden, deren
Arten entgegenzuwirken, Pflanzendecke beseitigt worden ist, ist
3. Lebensgemeinschaften und eine standortgerechte
Biotope mit ihren Vegetationsentwicklung zu ermdglichen.
strukturellen und Bodenerosionen sind zu vermeiden.
geografischen Eigenheiten in 4. Flachen sind sparsam zu nutzen. Die
einer représentativen erneute Inanspruchnahme genutzter oder
Verteilung zu erhalten; bebauter Fl&dchen hat VVorrang vor der
bestimmte Landschaftsteile Inanspruchnahme bislang ungenutzter
sollen der nattrlichen oder unbebauter Flachen. Eine
Dynamik Uberlassen bleiben. Beeintrachtigung der Schutzwirkung des
(3) Zur dauerhaften Sicherung Bodens gegen Verunreinigungen des
der Leistungs- und Grundwassers ist zu vermeiden. Bdden,
Funktionsfahigkeit des die landwirtschaftlich genutzt werden und
Naturhaushalts sind insbesondere dazu geeignet sind, sollen wegen ihrer
1.  die rdumlich abgrenzbaren naturrdumlichen Bedeutung so weit wie
Teile seines maoglich dieser Nutzungsart vorbehalten
Wirkungsgefliges im bleiben.
Hinblick auf die pragenden 5. Natirliche oder naturnahe Gewasser
biologischen Funktionen, sowie deren Uferzonen und natrliche
Stoff- und Energiefliisse Ruckhalteflachen sind zu erhalten, zu
sowie landschaftlichen entwickeln oder wiederherzustellen.
Strukturen zu schitzen; Anderungen des Grundwasserspiegels, die
Naturglter, die sich nicht zu einer Zerstorung oder nachhaltigen




erneuern, sind sparsam und
schonend zu nutzen; sich
erneuernde Naturguter
diirfen nur so genutzt
werden, dass sie auf Dauer
zur Verfugung stehen,
Boden so zu erhalten, dass
sie ihre Funktion im
Naturhaushalt erfullen
kénnen; nicht mehr genutzte
versiegelte Flachen sind zu
renaturieren, oder, soweit
eine Entsiegelung nicht
maoglich oder nicht
zumutbar ist, der nattrlichen
Entwicklung zu Uberlassen,
Meeres- und
Binnengewasser vor
Beeintréchtigungen zu
bewahren und ihre
natirliche
Selbstreinigungsfahigkeit
und Dynamik zu erhalten;
dies gilt insbesondere fur
natdrliche und naturnahe
Gewasser einschliellich
ihrer Ufer, Auen und
sonstigen Rickhalteflachen;
Hochwasserschutz hat auch
durch nattrliche oder
naturnahe MaRnahmen zu
erfolgen; fiir den
vorsorgenden
Grundwasserschutz sowie
fur einen ausgeglichenen

Niederschlags-

Beeintrachtigung schutzwirdiger Biotope
flhren kdnnen, sind zu vermeiden;
unvermeidbare Beeintrachtigungen sind
auszugleichen. Ein Ausbau von
Gewadssern soll so naturnah wie moglich
erfolgen. Bei der Unterhaltung und dem
Ausbau von Gewassern ist die
Erholungsnutzung der Landschaft und die
Sicherung der Lebensrdume der Tier- und
Pflanzenwelt zu beachten.

Schédliche Umwelteinwirkungen sind
auch durch MalRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
gering zu halten; empfindliche
Bestandteile des Naturhaushalts diirfen
nicht nachhaltig geschadigt werden.
Beeintrachtigungen des Klimas sind zu
vermeiden; hierbei kommt dem Aufbau
einer nachhaltigen Energieversorgung
insbesondere durch zunehmende Nutzung
erneuerbarer Energien besondere
Bedeutung zu. Auf den Schutz und die
Verbesserung des Klimas, einschliel3lich
des ortlichen Klimas, ist auch durch
MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege hinzuwirken. Wald und
sonstige Gebiete mit glnstiger
klimatischer Wirkung sowie
Luftaustauschbahnen sind zu erhalten, zu
entwickeln oder wiederherzustellen.

Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung
von Bodenschétzen, bei Abgrabungen und
Aufschittungen sind dauernde Schaden
des Naturhaushalts und Zerstérungen
wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden.

Unvermeidbare Beeintrachtigungen von




Abflusshaushalt ist auch
durch Mal3nahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege Sorge zu
tragen,

Luft und Klima auch durch
MafRnahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu
schitzen; dies gilt
insbesondere fur Flachen mit
gunstiger lufthygienischer
oder klimatischer Wirkung
wie Frisch- und
Kaltluftentstehungsgebiete
oder Luftaustauschbahnen;
dem Aufbau einer
nachhaltigen
Energieversorgung
inshesondere durch
zunehmende Nutzung
erneuerbarer Energien
kommt eine besondere
Bedeutung zu,

wild lebende Tiere und
Pflanzen, ihre
Lebensgemeinschaften
sowie ihre Biotope und
Lebensstétten auch im
Hinblick auf ihre jeweiligen
Funktionen im
Naturhaushalt zu erhalten,
der Entwicklung sich selbst
regulierender Okosysteme
auf hierfur geeigneten
Flachen Raum und Zeit zu

10.

11.

12.

Natur und Landschaft sind insbesondere
durch Forderung natrlicher Sukzession,
Renaturierung, naturnahe Gestaltung,
Wiedernutzbarmachung oder
Rekultivierung auszugleichen oder zu
mindern.

Zur Sicherung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts ist
die biologische Vielfalt zu erhalten und zu
entwickeln. Sie umfasst die Vielfalt an
Lebensraumen und
Lebensgemeinschaften, an Arten sowie
die genetische Vielfalt innerhalb der
Arten.

Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und
ihre Lebensgemeinschaften sind als Teil
des Naturhaushalts in ihrer natirlichen
und historisch gewachsenen Artenvielfalt
zu schitzen. lhre Biotope und ihre
sonstigen Lebensbedingungen sind zu
schutzen, zu pflegen, zu entwickeln oder
wiederherzustellen. Zu diesem Zweck sind
in ausreichendem Mal3e geschiitzte Teile
von Natur und Landschaft festzusetzen.
Auch im besiedelten Bereich sind noch
vorhandene Naturbesténde, wie Wald,
Hecken, Wegraine, Saumbiotope,
Bachlaufe, Weiher sowie sonstige
6kologisch bedeutsame Kleinstrukturen zu
erhalten und zu entwickeln.

Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer
Bedeutung flr den Naturhaushalt und fur
die Erholung insgesamt und auch im
Einzelnen in der dafur erforderlichen
Grole und Beschaffenheit zu erhalten.

Nicht mehr benétigte versiegelte Flachen




geben.

(4) Zur dauerhaften Sicherung
der Vielfalt, Eigenart und
Schonheit sowie des
Erholungswertes von Natur und
Landschaft sind insbesondere
1.  Naturlandschaften und

historisch gewachsene
Kulturlandschaften, auch mit
ihren Kultur-, Bau- und
Bodendenkmalern, vor
Verunstaltung, Zersiedelung
und sonstigen
Beeintrachtigungen zu
bewahren,

2. zum Zweck der Erholung in
der freien Landschaft nach
ihrer Beschaffenheit und
Lage geeignete Flachen vor
allem im besiedelten und
siedlungsnahen Bereich zu
schitzen und zugénglich zu
machen.

(5) GroRflachige, weitgehend
unzerschnittene Landschaftsraume
sind vor weiterer Zerschneidung zu
bewahren. Die erneute
Inanspruchnahme bereits bebauter
Flachen sowie die Bebauung
unbebauter Flachen im beplanten
und unbeplanten Innenbereich,
soweit sie nicht fir Grunflachen
vorgesehen sind, hat VVorrang vor
der Inanspruchnahme von
Freiflachen im AuRenbereich.

Verkehrswege, Energieleitungen

13.

14.

15.

sind zu renaturieren oder, soweit eine
Entsiegelung nicht maglich oder nicht
zumutbar ist, der naturlichen Entwicklung
zu Uberlassen.

Bei der Planung von ortsfesten baulichen
Anlagen, Verkehrswegen,
Energieleitungen und ahnlichen Vorhaben
sind die natdrlichen Landschaftsstrukturen
zu berticksichtigen. Verkehrswege,
Energieleitungen und ahnliche Vorhaben
sollen so zusammengefasst werden, dass
die Zerschneidung und der Verbrauch von
Landschaft so gering wie moglich
gehalten werden.

Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt,
Eigenart und Schonheit auch wegen ihrer
Bedeutung als Erlebnis- und
Erholungsraum des Menschen zu sichern.
Ihre charakteristischen Strukturen und
Elemente sind zu erhalten oder zu
entwickeln. Beeintrachtigungen des
Erlebnis- und Erholungswerts der
Landschaft sind zu vermeiden. Zum
Zweck der Erholung sind nach ihrer
Beschaffenheit und Lage geeignete
Flachen zu schiitzen und, wo notwendig,
zu pflegen, zu gestalten und zugénglich zu
erhalten oder zuganglich zu machen. Vor
allem im siedlungsnahen Bereich sind
ausreichende Flachen fur die Erholung
bereitzustellen. Zur Erholung im Sinne
des Satzes 4 gehdren auch natur- und
landschaftsvertragliche sportliche
Betdtigungen in der freien Natur.
Griinflachen und Griinbestédnde sind im

bebauten Bereich ausreichend anzulegen

10




und &hnliche Vorhaben sollen
landschaftsgerecht gefthrt,
gestaltet und so gebundelt werden,
dass die Zerschneidung und die
Inanspruchnahme der Landschaft
sowie Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts vermieden oder so
gering wie maoglich gehalten
werden. Beim Aufsuchen und bei
der Gewinnung von
Bodenschétzen, bei Abgrabungen
und Aufschittungen sind dauernde
Schéden des Naturhaushalts und
Zerstorungen wertvoller
Landschaftsteile zu vermeiden;
unvermeidbare Beeintréchtigungen
von Natur und Landschaft sind
insbesondere durch Forderung
natdirlicher Sukzession,
Renaturierung, naturnahe
Gestaltung,
Wiedernutzbarmachung oder
Rekultivierung auszugleichen oder
zu mindern.

(6) Freirdume im besiedelten
und siedlungsnahen Bereich
einschlieBlich ihrer Bestandteile,
wie Parkanlagen, groRflachige
Grinanlagen und Grunzlge,
Walder und Waldrander, Baume
und Geholzstrukturen, Fluss- und
Bachldufe mit ihren Uferzonen und
Auenbereichen, stehende
Gewaésser, Naturerfahrungsraume
sowie gartenbau- und

landwirtschaftlich genutzte

16.

17.

18.

und zweckméRig den Wohn- und
Gewerbebereichen zuzuordnen. Im
besiedelten Bereich sind Malinahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
insbesondere im Hinblick auf eine
qualitativ gute Ausstattung der
Innenbezirke mit Griin- und
Erholungsanlagen durchzufihren.
Historische Kulturlandschaften und -
landschaftsteile von besonderer Eigenart,
einschlieBlich solcher von besonderer
Bedeutung fir die Eigenart oder Schonheit
geschitzter oder schiitzenswerter Kultur-,
Bau- und Bodendenkmadler, sind zu
erhalten.

Bei der Bauleitplanung ist sicherzustellen,
dass ein den Mdglichkeiten des Standortes
gemaler und flr Naturschutz und
Landschaftspflege notwendiger
Flachenanteil Griinflachen und
Griinbestanden vorbehalten bleibt.

Das allgemeine Verstandnis fur die Ziele
und Aufgaben des Naturschutzes und der
Landschaftspflege ist mit geeigneten
Mitteln zu férdern. Dies geschieht
insbesondere durch einen friihzeitigen
Informationsaustausch mit Betroffenen
und der interessierten Offentlichkeit und
durch allgemeine Malinahmen der
Bildung und Erziehung.
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Flachen, sind zu erhalten und dort,
wo sie nicht in ausreichendem
MaRe vorhanden sind, neu zu

schaffen.

§2
Verwirklichung der Ziele

(1) Jeder soll nach seinen
Maglichkeiten zur Verwirklichung
der Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege beitragen
und sich so verhalten, dass Natur
und Landschaft nicht mehr als
nach den Umsténden
unvermeidbar beeintrachtigt

werden.

(2) Die Behdrden des Bundes
und der Lander haben im Rahmen
ihrer Zustandigkeit die
Verwirklichung der Ziele des
Naturschutzes und der

Landschaftspflege zu unterstiitzen.

(3) Die Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege sind zu
verwirklichen, soweit es im
Einzelfall moglich, erforderlich
und unter Abwégung aller sich
aus 8§ 1 Absatz 1 ergebenden
Anforderungen untereinander und
gegen die sonstigen
Anforderungen der Allgemeinheit
an Natur und Landschaft

angemessen ist.

8 2 b Beachtung der Ziele und Grundséatze
Der Schutz von Natur und Landschaft im Sinne
einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung ist
eine verpflichtende Aufgabe fur den Staat und
jeden Birger. Jeder soll nach seinen
Madglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele und
Grundsétze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege beitragen und sich so
verhalten, dass Natur und Landschaft sowie die
Erholung anderer nicht mehr als nach den
Umsténden unvermeidbar beeintrachtigt werden.
8 2 e Aufgaben und Beteiligung der Behdrden
Abs. 2 Satz 1: Alle Behorden des Landes und
die sonstigen 6ffentlichen Stellen haben im
Rahmen ihrer Zustandigkeit oder Aufgaben die
Ziele und Grundsétze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu unterstiitzen.
8§ 2 Grundsétze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege
Abs. 1 Satz 1: Die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege sind insbesondere nach
MaRgabe folgender Grundsétze zu verwirklichen,
soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung
erforderlich, moglich und unter Abwagung aller
sich aus den Zielen nach 8§ 1 ergebenden
Anforderungen untereinander und gegen die
sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an

Natur und Landschaft angemessen ist:

8 2 f Grundflachen der 6ffentlichen Hand,
Bereitstellen von Grundstiicken
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(4) Bei der Bewirtschaftung von
Grundflachen im Eigentum oder
Besitz der 6ffentlichen Hand
sollen die Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege in
besonderer Weise beriicksichtigt

werden.

(5) Die européischen Bemuhungen
auf dem Gebiet des Naturschutzes
und der Landschaftspflege werden
insbesondere durch Aufbau und
Schutz des Netzes ,,Natura 2000"
unterstutzt. Die internationalen
Bemuhungen auf dem Gebiet des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege werden
insbesondere durch den Schutz des
Kultur- und Naturerbes im Sinne

des Ubereinkommens vom 16.

(1) Bei der Bewirtschaftung von Grundflachen
im Eigentum oder Besitz der offentlichen
Hand sollen die Ziele und Grundsétze des
Naturschutzes und der Landschaftspflege in
besonderer Weise berticksichtigt werden. Fur
den Naturschutz besonders wertvolle
Grundflachen sollen, soweit angemessen, in
ihrer 6kologischen Beschaffenheit nicht
nachteilig verandert werden.

(2) Das Land Berlin soll in seinem Eigentum oder
Besitz stehende Grundflachen, die sich nach
ihrer Beschaffenheit fur die naturvertragliche
Erholung der Bevélkerung eignen oder den
Zugang der Allgemeinheit zu solchen
Grundflachen ermdglichen oder erleichtern, in
angemessenem Umfang fir die Erholung der
Allgemeinheit bereitstellen, soweit dies mit
einer nachhaltigen Nutzung und den sonstigen
Zielen von Naturschutz und
Landschaftspflege vereinbar ist und eine
Offentliche Zweckbindung nicht

entgegensteht.

8 2 Grundsétze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege

Abs.2: Die internationalen Bemuihungen und die
Verwirklichung der Rechtsakte der Europdischen
Gemeinschaft auf dem Gebiet des Naturschutzes
und der Landschaftspflege sind zu unterstitzen.
Die Errichtung des Européischen 6kologischen
Netzes ,,Natura 2000* ist zu fordern. Sein
Zusammenhalt ist zu wahren und, auch durch die
Pflege und Entwicklung eines Biotopverbunds, zu
verbessern. Der Erhaltungszustand der Biotope
von gemeinschaftlichem Interesse, insbesondere

der dem Netz ,,Natura 2000“ angehérenden
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November 1972 zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt
(BGBI. 1977 11 S. 213, 215)

unterstitzt.

(6) Das allgemeine Verstandnis
fur die Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege ist mit
geeigneten Mitteln zu fordern.
Erziehungs-, Bildungs- und
Informationstréger klaren auf
allen Ebenen ber die Bedeutung
von Natur und Landschaft, iber
deren Bewirtschaftung und
Nutzung sowie Uber die Aufgaben
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auf und wecken
das Bewusstsein flr einen
verantwortungsvollen Umgang
mit Natur und Landschaft.

Gebiete, der Arten von gemeinschaftlichem

Interesse und der européischen Vogelarten ist zu

Uberwachen. Die besonderen Funktionen der

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und

der Européischen Vogelschutzgebiete innerhalb

des Netzes ,,Natura 2000 sind zu erhalten und

bei unvermeidbaren Beeintrachtigungen, soweit

wie moglich, wiederherzustellen.

8 2 ¢ Umweltbildung und Umwelterziehung

1)

(2)

Der nachhaltige Umgang mit Natur und
Landschaft sowie der verantwortungsvolle
Umgang mit den Naturgdtern sollen zum
Inhalt der Aus- und Fortbildung aller in
Bildung und Erziehung Tatigen gemacht
werden. Aufgabe von Bildungs-, Erziehungs-
und Informationstragern aller Ebenen ist es,
das allgemeine Verstandnis fur die Natur und
die Umwelt zu fordern. Sie sollen mit ihren
Bildungsangeboten das
Verantwortungsbewusstsein und die
Sensibilitéat fur ein pflegliches Verhalten
gegenlber Natur und Landschaft wecken und
fiir einen verantwortungsvollen Umgang mit
den Naturgutern werben. Die
Bildungsangebote im Sinne von Satz 3 sollen
insbesondere (ber die Bedeutung von Natur
und Landschaft, die Aufgaben des
Naturschutzes, die Grundlagen der Okologie
und der 6kologischen Zusammenhéange sowie
die Rechtsgrundlagen des Umwelt- und
Naturschutzes informieren.

Die Umweltbildung und -erziehung sind im
schulischen und auRerschulischen Bereich zu
fordern, insbesondere in

1. vorschulischen Erziehungs- und
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Bildungseinrichtungen,
2. Schulen,
3. Einrichtungen der Jugendarbeit und

Jugendfreizeit,

4. Einrichtungen der beruflichen
Bildung sowie
5. Einrichtungen der Weiterbildung.

§3
Zustandigkeiten, Aufgaben und
Befugnisse, vertragliche
Vereinbarungen,
Zusammenarbeit der Behdrden

(1) Die fir Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behdrden im Sinne dieses
Gesetzes sind
1.  die nach Landesrecht fur

Naturschutz und
Landschaftspflege
zustandigen Behdrden oder
2.  das Bundesamt fir
Naturschutz, soweit ihm
nach diesem Gesetz
Zustandigkeiten zugewiesen

werden.

(2) Die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorden uberwachen die
Einhaltung der Vorschriften dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Vorschriften
und treffen nach pflichtgemaliem
Ermessen die im Einzelfall
erforderlichen Malinahmen, um
deren Einhaltung sicherzustellen,

soweit nichts anderes bestimmt ist.

8§ 2 e Aufgaben und Beteiligung der Behorden
Abs. 1: Die Durchfuhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes, dieses Gesetzes, der
auf Grund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsvorschriften und der
naturschutzrechtlichen Vorschriften des
européischen Gemeinschaftsrechts obliegt den fur
Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen
Behorden, soweit in anderen Rechtsvorschriften

nichts anderes bestimmt ist.
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(3) Bei Malinahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege soll vorrangig
gepruft werden, ob der Zweck mit
angemessenem Aufwand auch
durch vertragliche
Vereinbarungen erreicht werden

kann.

(4) Mit der Ausfiihrung
landschaftspflegerischer und -
gestalterischer Mafinahmen sollen
die zustandigen Behdrden nach
Maglichkeit land- und
forstwirtschaftliche Betriebe,
Vereinigungen, in denen
Gemeinden oder
Gemeindeverbande, Landwirte
und Vereinigungen, die im
Schwerpunkt die Ziele des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege fordern,
gleichberechtigt vertreten sind
(Landschaftspflegeverbande),
anerkannte
Naturschutzvereinigungen oder
Tréger von Naturparken
beauftragen. Hoheitliche
Befugnisse kénnen nicht
Ubertragen werden.

(5) Die Behorden des Bundes
und der Lander haben die fir
Naturschutz und

Landschaftspflege zustandigen

8 2 g Vertragliche Vereinbarungen

Die Behorden fur Naturschutz und
Landschaftspflege sollen bei ordnungsrechtlichen
Malinahmen zur Durchfiihrung dieses Gesetzes
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften priifen, ob der beabsichtigte
Zweck mit angemessenem Aufwand auch durch
vertragliche Vereinbarungen erreicht werden
kann. Die sonstigen Befugnisse der
Naturschutzbehtrden nach diesem Gesetz bleiben

hiervon unberihrt.

8§ 2 e Aufgaben und Beteiligung der Behdrden
Abs. 2 S. 2f: Sie haben die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustdndigen Behorden bereits
bei der Vorbereitung aller 6ffentlichen Planungen
und Malinahmen, die die Belange des

Naturschutzes und der Landschaftspflege
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Behorden bereits bei der
Vorbereitung aller 6ffentlichen
Planungen und Mafnahmen, die
die Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege beruihren
konnen, hierliber zu unterrichten
und ihnen Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, soweit
nicht eine weiter gehende Form
der Beteiligung vorgesehen ist.
Die Beteiligungspflicht nach Satz
1 gilt fur die fir Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorden entsprechend, soweit
Planungen und MaRnahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege den
Aufgabenbereich anderer
Behorden bertihren kdnnen.

(6) Die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorden gewéhrleisten einen
frihzeitigen Austausch mit
Betroffenen und der interessierten
Offentlichkeit tiber ihre Planungen
und MaRnahmen.

(7) Aufgaben nach diesem
Gesetz obliegen einer Gemeinde
oder einem Gemeindeverband nur,
wenn der Gemeinde oder dem
Gemeindeverband die Aufgaben
durch Landesrecht tbertragen

worden sind.

bertihren kdnnen, zu unterrichten und ihnen
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, soweit
nicht eine weitergehende Form der Beteiligung
vorgeschrieben ist. Dabei sind die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
rechtzeitig so einzubeziehen, dass ihnen in den
Entscheidungen hinreichend Rechnung getragen

werden kann.

Abs. 3: Die Beteiligungspflicht nach Absatz 2
Satz 2 gilt entsprechend fiir die fir Naturschutz
und Landschaftspflege zustandigen Behorden,
soweit Planungen und Mafinahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege den
Aufgabenbereich anderer Behdrden bertihren

kdnnen.

§4
Funktionssicherung bei Flachen
fur offentliche Zwecke

Bei Malinahmen des
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Naturschutzes und der
Landschaftspflege ist auf Flachen,
die ausschliellich oder
Uberwiegend Zwecken

1.  der Verteidigung,
einschlieRlich der Erflllung
internationaler
Verpflichtungen und des
Schutzes der
Zivilbevolkerung,
der Bundespolizei,

3. des offentlichen Verkehrs
als offentliche
Verkehrswege,

4.  der See- oder
Binnenschifffahrt,

5.  der Versorgung
einschlieBlich der hierfir als
schutzbeduirftig erklarten
Gebiete, und der
Entsorgung,

6.  des Schutzes vor
Uberflutung durch
Hochwasser oder

7. der Telekommunikation

dienen oder in einem

verbindlichen Plan fiir die
genannten Zwecke ausgewiesen
sind, die bestimmungsgemalie

Nutzung zu gewéhrleisten. Die

Ziele des Naturschutzes und der

Landschaftspflege sind zu

berucksichtigen.

85
Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft

(1) Bei Malinahmen des

8§ 2 d Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
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Naturschutzes und der (1) Bei Mallnahmen des Naturschutzes und der

Landschaftspflege ist die Landschaftspflege ist die besondere
besondere Bedeutung einer natur- Bedeutung einer natur- und
und landschaftsvertraglichen landschaftsvertréglichen Land-, Forst- und
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft fir die Erhaltung der
Fischereiwirtschaft fur die Kultur- und Erholungslandschaft zu
Erhaltung der Kultur- und berucksichtigen.
Erholungslandschaft zu (2) Die Landwirtschaft hat neben den
berucksichtigen.

(2) Bei der landwirtschaftlichen

Anforderungen, die sich aus den fr die

Landwirtschaft geltenden Vorschriften und §
Nutzung sind neben den 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
Anforderungen, die sich aus den in der jeweils geltenden Fassung ergeben,

fir die Landwirtschaft geltenden insbesondere die folgenden Grundsétze der

Vorschriften und aus 8 17 Absatz
2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
ergeben, insbesondere die
folgenden Grundsatze der guten
fachlichen Praxis zu beachten:

1.  die Bewirtschaftung muss
standortangepasst erfolgen
und die nachhaltige
Bodenfruchtbarkeit und
langfristige Nutzbarkeit der
Flachen muss gewahrleistet
werden;

2.  die natdrliche Ausstattung
der Nutzflache (Boden,
Wasser, Flora, Fauna) darf
nicht Uber das zur Erzielung
eines nachhaltigen Ertrages
erforderliche MaR hinaus
beeintréchtigt werden;

3.  die zur Vernetzung von
Biotopen erforderlichen
Landschaftselemente sind zu
erhalten und nach

guten fachlichen Praxis zu beachten:

1.

Bei der landwirtschaftlichen Nutzung
muss die Bewirtschaftung
standortangepasst erfolgen und die
nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und
langfristige Nutzbarkeit der Flachen

gewahrleistet werden.

. Vermeidbare Beeintrdchtigungen von

vorhandenen Biotopen sind zu

unterlassen. § 26 a bleibt unberihrt.

. Die zur Vernetzung von Biotopen

erforderlichen Landschaftselemente sind
zu erhalten und nach Mdoglichkeit zu
vermehren.

Die Tierhaltung hat in einem
ausgewogenen Verhéltnis zum

Pflanzenbau zu stehen, und schadliche

Umweltauswirkungen sind zu vermeiden.

. Auf erosionsgefahrdeten Hangen, in

Uberschwemmungsgebieten, auf
Standorten mit hohem Grundwasserstand
sowie auf Moorstandorten ist ein

Grunlandumbruch zu unterlassen.
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Madglichkeit zu vermehren;
die Tierhaltung hat in einem
ausgewogenen Verhéltnis
zum Pflanzenbau zu stehen
und schadliche
Umweltauswirkungen sind
zu vermeiden;

auf erosionsgefahrdeten
Héngen, in
Uberschwemmungsgebieten,
auf Standorten mit hohem
Grundwasserstand sowie auf
Moorstandorten ist ein
Grinlandumbruch zu
unterlassen;

die Anwendung von Diinge-
und Pflanzenschutzmitteln
hat nach Mal3gabe des
landwirtschaftlichen
Fachrechts zu erfolgen; eine
Dokumentation tiber den
Einsatz von Dunge- und
Pflanzenschutzmitteln ist
nach Mal3gabe des § 7 der
Diingeverordnung in der
Fassung der
Bekanntmachung vom 27.
Februar 2007 (BGBI. I S.
221), die durch Artikel 1 der
Verordnung vom 6. Februar
2009 (BGBI. I S. 153)
geandert worden ist, und § 6
Absatz 4 des
Pflanzenschutzgesetzes in
der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.

6. Die naturliche Ausstattung der Nutzflache
(Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht
Uber das zur Erzielung eines nachhaltigen
Ertrages erforderliche Mal3 hinaus
beeintrachtigt werden.

7. Eine schlagspezifische Dokumentation
Uber den Einsatz von Diinge- und
Pflanzenschutzmitteln ist nach MalRgabe
des landwirtschaftlichen Fachrechts zu
fiihren.

(3) s. unten zu § 21 Abs. 6 BNatSchG
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Mai 1998 (BGBI. | S. 971,
1527, 3512), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 5. Mérz 2008 (BGBI. |
S. 284, 1102) geéndert
worden ist, zu fuhren.

(3) Bei der forstlichen Nutzung
des Waldes ist das Ziel zu
verfolgen, naturnahe Walder
aufzubauen und diese ohne
Kahlschlage nachhaltig zu
bewirtschaften. Ein hinreichender
Anteil standortheimischer
Forstpflanzen ist einzuhalten.

(4) Bei der
fischereiwirtschaftlichen Nutzung
der oberirdischen Gewasser sind
diese einschliel3lich ihrer
Uferzonen als Lebensstatten und
Lebensrdume flr heimische Tier-
und Pflanzenarten zu erhalten und
zu fordern. Der Besatz dieser
Gewasser mit nichtheimischen
Tierarten ist grundsatzlich zu
unterlassen. Bei Fischzuchten und
Teichwirtschaften der
Binnenfischerei sind
Beeintrachtigungen der
heimischen Tier- und
Pflanzenarten auf das zur
Erzielung eines nachhaltigen
Ertrages erforderliche MaR zu

beschranken.

(4) Die Forstwirtschaft beachtet in Berlin
sowie auf den Berlin gehdrenden Flachen
in Brandenburg die anerkannten Regeln
naturgemafer Waldwirtschaft nach
MafRgabe des Landeswaldgesetzes in

seiner jeweils geltenden Fassung.

(5) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung
der oberirdischen Gewasser sind diese
einschlieBlich ihrer Uferzonen als
Lebensstétten und Lebensraume fiir
heimische Tier- und Pflanzenarten zu
erhalten und zu férdern. Die Nutzungen
dirfen den Zielen des Berliner
Wassergesetzes in seiner jeweils
geltenden Fassung nicht widersprechen.
Das Nahere regelt das

Landesfischereirecht.

§6
Beobachtung von Natur und
Landschaft

§ 13 a Umweltbeobachtung

(1) Der Bund und die L&nder

(1) Die Umweltbeobachtung ist Aufgabe der
Behorden im Rahmen ihrer Zustandigkeiten.
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beobachten im Rahmen ihrer

Zustandigkeiten Natur und

Landschaft (allgemeiner

Grundsatz).

(2) Die Beobachtung dient der
gezielten und fortlaufenden
Ermittlung, Beschreibung und
Bewertung des Zustands von
Natur und Landschaft und ihrer
Veranderungen einschliellich der
Ursachen und Folgen dieser
Verénderungen.

(3) Die Beobachtung umfasst
insbesondere
1. den Zustand von

Landschaften, Biotopen und
Arten zur Erfillung
volkerrechtlicher
Verpflichtungen,

2. den Erhaltungszustand der
natdrlichen
Lebensraumtypen und Arten
von gemeinschaftlichem
Interesse einschliel3lich des
unbeabsichtigten Fangs oder
Totens der Tierarten, die in
Anhang IV Buchstabe a der
Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natiirlichen
Lebensrdume sowie der
wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABI. L 206 vom
22.7.1992, S. 7), die zuletzt
durch die Richtlinie
2006/105/EG (ABI. L 363

Sie arbeiten dabei eng zusammen und stellen
sich gegenseitig die dabei gewonnenen Daten
kostenlos zur Verfligung.

(2) Zweck der Umweltbeobachtung ist, den

Zustand des Naturhaushalts und seine
Veranderungen, die Folgen solcher
Veranderungen, die Einwirkungen auf den
Naturhaushalt und die Wirkungen von
UmweltschutzmaRnahmen auf den Zustand
des Naturhaushalts zu ermitteln, auszuwerten
und zu bewerten. Insbesondere soll bei den
durch Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1
geschutzten Teilen von Natur und Landschaft
eine Kontrolle des Zustands bezogen auf den
jeweiligen Schutzzweck maglichst alle finf
bis zehn Jahre erfolgen.

(3) Die Rechtsvorschriften Giber Geheimhaltung

und Datenschutz bleiben unberihrt.
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vom 20.12.2006, S. 368)
geandert worden ist,
aufgefihrt sind, sowie der
europdischen Vogelarten
und ihrer Lebensrdume;
dabei sind die prioritdren
natdrlichen
Lebensraumtypen und
prioritaren Arten besonders
zu berucksichtigen.

(4) Die zustandigen Behorden
des Bundes und der Lander
unterstutzen sich bei der
Beobachtung. Sie sollen ihre
Beobachtungsmalinahmen
aufeinander abstimmen.

(4) Das Bundesamt fur
Naturschutz nimmt die Aufgaben
des Bundes auf dem Gebiet der
Beobachtung von Natur und
Landschaft wahr, soweit in
Rechtsvorschriften nichts anderes
bestimmt ist.

(5) Rechtsvorschriften Gber die
Geheimhaltung, tber den Schutz
personenbezogener Daten sowie
uber den Schutz von Betriebs- und
Geschéaftsgeheimnissen bleiben

unberihrt.

§7
Begriffsbestimmungen

(1) Far dieses Gesetz gelten
folgende Begriffsbestimmungen:
1.  biologische Vielfalt

die Vielfalt der Tier- und
Pflanzenarten einschliel3lich

der innerartlichen Vielfalt

§ 2 h Begriffe
Es gelten die Begriffsbestimmungen des § 10 des
Bundesnaturschutzgesetzes in seiner jeweils

geltenden Fassung.
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sowie die Vielfalt an Formen
von Lebensgemeinschaften
und Biotopen;
Naturhaushalt

die Naturgliter Boden,
Wasser, Luft, Klima, Tiere
und Pflanzen sowie das
Wirkungsgeflige zwischen
ihnen;

Erholung

natur- und
landschaftsvertraglich
ausgestaltetes Natur- und
Freizeiterleben
einschlieBlich natur- und
landschaftsvertraglicher
sportlicher Betétigung in der
freien Landschaft, soweit
dadurch die sonstigen Ziele
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nicht
beeintréchtigt werden;
naturliche Lebensraumtypen
von gemeinschaftlichem
Interesse

die in Anhang | der
Richtlinie 92/43/EWG
aufgefihrten
Lebensraumtypen;
prioritére natdrliche
Lebensraumtypen

die in Anhang | der
Richtlinie 92/43/EWG mit
dem Zeichen (*)
gekennzeichneten

Lebensraumtypen;
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Gebiete von
gemeinschaftlicher
Bedeutung

die in die Liste nach Artikel
4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der
Richtlinie 92/43/EWG
aufgenommenen Gebiete,
auch wenn ein Schutz im
Sinne des 8 32 Absatz 2 bis
4 noch nicht gewahrleistet
ist;

Européische
Vogelschutzgebiete

Gebiete im Sinne des
Artikels 4 Absatz 1 und 2
der Richtlinie 79/409/EWG
des Rates vom 2. April 1979
Uber die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten
(ABI. L 103 vom 24.4.1979,
S. 1), die zuletzt durch die
Richtlinie 2008/102/EG
(ABI. L 323 vom 3.12.2008,
S. 31) geéndert worden ist,
wenn ein Schutz im Sinne
des § 32 Absatz 2 bis 4
bereits gewahrleistet ist;
Natura 2000-Gebiete
Gebiete von
gemeinschaftlicher
Bedeutung und Européische
Vogelschutzgebiete;
Erhaltungsziele

Ziele, die im Hinblick auf
die Erhaltung oder

Wiederherstellung eines
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glnstigen
Erhaltungszustands eines
naturlichen Lebensraumtyps
von gemeinschaftlichem
Interesse, einer in Anhang Il
der Richtlinie 92/43/EWG
oder in Artikel 4 Absatz 2
oder Anhang | der Richtlinie
79/409/EWG aufgeflhrten
Art fur ein Natura 2000-
Gebiet festgelegt sind.

(2) Fur dieses Gesetz gelten

folgende weitere

Begriffshestimmungen:

1.

Tiere

a) wild lebende, gefangene
oder geziichtete und nicht
herrenlos gewordene
sowie tote Tiere wild
lebender Arten,

b) Eier, auch im leeren
Zustand, sowie Larven,
Puppen und sonstige
Entwicklungsformen von
Tieren wild lebender
Arten,

C) ohne Weiteres
erkennbare Teile von
Tieren wild lebender
Arten und

d) ohne Weiteres erkennbar
aus Tieren wild lebender
Arten gewonnene
Erzeugnisse;

Pflanzen

a) wild lebende, durch
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kinstliche Vermehrung
gewonnene sowie tote
Pflanzen wild lebender
Arten,

b) Samen, Frichte oder
sonstige
Entwicklungsformen von
Pflanzen wild lebender
Arten,

c) ohne Weiteres
erkennbare Teile von
Pflanzen wild lebender
Arten und

d) ohne Weiteres erkennbar
aus Pflanzen wild
lebender Arten
gewonnene Erzeugnisse;

als Pflanzen im Sinne dieses

Gesetzes gelten auch

Flechten und Pilze;

Art

jede Art, Unterart oder

Teilpopulation einer Art oder

Unterart; flr die

Bestimmung einer Art ist

ihre wissenschaftliche

Bezeichnung maligebend;

Biotop

Lebensraum einer

Lebensgemeinschaft wild

lebender Tiere und Pflanzen;

Lebensstatte

regelmafiiger Aufenthaltsort

der wild lebenden Individuen

einer Art;

Population
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eine biologisch oder
geografisch abgegrenzte
Zahl von Individuen einer
Art;
heimische Art
eine wild lebende Tier- oder
Pflanzenart, die ihr
Verbreitungsgebiet oder
regelméaRiges
Wanderungsgebiet ganz oder
teilweise
a) im Inland hat oder in
geschichtlicher Zeit hatte
oder
b) auf naturliche Weise in
das Inland ausdehnt;
als heimisch gilt eine wild
lebende Tier- oder
Pflanzenart auch, wenn sich
verwilderte oder durch
menschlichen Einfluss
eingebdirgerte Tiere oder
Pflanzen der betreffenden
Artim Inland in freier Natur
und ohne menschliche Hilfe
uber mehrere Generationen
als Population erhalten;
gebietsfremde Art
eine wild lebende Tier- oder
Pflanzenart, wenn sie in dem
betreffenden Gebiet in freier
Natur nicht oder seit mehr
als 100 Jahren nicht mehr
vorkommt;
invasive Art

eine Art, deren Vorkommen
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10.

11.

12.

13.

auferhalb ihres nattrlichen
Verbreitungsgebiets fur die
dort naturlich
vorkommenden Okosysteme,
Biotope oder Arten ein
erhebliches
Gefahrdungspotenzial
darstellt;
Arten von
gemeinschaftlichem
Interesse
die in Anhang II, 1V oder V
der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefihrten Tier- und
Pflanzenarten;
prioritdre Arten
die in Anhang Il der
Richtlinie 92/43/EWG mit
dem Zeichen (*)
gekennzeichneten Tier- und
Pflanzenarten;
européische VVogelarten
in Europa nattrlich
vorkommende Vogelarten
im Sinne des Artikels 1 der
Richtlinie 79/409/EWG,;
besonders geschitzte Arten
a) Tier- und Pflanzenarten,
die in Anhang A oder
Anhang B der
Verordnung (EG) Nr.
338/97 des Rates vom 9.
Dezember 1996 Uber den
Schutz von Exemplaren
wildlebender Tier- und

Pflanzenarten durch
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14.

Uberwachung des
Handels (ABI. L 61 vom

3.3.1997, S. 1, L 100 vom

17.4.1997,S. 72, L 298
vom 1.11.1997,S. 70, L
113 vom 27.4.2006, S.
26), die zuletzt durch die
Verordnung (EG) Nr.

318/2008 (ABI. L 95 vom

8.4.2008, S. 3) gedndert
worden ist, aufgefiihrt
sind,

b) nicht unter Buchstabe a
fallende
aa) Tier- und
Pflanzenarten, die in
Anhang 1V der Richtlinie
92/43/EWG aufgefuhrt
sind,
bb) europdische
Vogelarten,

c) Tier- und Pflanzenarten,

die in einer

Rechtsverordnung nach §

54 Absatz 1 aufgefiihrt
sind,;

streng geschiitzte Arten

besonders geschiitzte Arten,

die

a) in Anhang A der
Verordnung (EG) Nr.
338/97,

b) in Anhang IV der
Richtlinie 92/43/EWG,

C) in einer

Rechtsverordnung nach §

30




15.

16.

17.

18.

19.

54 Absatz 2
aufgefuhrt sind;
gezichtete Tiere
Tiere, die in kontrollierter
Umgebung geboren oder auf
andere Weise erzeugt und
deren Elterntiere rechtmalig
erworben worden sind;
kiinstlich vermehrte
Pflanzen
Pflanzen, die aus Samen,
Gewebekulturen,
Stecklingen oder Teilungen
unter kontrollierten
Bedingungen herangezogen
worden sind;
Anbieten
Erklarung der Bereitschaft
zu verkaufen oder zu kaufen
und &hnliche Handlungen,
einschlieBlich der Werbung,
der Veranlassung zur
Werbung oder der
Aufforderung zu Verkaufs-
oder Kaufverhandlungen;
Inverkehrbringen
das Anbieten, Vorrétighalten
zur Abgabe, Feilhalten und
jedes Abgeben an andere;
rechtméalig
in Ubereinstimmung mit den
jeweils geltenden
Rechtsvorschriften zum
Schutz der betreffenden Art
im jeweiligen Staat sowie

mit Rechtsakten der
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20.

21.

Europaischen Gemeinschaft
auf dem Gebiet des
Artenschutzes und dem
Ubereinkommen vom 3.
Marz 1973 (iber den
internationalen Handel mit
geféhrdeten Arten
freilebender Tiere und
Pflanzen (BGBI. 1975 11 S.
773, 777) - Washingtoner
Artenschutzibereinkommen
- im Rahmen ihrer jeweiligen
raumlichen und zeitlichen
Geltung oder
Anwendbarkeit;
Mitgliedstaat

ein Staat, der Mitglied der
Europdischen Union ist;
Drittstaat

ein Staat, der nicht Mitglied

der Europdischen Union ist.

(3) Soweit in diesem Gesetz auf

Anhange der

1.

Verordnung (EG) Nr.
338/97,

Verordnung (EWG) Nr.
3254/91 des Rates vom 4.
November 1991 zum Verbot
von Tellereisen in der
Gemeinschaft und der
Einfuhr von Pelzen und
Waren von bestimmten
Wildtierarten aus Landern,
die Tellereisen oder den
internationalen humanen

Fangnormen nicht
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entsprechende
Fangmethoden anwenden
(ABI. L 308 vom 9.11.1991,
S. 1),

3. Richtlinien 92/43/EWG und
79/409/EWG,

4.  Richtlinie 83/129/EWG des
Rates vom 28. Mérz 1983
betreffend die Einfuhr in die
Mitgliedstaaten von Fellen
bestimmter Jungrobben und
Waren daraus (ABI. L 91
vom 9.4.1983, S. 30), die
zuletzt durch die Richtlinie
89/370/EWG (ABI. L 163
vom 14.6.1989, S. 37)
geéndert worden ist,

oder auf Vorschriften der

genannten Rechtsakte verwiesen

wird, in denen auf Anhange Bezug
genommen wird, sind die Anhange
jeweils in der sich aus den

Veroffentlichungen im Amtsblatt

Teil L der Europdischen Union

ergebenden geltenden Fassung

mafgeblich.

(4) Das Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gibt die
besonders geschitzten und die
streng geschutzten Arten sowie den
Zeitpunkt ihrer jeweiligen
Unterschutzstellung bekannt.

(5) Wenn besonders geschiitzte
Arten bereits auf Grund der bis
zum 8. Mai 1998 geltenden
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Vorschriften unter besonderem
Schutz standen, gilt als Zeitpunkt
der Unterschutzstellung derjenige,
der sich aus diesen Vorschriften
ergibt. Entsprechendes gilt flr die
streng geschutzten Arten, soweit
sie nach den bis zum 8. Mai 1998
geltenden Vorschriften als vom
Aussterben bedroht bezeichnet

waren.

Kapitel 2
Landschaftsplanung

§8
Allgemeiner Grundsatz

Die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege werden als
Grundlage vorsorgenden Handelns
im Rahmen der
Landschaftsplanung Gberértlich
und ortlich konkretisiert und die
Erfordernisse und MalRnahmen zur
Verwirklichung dieser Ziele

dargestellt und begrindet.

§9
Aufgaben und Inhalte der

Landschaftsplanung;
Ermachtigung zum Erlass von

Rechtsverordnungen

(1) Die Landschaftsplanung hat
die Aufgabe, die Ziele des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege fir den
jeweiligen Planungsraum zu

konkretisieren und die

8 3 Allgemeine Vorschriften

(1) Grundlage fur die Entwicklung, den Schutz
und die Pflege von Natur und Landschaft ist
die Landschaftsplanung. Die
Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die
Ziele, Erfordernisse und MaRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege fiir

den jeweiligen Planungsraum darzustellen

oder festzusetzen und zu begriinden. Sie dient

der Verwirklichung der Ziele und Grundsatze

des Naturschutzes und der Landschaftspflege

auch in den Planungen und

Verwaltungsverfahren, deren Entscheidungen

sich auf Natur und Landschaft im
Planungsraum auswirken kdénnen.

(2) Die Landschaftsplanung enthalt die
Zielsetzungen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege fir die weitere
Entwicklung von Natur und Landschaft
insbesondere fur die Sachbereiche

1. Biotop- und Artenschutz,
2. Naturhaushalt und Umweltschutz,
3. Landschaftsbild,
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Erfordernisse und MalRnahmen zur
Verwirklichung dieser Ziele auch
fur die Planungen und
Verwaltungsverfahren
aufzuzeigen, deren Entscheidungen
sich auf Natur und Landschaft im
Planungsraum auswirken kénnen.
(2) Inhalte der

Landschaftsplanung sind die

Darstellung und Begriindung der

konkretisierten Ziele des

Naturschutzes und der

Landschaftspflege und der ihrer

Verwirklichung dienenden

Erfordernisse und MalRnahmen.

Darstellung und Begriindung

erfolgen nach MalRgabe der §§ 10

und 11 in

Landschaftsprogrammen,

Landschaftsrahmenplanen,

Landschaftsplédnen sowie

Grlnordnungsplanen.

(3) Die Plane sollen Angaben
enthalten Gber

1.  denvorhandenen und den zu
erwartenden Zustand von
Natur und Landschaft,

2.  die konkretisierten Ziele des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege,

3.  die Beurteilung des
vorhandenen und zu
erwartenden Zustands von
Natur und Landschaft nach
Malgabe dieser Ziele

einschlieRlich der sich daraus

4. Freiraumnutzung und Erholung,

5. Ausgleichsflachen und -rdume.

(3) Die Landschaftsplanung besteht aus dem

Landschaftsprogramm (8§ 4) und den
Landschaftsplanen (§ 8). Auf die
Verwertbarkeit der Darstellungen und
Festsetzungen der Landschaftsplanung fir die
Raumordnungsplane und Bauleitplane ist bei
der Aufstellung Ricksicht zu nehmen. Die
Landschaftsplanung hat die Ziele der
Raumordnung zu beachten; die Grundsatze
und sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung sowie der sonstigen
raumbedeutsamen Planungen sind zu

beriicksichtigen.

(4) Die Landschaftsplanung enthalt Angaben

uber

1. den vorhandenen und den zu erwartenden
Zustand von Natur und Landschaft,

2. die konkretisierten Ziele und Grundsatze
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege,

3. die Beurteilung des vorhandenen und des
zu erwartenden Zustands von Natur und
Landschaft nach MalRgabe der in Nummer
2 genannten Ziele und Grundsatze
einschlieBlich der sich hieraus ergebenden
Nutzungskonflikte; einzubeziehen sind
vorhandene Nutzungen, die im
Widerspruch zu den Zielen und
Grundsétzen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege stehen,

4. die Erfordernisse und MaRnahmen zur
Verwirklichung der konkretisierten Ziele
und Grundsatze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege (§ 6).
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ergebenden Konflikte,

die Erfordernisse und
MafRnahmen zur Umsetzung
der konkretisierten Ziele des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege,

insbesondere

a) zur Vermeidung,
Minderung oder
Beseitigung von
Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft,

b) zum Schutz bestimmter
Teile von Natur und
Landschaft im Sinne des
Kapitels 4 sowie der
Biotope,
Lebensgemeinschaften
und Lebensstatten der
Tiere und Pflanzen wild
lebender Arten,

c) auf Flachen, die wegen
ihres Zustands, ihrer
Lage oder ihrer
natdrlichen
Entwicklungsmaglichkeit
fur kuinftige MaRnahmen
des Naturschutzes und
der Landschaftspflege,
insbesondere zur
Kompensation von
Eingriffen in Natur und
Landschaft sowie zum
Einsatz natur- und

landschaftsbezogener

(5) Die Inhalte der Landschaftsplanung sind in

(6)

(7)

der Bauleitplanung zu bericksichtigen. In
anderen Planungen und Verwaltungsverfahren
sind die Darstellungen der
Landschaftsplanung zu beriicksichtigen und
deren Festsetzungen zu beachten.
Insbesondere sind die Inhalte der
Landschaftsplanung fir die Beurteilung der
Umweltvertréglichkeit und der
Vertraglichkeit im Sinne des 8 16 Abs. 1 und
bei der Umweltpriifung anderer Plane und
Programme heranzuziehen. Soweit den
Inhalten der Landschaftsplanung in
Planungen und Verwaltungsverfahren nicht
entsprochen werden kann, ist dies zu
begriinden.

Die Landschaftsplanung ist fortzuschreiben,
sobald und soweit dies aus Griinden des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
erforderlich ist oder wenn wesentliche
Veranderungen der Ziele, Erfordernisse oder
MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege eingetreten, vorgesehen
oder zu erwarten sind.

Bei der Aufstellung der Landschaftsplanung
soll darauf Riicksicht genommen werden,
dass die Verwirklichung der Ziele und
Grundsétze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege im benachbarten Land
Brandenburg und im Bundesgebiet in seiner
Gesamtheit sowie die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege in
benachbarten Staaten nicht erschwert werden.
Ist auf Grund der nattrlichen Gegebenheiten
eine die Grenzen Berlins tberschreitende

Planung erforderlich, sind bei der Erstellung
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Fordermittel besonders
geeignet sind,

d) zum Aufbau und Schutz
eines Biotopverbunds,
der Biotopvernetzung und
des Netzes ,,Natura
2000",

e) zum Schutz, zur
Qualitatsverbesserung
und zur Regeneration von
Bdden, Gewassern, Luft
und Klima,

f) zur Erhaltung und
Entwicklung von Vielfalt,
Eigenart und Schonheit
sowie des
Erholungswertes von
Natur und Landschaft,

g) zur Erhaltung und
Entwicklung von
Freirdumen im
besiedelten und
unbesiedelten Bereich.

Auf die Verwertbarkeit der
Darstellungen der
Landschaftsplanung fur die
Raumordnungspléne und
Bauleitplane ist Ricksicht zu
nehmen. Das Bundesministerium
fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird erméchtigt,
durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die
fiir die Darstellung der Inhalte zu
verwendenden Planzeichen zu

regeln.

8

C)

der Landschaftsplanung die Erfordernisse und
Mafnahmen fiir die betroffenen Gebiete mit
dem Land Brandenburg abzustimmen.

Die erheblichen Umweltauswirkungen, die
sich aus der Umsetzung der
Landschaftsplanung ergeben, sind von den
zustandigen Behorden zu Giberwachen, um
insbesondere friihzeitig unvorhergesehene
negative Auswirkungen zu ermitteln und
geeignete Abhilfemalinahmen ergreifen zu
konnen. Die erforderlichen
UberwachungsmafRnahmen nach Satz 1 sind
mit der Annahme der Landschaftsplanung auf
der Grundlage der Angaben in der
Begrundung festzulegen.

Bei der Aufstellung oder Anderung der
Landschaftsplanung ist eine Strategische
Umweltprifung im Sinne der Richtlinie
2001/42/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 27. Juni 2001 (iber die
Prifung der Umweltauswirkungen
bestimmter Plane und Programme (ABI. EG
Nr. L 197 S. 30) durchzuftihren. Die in der
Landschaftsplanung enthaltene Begriindung
erflllt die Funktion eines Umweltberichts
nach § 14g des Gesetzes Uber die
Umweltvertréglichkeitsprifung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni
2005 (BGBI. I S. 1757, 2797), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.
Dezember 2006 (BGBI. | S. 3316) geédndert
worden ist. Dabei sind in die Angaben nach
Absatz 4 die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen auf

1. Menschen, einschlieBlich der

menschlichen Gesundheit, Tiere,
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(4) Die Landschaftsplanung ist
fortzuschreiben, sobald und soweit
dies im Hinblick auf Erfordernisse
und Mal3nahmen im Sinne des
Absatzes 3 Satz 1 Nummer 4
erforderlich ist, insbesondere weil
wesentliche Veranderungen von
Natur und Landschaft im
Planungsraum eingetreten,
vorgesehen oder zu erwarten sind.
Die Fortschreibung kann als
sachlicher oder raumlicher
Teilplan erfolgen, sofern die
Umstande, die die Fortschreibung
begriinden, sachlich oder raumlich
begrenzt sind.

In Planungen und
Verwaltungsverfahren sind die
Inhalte der Landschaftsplanung zu
berticksichtigen. Insbesondere sind
die Inhalte der Landschaftsplanung
fiir die Beurteilung der
Umweltvertraglichkeit und der
Vertréglichkeit im Sinne des § 34
Absatz 1 dieses Gesetzes sowie bei
der Aufstellung der
MaRnahmenprogramme im Sinne
des § 82 des
Wasserhaushaltsgesetzes
heranzuziehen. Soweit den
Inhalten der Landschaftsplanung
in den Entscheidungen nicht
Rechnung getragen werden kann,

ist dies zu begriinden.

Pflanzen und die biologische Vielfalt,
2. Boden, Wasser, Luft, Klima und
Landschaft,
3. Kulturglter und sonstige Sachgter
sowie
4. die Wechselwirkung zwischen den
vorgenannten Schutzgitern

aufzunehmen.

(10) Wird die Landschaftsplanung nur

geringfugig gedndert oder legt sie Nutzungen
Kleiner Gebiete auf lokaler Ebene fest, kann
auf die Umweltpriifung nach Absatz 9 Satz 1
verzichtet werden, wenn eine Vorpriifung des
Einzelfalls gemal’ § 14b Abs. 4 des Gesetzes
uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
ergibt, dass die Landschaftsplanung oder die
Anderung der Landschaftsplanung
voraussichtlich keine erheblichen
Umweltauswirkungen haben werden. Bei der
Vorprifung nach Satz 1 sind die Behdrden,
deren umwelt- und gesundheitsbezogener

Aufgabenbereich beriihrt wird, zu beteiligen

§10
Landschaftsprogramme und
Landschaftsrahmenpléne
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(1) Die Uberortlichen
konkretisierten Ziele,
Erfordernisse und Mal3nahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege werden fir den
Bereich eines Landes im
Landschaftsprogramm oder fur
Teile des Landes in
Landschaftsrahmenplanen
dargestellt. Die Ziele der
Raumordnung sind zu beachten;
die Grundsétze und sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung
sind zu beriicksichtigen.

(2) Landschaftsprogramme
konnen aufgestellt werden.
Landschaftsrahmenpléne sind fiir
alle Teile des Landes aufzustellen,
soweit nicht ein
Landschaftsprogramm seinen
Inhalten und seinem
Konkretisierungsgrad nach einem
Landschaftsrahmenplan
entspricht.

(3) Die konkretisierten Ziele,
Erfordernisse und MaRnahmen
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege sind, soweit sie
raumbedeutsam sind, in der
Abwagung nach § 7 Absatz 2 des
Raumordnungsgesetzes zu
berticksichtigen.

(4) Die Zustandigkeit, das
Verfahren der Aufstellung und
das Verhéltnis von

Landschaftsprogrammen und

8 4 Landschaftsprogramm

Die tberdrtlichen sowie in den Grundziigen
ortlichen Erfordernisse und MalRnahmen zur
Verwirklichung der Ziele und Grundsétze des
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden
flir das gesamte Land Berlin in einem
Landschaftsprogramm durch Text, Karte und
Begrundung dargestellt. Das
Artenschutzprogramm (8 28) ist Teil des

Landschaftsprogrammes.
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Landschaftsrahmenplanen zu
Raumordnungsplénen richten sich

nach Landesrecht.

8 5 Darstellung des Zustands von Natur und
Landschaft

Die Darstellung des vorhandenen und des zu
erwartenden Zustands von Natur und Landschaft
soll insbesondere umfassen

1. die naturrdaumliche Gliederung und
Landschaftsstruktur,

2. die Feststellung des nach den einzelnen
Naturgutern untergliederten Naturhaushalts
sowie die Erfassung der natirlichen
Lebensrdume und ihrer Wechselbeziehungen
und der Auswirkungen der groRstadtischen
Besiedlung,

3. die bereits bestehenden geschutzten Flachen
im Sinne des Vierten Abschnitts sowie die
Wasserschutzgebiete,

4. die land- und forstwirtschaftlichen
Nutzungen, Abgrabungsflachen sowie die
Flachen und Anlagen des Bergbaus und der
Wasser- und Abfallwirtschaft,

5. die flr die Bewertung des Landschaftsbilds
bedeutsamen gliedernden und belebenden
Elemente,

6. die Belastungszonen und wesentlichen
Landschaftsschaden,

7. die bedeutsamen Erholungsstatten

8 6 Erfordernisse und MafRnahmen fiir Natur
und Landschaft

Die Erfordernisse und MaRnahmen sollen den

Handlungsbedarf zur Verwirklichung der

konkretisierten Ziele und Grundsétze des

Naturschutzes und der Landschaftspflege

darstellen. In Betracht kommen insbesondere

Erfordernisse und MaRnahmen

1. zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung
von Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft,

2. zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
bestimmter Teile von Natur und Landschaft
im Sinne des Vierten Abschnitts sowie der
Biotope und Lebensgemeinschaften der Tiere
und Pflanzen wild lebender Arten,

3. auf Fl&chen, die wegen ihres Zustands, ihrer
Lage oder ihrer natiirlichen
Entwicklungsmdglichkeiten fur kinftige
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MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege oder zum Aufbau eines
Biotopverbunds besonders geeignet sind,

4. zum Aufbau, Schutz und zur Verbesserung
der Qualitat des Europdischen 6kologischen
Netzes ,,Natura 2000%,

5. zum Schutz, zur Verbesserung der Qualitét
und zur Regeneration von Bdden, Gewassern,
Luft und Klima,

6. zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt,
Eigenart und Schonheit von Natur und
Landschaft, auch als Erlebnis- und
Erholungsraum des Menschen,

7. zum Erhalt und zur Weiterentwicklung von
oberirdischen Gewassern einschlie3lich ihrer
Gewasserrandstreifen und Uferzonen als
Lebensstatten und Lebensraume fir
heimische Tier- und Pflanzenarten.

8 7 Aufstellung des Landschaftsprogramms

(1) Den Beschluss, das Landschaftsprogramm
aufzustellen, fasst das fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandige Mitglied des
Senats. Der Beschluss ist im Amtsblatt fir
Berlin bekannt zu machen.

(2) Das fiur Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Mitglied des Senats legt die
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
fest. Es legt den Untersuchungsrahmen der
Strategischen Umweltprifung einschlieBlich
des Umfangs und Detaillierungsgrads der in
die Begriindung aufzunehmenden Angaben
unter Beteiligung der Behdorden, deren
umwelt- und gesundheitsbezogener
Aufgabenbereich durch das Programm
beruhrt wird, fest. Unterbleibt die
Strategische Umweltpriifung gemal § 3 Abs.
10, ist dies fruhzeitig festzustellen und
einschlieBlich der daftr wesentlichen Griinde
im Amtsblatt fir Berlin sowie in anderer
geeigneter Weise bekannt zu geben; die
Feststellung ist nicht selbststandig
anfechtbar.

(3) Das fir Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Mitglied des Senats stellt den
Entwurf des Landschaftsprogramms auf. Es
ubermittelt den Behorden und Stellen, die
Tréger o6ffentlicher Belange sind und deren
Aufgabenbereich durch die Planung ber(hrt
wird, sowie den nach § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr.
2 zur Mitwirkung befugten Vereinen den
Entwurf des Programms einschlieRRlich der
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(4)

()

(6)

(7)

Begriindung und holt deren Stellungnahmen
ein. Fir die Abgabe der Stellungnahmen setzt
es eine Frist von einem Monat.

Der Entwurf des Landschaftsprogramms

einschlieBlich der Begriindung und weitere

umweltbezogene Unterlagen, deren

Einbeziehung die Behorde fur zweckmaRig

erachtet, sind fur die Dauer eines Monats

durch das fur Naturschutz und

Landschaftspflege zustandige Mitglied des

Senats Offentlich auszulegen. Ort und Dauer

der Auslegung sind mindestens eine Woche

vorher im Amtsblatt fir Berlin sowie in
anderer geeigneter Weise bekannt zu
machen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass

Anregungen wahrend der Auslegungsfrist

vorgebracht werden kdnnen. Die nach Absatz

3 Beteiligten sind von der Auslegung zu

benachrichtigen.

Das fiir Naturschutz und Landschaftspflege

zustandige Mitglied des Senats prift die

fristgerecht vorgebrachten Anregungen und

teilt das Ergebnis mit. Haben mehr als 50

Personen Anregungen vorgebracht, so kann

die Mitteilung des Ergebnisses der Priifung

dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen
eine Einsicht in das Ergebnis ermdglicht
wird; im Amtsblatt fir Berlin sowie in
anderer geeigneter Weise ist bekannt zu
geben, bei welcher Stelle das Ergebnis der

Prifung wéhrend der Dienststunden

eingesehen werden kann.

Das fur Naturschutz und Landschaftspflege

zustandige Mitglied des Senats legt den

Entwurf des Landschaftsprogramms mit

einer Stellungnahme zu den nicht

berucksichtigten Anregungen dem Senat zur

Beschlussfassung vor.

Das vom Senat beschlossene

Landschaftsprogramm bedarf der

Zustimmung durch das Abgeordnetenhaus.

Das fiir Naturschutz und Landschaftspflege

zustandige Mitglied des Senats gibt die

Zustimmung im Amtsblatt fir Berlin sowie

in anderer geeigneter Weise bekannt. In

gleicher Weise ist bekannt zu geben, wo und
wann das Landschaftsprogramm eingesehen
werden kann. Dem Landschaftsprogramm
sind zur Einsicht beizuftigen:

1. eine zusammenfassende Erklarung tber
die Art und Weise, wie die
Umweltbelange und die Ergebnisse der
Offentlichkeits- und
Behordenbeteiligung in das Programm
einbezogen wurden und aus welchen
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(8)

Griinden das Programm nach Abwagung
mit den gepriften in Betracht
kommenden anderweitigen
Planungsmdglichkeiten gewahlt wurde
sowie

2. eine Aufstellung der gemaR 8 3 Abs. 8
festgelegten UberwachungsmaBnahmen.

aufgehoben

8§11
Landschaftsplane und
Grunordnungsplane

§ 8 Landschaftsplane

(1) Die fir die ortliche Ebene
konkretisierten Ziele,
Erfordernisse und MaRnahmen
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege werden auf der
Grundlage der
Landschaftsrahmenpléne fir die
Gebiete der Gemeinden in
Landschaftsplanen, fir Teile eines
Gemeindegebiets in
Grunordnungsplanen dargestelit.
Die Ziele der Raumordnung sind
zu beachten; die Grundsatze und
sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung sind zu
bericksichtigen. Die Plane sollen
die in 8 9 Absatz 3 genannten
Angaben enthalten, soweit dies
fir die Darstellung der fiir die
oOrtliche Ebene konkretisierten
Ziele, Erfordernisse und
Mafnahmen erforderlich ist.
Abweichende Vorschriften der
Lander zum Inhalt von
Landschafts- und
Grinordnungsplénen sowie
Vorschriften zu deren
Rechtsverbindlichkeit bleiben

unberihrt.

(1)

(2)

Uber die Darstellungen des

Landschaftsprogramms hinaus sind auf

seiner Grundlage die n&heren ortlichen

Erfordernisse und MaRnahmen zur

Verwirklichung der konkretisierten Ziele und

Grundsatze des Naturschutzes und der

Landschaftspflege in Landschaftsplanen mit

Text, Karte und Begriindung darzustellen,

sobald und soweit dies aus Griinden des

Naturschutzes und der Landschaftspflege

erforderlich ist. Ein Erfordernis zur

Aufstellung von Landschaftsplanen besteht

besonders fur ortliche Bereiche, in denen die

konkretisierten Ziele und Grundséatze des

Naturschutzes und der Landschaftspflege

nicht nachhaltig und rechtlich gesichert sind.

Landschaftsplane sind insbesondere fur

Bereiche aufzustellen, die

1. nachhaltigen Landschaftsverdnderungen
ausgesetzt sind,

2. der Erholung dienen oder dafur
vorgesehen sind,

3. Landschaftsschaden aufweisen oder
befurchten lassen,

4. an oberirdische Gewasser angrenzen
(Ufergebiete),

5. aus Grlnden der Wasserversorgung
unbeschadet wasserrechtlicher
Vorschriften zu schitzen oder zu pflegen
sind,

6. von wesentlichen Belangen der
Grinordnung berihrt sind,

7. eine erhebliche Stérung des
Naturhaushalts aufweisen.

Der Landschaftsplan setzt, soweit es

erforderlich ist, rechtsverbindlich die

Zweckbestimmung von Flachen sowie

Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-

einschlieBlich

Wiederherstellungsmalinahmen und die zur

Erreichung der Ziele notwendigen Gebote

und Verbote fest. Dabei soll geprift werden,

ob der mit den Festsetzungen verfolgte

Zweck mit zumutbarem Aufwand und
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(2) Landschaftsplane sind
aufzustellen, sobald und soweit
dies im Hinblick auf Erfordernisse
und MaRnahmen im Sinne des § 9
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4
erforderlich ist, insbesondere weil
wesentliche Veranderungen von
Natur und Landschaft im
Planungsraum eingetreten,
vorgesehen oder zu erwarten sind.
Grinordnungspléne kénnen
aufgestellt werden.

(3) Die in den
Landschaftsplanen fur die ortliche
Ebene konkretisierten Ziele,
Erfordernisse und Mal3nahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege sind in der
Abwégung nach 8 1 Absatz 7 des
Baugesetzbuches zu
berticksichtigen und kénnen als
Darstellungen oder Festsetzungen
nach den 88 5 und 9 des
Baugesetzbuches in die
Bauleitplane aufgenommen
werden.

(4) Werden in den Landern
Berlin, Bremen und Hamburg die
ortlichen Erfordernisse und
Malinahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege in
Landschaftsrahmenplanen oder
Landschaftsprogrammen
dargestellt, so ersetzen diese die
Landschaftspléne.

(5) Die Zusténdigkeit und das

3)

(4)

gleichem Erfolg auch durch vertragliche
Vereinbarungen erreicht werden kann. Als
Festsetzungen kommen insbesondere in
Betracht

1. die Anpflanzung, Entwicklung oder
Sicherung von Vegetation, zum Beispiel
auf Grinflachen, Abgrabungsflachen,
Deponien oder anderen geschadigten
Grundstticken,

2. die Beseitigung von Anlagen, die das
Landschaftsbild beeintréchtigen und auf
Dauer nicht mehr genutzt werden,

3. die Ausgestaltung und Erschlielfung von
Uferbereichen einschlielich der
Anpflanzung von Réhricht,

4. die Begriinung und Erschlieung der
innerstadtischen Kanal- und
Flussuferbereiche,

5. die Anlage, Entwicklung oder Sicherung
von Griin- und Erholungsflachen, Sport-
und Spielflachen, Wander-, Rad- und
Reitwegen,

6. Malinahmen zum Schutz und zur Pflege
der Lebensgemeinschaften und Biotope
der Tiere und Pflanzen wild lebender
Arten, insbesondere der besonders
geschitzten Arten,

7. MaRnahmen zur Sicherung und
Entwicklung des Biotopverbunds,

8. der Mindestanteil naturwirksamer
MafRnahmen im bebauten Bereich
(Biotopflachenfaktor).

Der Landschaftsplan kann die

Zweckbestimmung von Flachen sowie

Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-

einschliellich

Wiederherstellungsmalinahmen auch

darstellen. Festsetzungen nach anderen

gesetzlichen Vorschriften sollen in den
Landschaftsplan nachrichtlich ibernommen
werden, soweit dies zu seinem Verstandnis
notwendig oder zweckmaRig ist.

Die Festsetzungen eines Landschaftsplans
durfen denen eines Bebauungsplans nicht
widersprechen. Die Rechtsverordnung uber
die Festsetzung eines Bebauungsplans
bestimmt die auller Kraft tretenden
Festsetzungen eines Landschaftsplans, die
nicht gemél 8 3 Abs. 5in den
Bebauungsplan aufgenommen werden und
die dessen Inhalt widersprechen. Wird ein
Landschaftsplan nicht aufgestellt, so kénnen
Mafnahmen im Sinne des Absatzes 2 im
Bebauungsplan festgesetzt werden.

Die Festsetzungen eines Landschaftsplans fiir
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Verfahren zur Aufstellung der
Landschaftspléne und
Grinordnungsplane sowie deren
Durchflihrung richten sich nach

Landesrecht.

Bereiche, die aus Grinden der
Wasserversorgung zu schitzen oder zu
pflegen sind, dirfen den Zielen der
Trinkwassergewinnung sowie den
Festsetzungen der jeweiligen
Wasserschutzgebietsverordnung nicht
widersprechen

8 10 a Dringendes Gesamtinteresse Berlins bei
Landschaftsplanen

(1) Beeintréchtigt der Entwurf eines

Landschaftsplans dringende Gesamtinteressen
Berlins oder ist im dringenden
Gesamtinteresse Berlins ein Landschaftsplan
erforderlich, so kann das zustdndige Mitglied
des Senats abweichend von dem in § 10
geregelten Verfahren einen Eingriff nach § 13
a Abs. 1 des Allgemeinen
Zustandigkeitsgesetzes vornehmen. Einer
Information der Senatsverwaltung fur Inneres
als Bezirksaufsichtsbehorde bedarf es jedoch
nicht; § 13 a Abs. 2 bis 4 des Allgemeinen
Zustandigkeitsgesetzes findet keine
Anwendung. Das zustédndige Mitglied des
Senats kann insbesondere das Verfahren der
Aufstellung und Festsetzung des
Landschaftsplans an sich ziehen, wenn das
Bezirksamt eine erteilte Einzelweisung nicht
in der daflr gesetzten Frist befolgt oder die
Bezirksverordnetenversammlung den
Landschaftsplan nicht innerhalb von vier
Monaten nach Vorlage des Entwurfs
beschlieft.

(2) Zieht die zustandige Senatsverwaltung das

3)

Verfahren nach Absatz 1 Satz 3 an sich, so
tritt die Zustimmung des Abgeordnetenhauses
an die Stelle der Beschlussfassung der
Bezirksverordnetenversammlung. Die
Festsetzung des Landschaftsplans als
Rechtsverordnung sowie etwa notwendige
sonst dem Bezirksamt obliegende
vorbereitende Schritte obliegen der
zustandigen Senatsverwaltung.

In den Féllen des Absatzes 2 gilt fiir die
Festsetzung des Landschaftsplans § 10 Abs. 9
und 10 mit der MaRgabe entsprechend, dass
die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften und Mangel der Abwdagung
bei der zustandigen Senatsverwaltung geltend
zu machen sind.

8 10 b Aufstellung und Festsetzung von

Landschaftsplanen auRergewdhnlicher
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1)

(2)

(3)

stadtpolitischer Bedeutung

Der Senat kann im Benehmen mit dem Rat
der Burgermeister durch Beschluss feststellen,
dass ein bestimmtes Gebiet von
aullergewohnlicher stadtpolitischer

Bedeutung ist. Widerspricht der Rat der
Burgermeister mit einer Mehrheit von drei
Vierteln seiner Mitglieder, bedarf der
Beschluss des Senats der Zustimmung des
Abgeordnetenhauses.

AuRert sich der Rat der Biirgermeister nicht
innerhalb einer Frist von zwei Monaten, darf
der Senat davon ausgehen, dass
Einvernehmen mit dem Rat der Burgermeister
besteht.

In den Féllen des Absatzes 1 werden die
Aufgaben nach § 10 von der zustéandigen
Senatsverwaltung wahrgenommen; an die
Stelle der Beschlussfassung der
Bezirksverordnetenversammlung tritt die
Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Fur
die Festsetzung des Landschaftsplans gilt § 10
Abs. 9 und 10 mit der Mal3gabe
entsprechend, dass die Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften und
Mangel der Abwégung bei der zustandigen
Senatsverwaltung geltend zu machen sind.

8 11 Vereinfachtes Verfahren zur Aufstellung
und Festsetzung von Landschaftsplanen

1)

(2)

3)

Landschaftsplane, die ausschlieBlich Flachen
im Eigentum des Bezirks erfassen und nur
Darstellungen enthalten, kénnen in einem
vereinfachten Verfahren nach MalRgabe der
Absatze 2 bis 7 aufgestellt und festgesetzt
werden.

Nach Durchflihrung des Verfahrens nach § 9
fasst das Bezirksamt den Beschluss, einen
Landschaftsplan aufzustellen und gibt ihn im
Amitsblatt fur Berlin bekannt.

Das Bezirksamt legt die allgemeinen Ziele
und Zwecke der Planung fest. Es legt den
Untersuchungsrahmen der Strategischen
Umweltprifung einschlieBlich des Umfangs
und Detaillierungsgrads der in die
Begrundung aufzunehmenden Angaben unter
Beteiligung der Behorden, deren umwelt- und
gesundheitsbezogener Aufgabenbereich durch
den Plan bertihrt wird, fest. Unterbleibt die
Strategische Umweltprifung geméaR § 3 Abs.
10, ist dies fruhzeitig festzustellen und
einschlieRlich der daftir wesentlichen Griinde
im Amtsblatt fur Berlin sowie in anderer
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(4)

()

(6)

(7)

geeigneter Weise bekannt zu geben. Die
Feststellung ist nicht selbststandig anfechtbar.
Die untere Naturschutzbehorde entwirft den
Landschaftsplan. Sie Gbermittelt den
Behorden und Stellen, die Tréager 6ffentlicher
Belange sind und deren Aufgabenbereich
durch die Planung beruhrt wird, sowie den
nach § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zur
Mitwirkung befugten Vereinen den Entwurf
des Plans einschlief3lich der Begriindung und
holt deren Stellungnahmen ein. Fir die
Abgabe der Stellungnahmen setzt sie eine
Frist von einem Monat.

Der Entwurf des Landschaftsplans ist mit
Begrundung und weiteren umweltbezogenen
Unterlagen, deren Einbeziehung
zweckdienlich ist, flr die Dauer eines Monats
vom Bezirksamt 6ffentlich auszulegen. Ort
und Dauer der Auslegung sind mindestens
eine Woche vorher im Amtsblatt fur Berlin
bekannt zu machen; unabhéngig davon sind
sie in anderer geeigneter Weise bekannt zu
geben. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass
Anregungen wahrend der Auslegungsfrist
vorgebracht werden kdnnen. Das Verfahren
nach Satz 1 bis 3 kann gleichzeitig mit dem
Verfahren nach Absatz 4 durchgefihrt
werden.

Das Bezirksamt pruft die fristgerecht
vorgebrachten Anregungen und wégt diese
ab. Es legt nach Beschlussfassung den sich
aus der Abwégung ergebenden Entwurf des
Landschaftsplans der
Bezirksverordnetenversammlung zur
Beschlussfassung vor und teilt das Ergebnis
mit. 8 7 Abs. 5 Satz 2 gilt sinngemaR.

Das Bezirksamt setzt den Landschaftsplan
durch Beschluss als Rechtsverordnung fest.
Der Landschaftsplan ist Bestandteil der
Rechtsverordnung. § 10 Abs. 9 Satz 4 und 5
und Abs. 10 gilt sinngemal. Der
Landschaftsplan ist der zustandigen
Senatsverwaltung mitzuteilen.

8 12 Veranderungsverbote

1)

Ist beschlossen worden, einen
Landschaftsplan aufzustellen, kann das
Bezirksamt durch Rechtsverordnung fir die
Dauer von zwei Jahren Veranderungsverbote
aussprechen, wenn zu beflrchten ist, dass
durch Veranderungen der Zweck der
beabsichtigten Schutz-, Pflege- oder
Entwicklungs- einschlieBlich
Wiederherstellungsmalinahmen gefahrdet
wirde. Die Frist kann um ein Jahr und, wenn
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(2)

3)

besondere Umsténde es erfordern, nochmals
um ein weiteres Jahr verlangert werden. In
den Féllen des 8 10 a ist die zustandige
Senatsverwaltung vor Erlass des
Veranderungsverbots zu unterrichten; die
Senatsverwaltung kann den Erlass untersagen.
Zieht die zustandige Senatsverwaltung das
Verfahren nach § 10 a Abs. 1 Satz 3 an sich,
erlasst sie das Veranderungsverbot als
Rechtsverordnung. Ein zuvor vom Bezirksamt
erlassenes Veranderungsverbot bleibt
unberihrt. In den Fallen des § 10 b wird das
Veranderungsverbot durch Rechtsverordnung
der zustédndigen Senatsverwaltung festgesetzt.
Die Rechtsverordnung tritt auBer Kraft,
sobald ein rechtsverbindlicher
Landschaftsplan vorliegt.

§ 13 Verfahren zur Anderung, Erganzung und
Aufhebung

1)

@)

Wird das Landschaftsprogramm oder ein
Landschaftsplan gedndert, ergénzt oder
aufgehoben, gelten die VVorschriften der 88 4
bis 12 sinngemaR.
Wird die Landschaftsplanung nur
geringfligig gedndert oder legt sie nur
Nutzungen kleinerer Gebiete auf lokaler
Ebene fest und lasst die Anderung keine
erheblichen Umweltauswirkungen erwarten,
konnen Landschaftsplan oder
Landschaftsprogramm in einem
vereinfachten Verfahren geandert oder
erganzt werden, indem
1. an Stelle der Beteiligung nach § 7 Abs. 3
Satz 2 oder § 10 Abs. 5 Satz 2 den
Behorden und Tragern 6ffentlicher
Belange, deren Aufgabenbereich durch
die Planung beruhrt wird, sowie den
nach § 39a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zur
Mitwirkung befugten Vereinen
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
wird und
2. an Stelle der 6ffentlichen Auslegung
nach § 7 Abs. 4 Satz 1 oder § 10 Abs. 6
Satz 1 den durch die Anderungen
Betroffenen Gelegenheit zur AuRerung
gegeben wird.
Die Verfahren nach Satz 1 Nr. 1 und 2
kdnnen gleichzeitig durchgefiihrt werden.
Die Zustimmung des Abgeordnetenhauses
nach 8 7 Abs. 7 Satz 1 ist bei VVorliegen der
in Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht
erforderlich; die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandige
Senatsverwaltung gibt in diesem Fall den
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Beschluss des Senats im Amtsblatt fur Berlin
bekannt.

8§12
Zusammenwirken der Lander
bei der Planung

Bei der Aufstellung und
Fortschreibung von Programmen
und Planen nach den 8§ 10 und
11 fur Gebiete, die an andere
Lander angrenzen, sind deren
entsprechende Programme und
Plane zu berucksichtigen. Soweit
dies erforderlich ist, stimmen sich

die Lander untereinander ab.

Kapitel 3
Allgemeiner Schutz von Natur
und Landschaft

§13
Allgemeiner Grundsatz

Erhebliche
Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft sind vom
Verursacher vorrangig zu
vermeiden. Nicht vermeidbare
erhebliche Beeintréchtigungen
sind durch Ausgleichs- oder
Ersatzmalinahmen oder, soweit
dies nicht moglich ist, durch einen

Ersatz in Geld zu kompensieren.

8§14
Eingriffe in Natur und

Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und
Landschaft im Sinne dieses
Gesetzes sind Veranderungen der
Gestalt oder Nutzung von

Grundflachen oder VVeranderungen

8 14 Eingriffe in Natur und Landschaft
(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne

dieses Gesetzes sind VVeréanderungen der
Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder

Verénderungen des mit der belebten

Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder
das Landschaftsbild einschliel3lich seiner
Erholungsfunktion erheblich beeintrachtigen
konnen. Eingriffe sind insbesondere
1. die Errichtung oder wesentliche Anderung
von Anlagen, die einem
Planfeststellungsverfahren unterliegen,
auch wenn nach den Rechtsvorschriften
im Einzelfall von dessen Durchfiihrung
abgesehen werden kann,

2. der Abbau oder die Gewinnung von

Bodenschétzen,

3. Abgrabungen, Aufschattungen, Auf- oder

Abspilungen und Ausfullungen mit einer
Grundflache Gber 30 m2 oder mit einer
Hohe oder Tiefe tber 2 m,

4. die Entwasserung von Mooren, Simpfen,

Pfuhlen oder anderen Feuchtgebieten
sowie von Verlandungsbereichen der
Gewasser,

5. der Ausbau sowie das Verrohren, das
Ableiten oder das Aufstauen von
Gewadssern,
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des mit der belebten Bodenschicht
in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die
Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushalts oder das
Landschaftsbild erheblich
beeintréchtigen kénnen.

(2) Die land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche
Bodennutzung ist nicht als
Eingriff anzusehen, soweit dabei
die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege
berticksichtigt werden. Entspricht
die land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche
Bodennutzung den in 8 5 Absatz 2
bis 4 dieses Gesetzes genannten
Anforderungen sowie den sich aus
§ 17 Absatz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und dem
Recht der Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft ergebenden
Anforderungen an die gute
fachliche Praxis, widerspricht sie
in der Regel nicht den Zielen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege.

(3) Nicht als Eingriff gilt die
Wiederaufnahme einer land-,
forst- und
fischereiwirtschaftlichen
Bodennutzung, wenn sie zeitweise
eingeschrankt oder unterbrochen
war

1.  auf Grund vertraglicher

6. die Errichtung oder wesentliche Anderung
von baulichen Anlagen, Straflen und
Wegen im AuRenbereich,

7. die Errichtung oder wesentliche Anderung
von Lager-, Ausstellungs-, Camping- oder
Wochenendplatzen im AufRenbereich,

8. das Abstellen oder Aufstellen von
Wohnwagen im AuRenbereich,

9. die Errichtung oder Anderung von Masten
sowie Unterstiitzungen von Freileitungen
im Aulenbereich,

10. die Errichtung von festen Einfriedungen
oder festen Einzaunungen im
AulRenbereich,

11. die Errichtung und Anderung von
Werbeanlagen im AuRenbereich,

12. die Verwendung von Odland oder
naturnahen Flachen zu intensiver
Landwirtschaftsnutzung oder fiir
Vorhaben zur Torfgewinnung,

13. die Errichtung von Skipisten und Skiliften
einschlieBlich der zugehdrigen Anlagen
und Einrichtungen.

(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche
Bodennutzung ist nicht als Eingriff
anzusehen, soweit dabei die Ziele und
Grundsatze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege berlicksichtigt werden. Die
denin 8 2d Abs. 2, 4 und 5 genannten
Anforderungen sowie den Regeln der guten
fachlichen Praxis, die sich aus dem Recht der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und 8
17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
ergeben, entsprechende land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Bodennutzung
widerspricht in der Regel nicht den in Satz 1
genannten Zielen und Grundsatzen.

(3) Nicht als Eingriff gilt die Wiederaufnahme
einer land-, forst- und
fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung, die
auf Grund vertraglicher VVereinbarungen oder
auf Grund der Teilnahme an 6ffentlichen
Programmen zur
Bewirtschaftungsbeschréankung zeitweise
eingeschrankt oder unterbrochen war, wenn
die Bodennutzung spéatestens innerhalb einer
Frist von drei Jahren nach Auslaufen der
Bewirtschaftungsbeschrankungen wieder
aufgenommen wird.
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Vereinbarungen oder auf
Grund der Teilnahme an
offentlichen Programmen
zur
Bewirtschaftungsbeschréanku
ng und wenn die
Wiederaufnahme innerhalb
von zehn Jahren nach
Auslaufen der
Einschrankung oder
Unterbrechung erfolgt,

2. auf Grund der Durchfuhrung
von vorgezogenen
Kompensationsmalinahmen,
die vorgezogene Malihahme
aber nicht fur eine
Kompensation in Anspruch

genommen wird.

§15
Verursacherpflichten,
Unzuléssigkeit von Eingriffen;
Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

§14a
Verursacherpflichten, Unzulassigkeit von
Eingriffen

(1) Der Verursacher eines
Eingriffs ist verpflichtet,
vermeidbare Beeintrachtigungen
von Natur und Landschaft zu
unterlassen. Beeintrachtigungen
sind vermeidbar, wenn zumutbare
Alternativen, den mit dem Eingriff
verfolgten Zweck am gleichen Ort
ohne oder mit geringeren
Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu erreichen, gegeben
sind. Soweit Beeintrachtigungen
nicht vermieden werden kénnen,
ist dies zu begriinden.

(2) Der Verursacher ist

(1)

Der Verursacher eines Eingriffs ist
verpflichtet, vermeidbare
Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft zu unterlassen sowie
unvermeidbare Beeintrachtigungen
innerhalb einer zu bestimmenden Frist von
moglichst nicht uber zwei Jahren durch
MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vorrangig auszugleichen
(AusgleichsmalRnahmen) oder durch
MaRnahmen, die der Verwirklichung der
Ziele und Grundsatze des Naturschutzes
und der Landschaftspflege dienen, zu
kompensieren (Ersatzmanahmen).
Beeintrachtigungen sind auch vermeidbar,
wenn das mit dem Eingriff verfolgte Ziel
auf andere zumutbare, die Natur und

Umwelt schonendere Weise erreicht werden

kann. Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts wiederhergestellt sind und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht
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verpflichtet, unvermeidbare
Beeintrachtigungen durch
Malinahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege
auszugleichen
(Ausgleichsmalinahmen) oder zu
ersetzen (Ersatzmalinahmen).
Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und
sobald die beeintréchtigten
Funktionen des Naturhaushalts in
gleichartiger Weise
wiederhergestellt sind und das
Landschaftsbild
landschaftsgerecht
wiederhergestellt oder neu
gestaltet ist. Ersetzt ist eine
Beeintrachtigung, wenn und
sobald die beeintrachtigten
Funktionen des Naturhaushalts in
dem betroffenen Naturraum in
gleichwertiger Weise hergestellt
sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht neu gestaltet
ist. Festlegungen von
Entwicklungs- und
Wiederherstellungsmafnahmen
fir Gebiete im Sinne des § 20
Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und in
Bewirtschaftungsplanen nach § 32
Absatz 5, von MaRnahmen nach 8§
34 Absatz 5 und § 44 Absatz 5
Satz 3 dieses Gesetzes sowie von
Malnahmen in
Malnahmenprogrammen im Sinne
des 8 82 des

@)

wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. In
sonstiger Weise kompensiert ist ein
Eingriff, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in gleichwertiger Weise
ersetzt sind oder das Landschaftsbild
landschaftsgerecht neu gestaltet ist.
Ersatzmalinahmen kénnen auch an anderer
Stelle als der, auf die sich der Eingriff
unmittelbar auswirkt, gefordert werden. Bei
der Festsetzung von Art und Umfang der
Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen sind die
Inhalte und Zielsetzungen des
Landschaftsprogramms und der
Landschaftsplane zu bertcksichtigen;
Ersatzmalinahmen sollen hierbei méglichst
innerhalb der in der Landschaftsplanung
ausgewiesenen Ausgleichsflachen und -
raume festgesetzt werden.

Ein Eingriff darf nicht durchgefuhrt oder
zugelassen werden, wenn die
Beeintrachtigungen nicht zu vermeiden,
nicht in angemessener Frist auszugleichen
oder in sonstiger Weise zu kompensieren
sind und die Belange des Naturschutzes und
der Landschaftspflege bei Abwagung aller
Anforderungen an Natur und Landschaft
anderen Belangen im Range vorgehen.
Werden als Folge des Eingriffs Biotope
zerstort, die fur dort wild lebende Tiere und
wild wachsende Pflanzen der streng
geschutzten Arten nicht ersetzbar sind, ist
der Eingriff nur zul&ssig, wenn er aus
zwingenden Griinden des Uberwiegenden
Offentlichen Interesses gerechtfertigt ist.
Ein Eingriff darf auch nicht zugelassen oder
durchgeftuhrt werden, wenn die
Schutzvorschriften des Artikels 5 der
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2.
April 1979 Uber die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103
S. 1) (Vogelschutzrichtlinie), die zuletzt
durch die Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli
1997 (ABI. EG Nr. L 223 S. 9) geédndert
worden ist, oder die der Artikel 12 und 13
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der naturlichen
Lebensraume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen (ABI. EG Nr. L 206 S.
7) (FFH-Richtlinie), die zuletzt durch die
Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997
(ABI. EG Nr. L 305 S. 42) geandert worden
ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung
entgegenstehen und eine Abweichung nach
Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie
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Wasserhaushaltsgesetzes stehen
der Anerkennung solcher
MaRnahmen als Ausgleichs- und
Ersatzmallinahmen nicht entgegen.
Bei der Festsetzung von Art und
Umfang der Ausgleichs- und
ErsatzmaBnahmen sind die
Programme und Plane nach den
88 10 und 11 zu beriicksichtigen.

(3) Bei der Inanspruchnahme
von land- oder forstwirtschaftlich
genutzten Flachen fiir Ausgleichs-
und Ersatzmal3nahmen ist auf
agrarstrukturelle Belange
Rucksicht zu nehmen,
insbesondere sind fir die
landwirtschaftliche Nutzung
besonders geeignete Boden nur im
notwendigen Umfang in Anspruch
zu nehmen. Es ist vorrangig zu
prufen, ob der Ausgleich oder
Ersatz auch durch Malinahmen zur
Entsiegelung, durch MaRnahmen
zur Wiedervernetzung von
Lebensraumen oder durch
Bewirtschaftungs- oder
Pflegemalinahmen, die der
dauerhaften Aufwertung des
Naturhaushalts oder des
Landschaftsbildes dienen, erbracht
werden kann, um mdoglichst zu
vermeiden, dass Flachen aus der
Nutzung genommen werden.

(4) Ausgleichs- und
Ersatzmalnahmen sind in dem

jeweils erforderlichen Zeitraum zu

3)

(4)

(5)
(6)

beziehungsweise nach Artikel 16 der FFH-
Richtlinie nicht zul&ssig ist.

Sind die Beeintréachtigungen nicht oder
nicht vollstandig ausgleichbar oder in
sonstiger Weise kompensierbar und ist der
Eingriff nicht nach Absatz 2 Satz 1
unzuldssig, so hat der Verursacher eine
Ersatzzahlung zu entrichten. Eine
Ersatzzahlung soll auch geleistet werden,
wenn damit eine Aufwertung des
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes
mit gleichen Aufwendungen besser
verwirklicht werden kann. Die
aufkommenden Mittel sind in Abstimmung
mit den nach 8§ 39 anerkannten Vereinen
zeitnah fiir Malsnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege einzusetzen, die
geeignet sind, die beeintrachtigten
Funktionen des Naturhaushalts gleichwertig
zu ersetzen oder das Landschaftsbild
landschaftsgerecht neu zu gestalten.

Die Hohe der Ersatzzahlung bemisst sich
nach den Kosten fir die Herstellung der
unterbliebenen Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen; dazu gehoéren auch die
Kosten fir deren Planung, die
Flachenbereitstellung und die
Entwicklungspflege einschlieRlich der
Kontrolle.

S.u.

Fur die Erfullung der Pflichten nach den
Absatzen 1 bis 3 und 5 haften Verursacher
und Rechtsnachfolger als Gesamtschuldner.
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unterhalten und rechtlich zu
sichern. Der
Unterhaltungszeitraum ist durch
die zustandige Behorde im
Zulassungsbescheid festzusetzen.
Verantwortlich fr Ausfiihrung,
Unterhaltung und Sicherung der
Ausgleichs- und
ErsatzmaRnahmen ist der
Verursacher oder dessen
Rechtsnachfolger.

(5) Ein Eingriff darf nicht
zugelassen oder durchgefihrt
werden, wenn die
Beeintrachtigungen nicht zu
vermeiden oder nicht in
angemessener Frist auszugleichen
oder zu ersetzen sind und die
Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege bei der
Abwagung aller Anforderungen
an Natur und Landschaft anderen
Belangen im Range vorgehen.

(6) Wird ein Eingriff nach
Absatz 5 zugelassen oder
durchgefihrt, obwohl die
Beeintrachtigungen nicht zu
vermeiden oder nicht in
angemessener Frist auszugleichen
oder zu ersetzen sind, hat der
Verursacher Ersatz in Geld zu
leisten. Die Ersatzzahlung bemisst
sich nach den durchschnittlichen
Kosten der nicht durchfuihrbaren
Ausgleichs- und

ErsatzmaRRnahmen einschlielich
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der erforderlichen
durchschnittlichen Kosten fir
deren Planung und Unterhaltung
sowie die Flachenbereitstellung
unter Einbeziehung der Personal-
und sonstigen Verwaltungskosten.
Sind diese nicht feststellbar,
bemisst sich die Ersatzzahlung
nach Dauer und Schwere des
Eingriffs unter Beruicksichtigung
der dem Verursacher daraus
erwachsenden Vorteile. Die
Ersatzzahlung ist von der
zustandigen Behorde im
Zulassungsbescheid oder, wenn
der Eingriff von einer Behorde
durchgefuhrt wird, vor der
Durchfuhrung des Eingriffs
festzusetzen. Die Zahlung ist vor
der Durchfuhrung des Eingriffs zu
leisten. Es kann ein anderer
Zeitpunkt fir die Zahlung
festgelegt werden; in diesem Fall
soll eine Sicherheitsleistung
verlangt werden. Die
Ersatzzahlung ist zweckgebunden
fur MalRnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege
mdglichst in dem betroffenen
Naturraum zu verwenden, fur die
nicht bereits nach anderen
Vorschriften eine rechtliche
Verpflichtung besteht.

(7) Das Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit wird
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ermdchtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium fur
Erndhrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz und dem
Bundesministerium fir Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung durch
Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates das
Néhere zur Kompensation von
Eingriffen zu regeln, inshesondere
1.  zulnhalt, Art und Umfang
von Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen
einschliellich von
Malinahmen zur
Entsiegelung, zur
Wiedervernetzung von
Lebensrdumen und zur
Bewirtschaftung und Pflege
sowie zur Festlegung
diesbeziiglicher Standards,
insbesondere fir
vergleichbare Eingriffsarten,
2. die Hohe der Ersatzzahlung
und das Verfahren zu ihrer
Erhebung.
Solange und soweit das
Bundesministerium fir Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
von seiner Erméchtigung keinen
Gebrauch macht, richtet sich das
Né&here zur Kompensation von
Eingriffen nach Landesrecht,
soweit dieses den vorstehenden

Absatzen nicht widerspricht.

§16
Bevorratung von

§ 14 b Okokonto
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Kompensationsmalinahmen

(1) Malinahmen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege, die im
Hinblick auf zu erwartende
Eingriffe durchgefihrt worden
sind, sind als Ausgleichs- oder
ErsatzmalRnahmen anzuerkennen,
soweit
1. die Voraussetzungen des §

15 Absatz 2 erfullt sind,

2.  sie ohne rechtliche
Verpflichtung durchgefihrt
wurden,

3.  dafr keine offentlichen
Fordermittel in Anspruch
genommen wurden,

4.  sie Programmen und Planen
nach den 88 10 und 11 nicht
widersprechen und

5.  eine Dokumentation des
Ausgangszustands der
Flachen vorliegt;
Vorschriften der L&nder zu
den Anforderungen an die
Dokumentation bleiben
unberdhrt.

(2) Die Bevorratung von
vorgezogenen Ausgleichs- und
ErsatzmaRnahmen mittels
Okokonten, Flachenpools oder
anderer Manahmen,
insbesondere die Erfassung,
Bewertung oder Buchung
vorgezogener Ausgleichs- und
ErsatzmaRnahmen in Okokonten,

deren Genehmigungsbedurftigkeit

1)

@)

Soweit Darstellungen oder Festsetzungen der
Bauleitplanung oder der Landschaftsplanung
zur Zweckbestimmung von Flachen nicht
entgegenstehen, konnen MaRnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, die
ohne oOffentlich-rechtliche Verpflichtung
bereits vor dem Beginn eines Eingriffs
durchgefihrt werden sollen, auf Antrag vor
ihrer Durchfuihrung von der obersten Behorde
fur Naturschutz und Landschaftspflege fiir die
Verbuchung auf einem Okokonto anerkannt
werden, wenn
1. von ihnen dauerhaft giinstige Wirkungen
auf die weitere Entwicklung von Natur
und Landschaft insbesondere fiir die
Sachbereiche des § 3 Abs. 2 ausgehen
und
2. die jeweiligen Flachen, auf denen
MalRnahmen durchgefuhrt werden,
dauerhaft rechtlich und tatsachlich fiir
MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege gesichert sind.
Das Okokonto verbucht die MaRnahmen im
Sinne des Absatzes 1, nachdem sie
durchgefuhrt worden sind. Die in das
Okokonto aufgenommenen MaRnahmen
werden bei spateren Eingriffen von der nach §
15 zustandigen Behorde auf die Verpflichtung
zur Durchfiihrung von Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen angerechnet, soweit die
Vorgaben des § 14 a einer Anrechnung nicht
entgegenstehen und die in Absatz 1 Nr. 1 und
2 genannten Voraussetzungen weiterhin
vorliegen. Der Anspruch auf Anrechnung ist
Ubertragbar.




und Handelbarkeit sowie der
Ubergang der Verantwortung nach
§ 15 Absatz 4 auf Dritte, die
vorgezogene Ausgleichs- und
ErsatzmaRnahmen durchfiihren,
richtet sich nach Landesrecht.

8§17
Verfahren; Erméachtigung zum
Erlass von Rechtsverordnungen

8 15 Verfahren,
Umweltvertraglichkeitsprifung

(1) Bedarf ein Eingriff nach
anderen Rechtsvorschriften einer
behordlichen Zulassung oder einer
Anzeige an eine Behorde oder
wird er von einer Behorde
durchgefihrt, so hat diese
Behdrde zugleich die zur
Durchfiihrung des § 15
erforderlichen Entscheidungen
und Mal’nahmen im Benehmen
mit der fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorde zu treffen, soweit nicht
nach Bundes- oder Landesrecht
eine weiter gehende Form der
Beteiligung vorgeschrieben ist
oder die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandige
Behorde selbst entscheidet.

(2) Soll bei Eingriffen, die von
Behorden des Bundes zugelassen
oder durchgefiihrt werden, von der
Stellungnahme der fir
Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behdrde abgewichen werden,
entscheidet hiertber die fachlich

zustandige Behorde des Bundes

(1)

(2)

Ist fir den Eingriff in anderen
Rechtsvorschriften eine behordliche
Bewilligung, Erlaubnis, Genehmigung,
Zustimmung, Planfeststellung, sonstige
Entscheidung oder eine Anzeige an eine
Behdrde vorgeschrieben oder fiihrt eine
Behorde den Eingriff durch, so trifft die nach
diesen Rechtsvorschriften oder fir die
Durchfiihrung des Eingriffs zustéandige
Behorde die nach den 8§ 14 a und 14 b Abs. 2
Satz 2 erforderlichen Entscheidungen; dies
gilt auch fir Vorhaben, die dartiber hinaus
einer Genehmigung oder Befreiung nach
diesem Gesetz oder auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften
bedurfen. Die Entscheidungen werden im
Einvernehmen mit den fir Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen Behérden
getroffen, soweit nicht die fur Naturschutz
und Landschaftspflege zustandigen Behdrden
selbst entscheiden. Bei Eingriffen die einzeln
oder im Zusammenwirken mit anderen
Projekten und Planen geeignet sind, ein
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
oder ein Europdisches VVogelschutzgebiet
erheblich zu beeintrachtigen, ist die oberste
Behdrde fir Naturschutz und
Landschaftspflege die fiir die Herstellung des
Einvernehmens zustandige Behorde. In den
Féllen des § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 werden
die Entscheidungen im Benehmen mit der
obersten Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege getroffen. Im Ubrigen gilt
8 21 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes.
Ist in anderen Rechtsvorschriften keine
behordliche Entscheidung oder Anzeige an
eine Behorde vorgeschrieben, so hat
derjenige, der einen Eingriff vorzunehmen
beabsichtigt, dies der zustandigen Behorde
fur Naturschutz und Landschaftspflege
mindestens einen Monat vorher schriftlich
anzuzeigen. Abweichend von der
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im Benehmen mit der obersten
Landesbehorde fir Naturschutz
und Landschaftspflege, soweit
nicht eine weiter gehende Form
der Beteiligung vorgesehen ist.

(3) Fur einen Eingriff, der
nicht von einer Behorde
durchgefihrt wird und der keiner
behdrdlichen Zulassung oder
Anzeige nach anderen
Rechtsvorschriften bedarf, ist eine
Genehmigung der fur Naturschutz
und Landschaftspflege
zustandigen Behdrde erforderlich.
Die Genehmigung ist schriftlich
zu beantragen. Die Genehmigung
ist zu erteilen, wenn die
Anforderungen des § 15 erfillt
sind. Die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandige
Behorde trifft die zur
Durchfiihrung des § 15
erforderlichen Entscheidungen und
MafRnahmen.

(4) Vom Verursacher eines
Eingriffs sind zur Vorbereitung
der Entscheidungen und
Malnahmen zur Durchfiihrung des
§ 15 in einem nach Art und
Umfang des Eingriffs
angemessenen Umfang die fur die
Beurteilung des Eingriffs
erforderlichen Angaben zu
machen, insbesondere Uber
1. Ort, Art, Umfang und

zeitlichen Ablauf des

Anzeigepflicht des Satzes 1 bediirfen
Eingriffe nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 und
13 einer Genehmigung der zustéandigen
Behorde flr Naturschutz und
Landschaftspflege. Der Antrag auf
Genehmigung ist vom Verursacher schriftlich
bei der in Satz 2 genannten Behoérde
einzureichen. Bei Eingriffen, die einzeln oder
im Zusammenwirken mit anderen Projekten
oder Planen geeignet sind, ein Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein
Européisches VVogelschutzgebiet erheblich zu
beeintrachtigen, ist die oberste Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege die fir die
Entgegennahme der Anzeige zustandige
Behdorde. Die zustandige Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege trifft die
nach den 88 14 a und 16 erforderlichen
Entscheidungen.

(3) Antrage und Anzeigen mussen alle fir die
Entscheidung der Behdrden notwendigen
Angaben, insbesondere tber Art und Umfang
des Vorhabens sowie uber den zu
erwartenden Endzustand und die zur
Vermeidung, zum Ausgleich und zur
Kompensation in sonstiger Weise nach § 14 a
beabsichtigten Malinahmen enthalten. Es
kann verlangt werden, dass die nach § 14 a
erforderlichen Malinahmen in einem Plan
nachgewiesen werden.

(4) Zur Erfullung von Auflagen kdnnen
Sicherheitsleistungen verlangt werden.

(5) Bei einem Eingriff in Natur und Landschatft,
der auf Grund eines nach Offentlichem Recht
vorgesehenen Fachplans vorgenommen
werden soll, hat der Planungstrager die zur
Vermeidung, zum Ausgleich und zur
Kompensation in sonstiger Weise nach § 14 a
erforderlichen MalRnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege im Einzelnen im
Fachplan oder in einem
landschaftspflegerischen Begleitplan in Text
und Karte darzustellen; der Begleitplan ist
Bestandteil des Fachplans.

(6) Die oberste Behorde flr Naturschutz und
Landschaftspflege fuhrt ein Kataster, in dem
die fr Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen
festgesetzten Flachen erfasst werden. Das
Kataster soll Flachen, die bei
bezirkstbergreifenden Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen festgesetzt werden, und
Flachen, die von gesamtstadtischer,
auflergewohnlicher umweltpolitischer oder
besonderer 6kologischer Bedeutung sind,
erfassen. Das Kataster dient auch dem Ziel
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Eingriffs sowie
2.  die vorgesehenen
Malinahmen zur
Vermeidung, zum Ausgleich
und zum Ersatz der
Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft
einschlieBlich Angaben zur
tatsachlichen und rechtlichen
Verflgbarkeit der fiir
Ausgleich und Ersatz
benotigten Flachen.
Die zustandige Behorde kann die
Vorlage von Gutachten verlangen,
soweit dies zur Beurteilung der
Auswirkungen des Eingriffs und
der Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen erforderlich ist.
Bei einem Eingriff, der auf Grund
eines nach 6ffentlichem Recht
vorgesehenen Fachplans
vorgenommen werden soll, hat der
Planungstrager die erforderlichen
Angaben nach Satz 1 im Fachplan
oder in einem
landschaftspflegerischen
Begleitplan in Text und Karte
darzustellen. Dieser soll auch
Angaben zu den zur Sicherung des
Zusammenhangs des Netzes
»,Natura 2000" notwendigen
MaRnahmen nach § 34 Absatz 5
und zu vorgezogenen
Ausgleichsmalinahmen nach § 44
Absatz 5 enthalten, sofern diese

Vorschriften fir das VVorhaben

einer Nachprufbarkeit der Umsetzung der
vorgesehenen Malinahmen. Das Kataster ist
fortzuschreiben. Die zur Fihrung des
Katasters erforderlichen Unterlagen stellen
die fur die Entscheidung uber die Ausgleichs-
und ErsatzmalRnahmen jeweils zustdndigen
Behorden zur Verfligung.
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von Belang sind. Der Begleitplan
ist Bestandteil des Fachplans.

(5) Die zustandige Behorde
kann die Leistung einer Sicherheit
bis zur Hohe der voraussichtlichen
Kosten fir die Ausgleichs- oder
ErsatzmaRnahmen verlangen,
soweit dies erforderlich ist, um die
Erflllung der Verpflichtungen
nach § 15 zu gewahrleisten. Auf
Sicherheitsleistungen sind die 88§
232 bis 240 des Biirgerlichen
Gesetzbuches anzuwenden.

(6) Die Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen und die dafir in
Anspruch genommenen Flachen
werden in einem
Kompensationsverzeichnis erfasst.
Hierzu Ubermitteln die nach den
Abséatzen 1 und 3 zustandigen
Behorden der fur die Fihrung des
Kompensationsverzeichnisses
zustandigen Stelle die
erforderlichen Angaben.

(7) Die nach Absatz 1 oder
Absatz 3 zustandige Behorde priift
die frist- und sachgerechte
Durchfiihrung der Vermeidungs-
sowie der festgesetzten
Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen einschlief3lich
der erforderlichen
UnterhaltungsmafRnahmen. Hierzu
kann sie vom Verursacher des
Eingriffs die Vorlage eines
Berichts verlangen.

§ 14a Abs. 5:

Wer einen unzuléssigen Eingriff oder einen
Eingriff unter Missachtung der behdrdlichen
Anordnungen vorgenommen hat, ist verpflichtet,
unverzuglich den friiheren Zustand
wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung des
friheren Zustands nicht moglich, ist der Eingriff
vorrangig auszugleichen oder durch Malsnahmen,
die der Verwirklichung der Ziele und Grundsétze
des Naturschutzes und der Landschaftspflege
dienen, zu kompensieren. Absatz 1 Satz 2 bis 6
und Absatz 3 gelten entsprechend.
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(8) Wird ein Eingriff ohne die
erforderliche Zulassung oder
Anzeige vorgenommen, soll die
zustandige Behorde die weitere
Durchfiihrung des Eingriffs
untersagen. Soweit nicht auf
andere Weise ein rechtmaBiger
Zustand hergestellt werden kann,
soll sie entweder MalRnahmen
nach § 15 oder die
Wiederherstellung des friheren
Zustands anordnen. 8 19 Absatz 4
ist zu beachten.

(9) Die Beendigung oder eine
langer als ein Jahr dauernde
Unterbrechung eines Eingriffs ist
der zustéandigen Behorde
anzuzeigen. Eine nur
unwesentliche Weiterfuhrung des
Eingriffs steht einer
Unterbrechung gleich. Wird der
Eingriff 1anger als ein Jahr
unterbrochen, kann die Behorde
den Verursacher verpflichten,
vorlaufige MalRnahmen zur
Sicherung der Ausgleichs- und
Ersatzmalnahmen durchzufiihren
oder, wenn der Abschluss des
Eingriffs in angemessener Frist
nicht zu erwarten ist, den Eingriff
in dem bis dahin vorgenommenen
Umfang zu kompensieren.

(10)Handelt es sich bei einem
Eingriff um ein Vorhaben, das
nach dem Gesetz Uber die
Umweltvertréglichkeitsprufung

§ 15 Abs. 1a:

(1a) Wird der Eingriff durch ein Vorhaben
verursacht, das nach 8§ 3 des Gesetzes uber
die Umweltvertraglichkeitsprifung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni
2005 (BGBI. I S. 1757, 2797), das durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2005
(BGBI. I S. 1794) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung oder nach anderen
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einer
Umweltvertréglichkeitsprufung
unterliegt, so muss das Verfahren,
in dem Entscheidungen nach § 15
Absatz 1 bis 5 getroffen werden,
den Anforderungen des genannten
Gesetzes entsprechen.

(11) Die Landesregierungen
werden erméchtigt, durch
Rechtsverordnung das Néhere zu
dem in den Absétzen 1 bis 10
geregelten Verfahren
einschlieBlich des
Kompensationsverzeichnisses zu
bestimmen. Sie kénnen die
Erméchtigung nach Satz 1 durch
Rechtsverordnung auf andere

Landesbehdrden Ubertragen.

Rechtsvorschriften einer
Umweltvertréglichkeitsprifung unterliegt, so
muss das Verfahren, in dem die
Entscheidungen und Manahmen nach § 14 a
getroffen werden, den Anforderungen des
Berliner Gesetzes Uber die
Umweltvertréglichkeitsprifung vom 21. Juli
1992 (GVBI. S. 234), gedndert durch § 27
Abs. 1 des Gesetzes vom 16. September 2004
(GVBI. S. 391), in der jeweils geltenden
Fassung entsprechen.

818
Verhéltnis zum Baurecht

8 15a Verhaltnis zum Baurecht, Ausnahmen

(1) Sind auf Grund der
Aufstellung, Anderung, Ergéanzung
oder Aufhebung von
Bauleitplanen oder von Satzungen
nach § 34 Absatz 4 Satz 1
Nummer 3 des Baugesetzbuches
Eingriffe in Natur und Landschaft
zu erwarten, ist Uber die
Vermeidung, den Ausgleich und
den Ersatz nach den Vorschriften
des Baugesetzbuches zu
entscheiden.

(2) Auf Vorhaben in Gebieten
mit Bebauungspléanen nach § 30
des Baugesetzbuches, wahrend der

Planaufstellung nach § 33 des

1)

@)

Fur das Verhdltnis der Eingriffsregelung zum
Baurecht gilt § 21 des
Bundesnaturschutzgesetzes in seiner jeweils
geltenden Fassung.

Ist eine Grundflache auf rechtlich zulassige
Weise baureif hergestellt oder fir eine
sonstige Nutzung vorbereitet worden und
haben die Verursacher dies der zustdndigen
Behorde flr Naturschutz und
Landschaftspflege angezeigt, sind die
Vorschriften Uber die Eingriffsregelung auf
das geplante VVorhaben fir einen Zeitraum
von zehn Jahren nicht mehr anzuwenden. In
der Anzeige nach Satz 1 ist der Zustand der
Grundflache zu dokumentieren.
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Baugesetzbuches und im
Innenbereich nach § 34 des
Baugesetzbuches sind die §8§ 14
bis 17 nicht anzuwenden. Fir
Vorhaben im AuRenbereich nach §
35 des Baugesetzbuches sowie fur
Bebauungsplane, soweit sie eine
Planfeststellung ersetzen, bleibt
die Geltung der 88 14 bis 17
unberdihrt.

(3) Entscheidungen Uber
Vorhaben nach § 35 Absatz 1 und
4 des Baugesetzbuches und tiber
die Errichtung von baulichen
Anlagen nach § 34 des
Baugesetzbuches ergehen im
Benehmen mit den fiir Naturschutz
und Landschaftspflege
zustindigen Behorden. AuRert sich
in den Fallen des § 34 des
Baugesetzbuches die fiir
Naturschutz und
Landschaftspflege zustandige
Behorde nicht binnen eines
Monats, kann die fur die
Entscheidung zustandige Behorde
davon ausgehen, dass Belange des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege von dem
Vorhaben nicht beriihrt werden.
Das Benehmen ist nicht
erforderlich bei Vorhaben in
Gebieten mit Bebauungsplanen
und wahrend der Planaufstellung
nach den 88 30 und 33 des

Baugesetzbuches sowie in
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Gebieten mit Satzungen nach § 34
Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des
Baugesetzbuches.

(4) Ergeben sich bei Vorhaben
nach 8§ 34 des Baugesetzbuches im
Rahmen der Herstellung des
Benehmens nach Absatz 3
Anhaltspunkte dafr, dass das
Vorhaben eine Schéadigung im
Sinne des § 19 Absatz 1 Satz 1
verursachen kann, ist dies auch
dem Vorhabenstrager mitzuteilen.
Auf Antrag des Vorhabenstragers
hat die fiir die Erteilung der
Zulassung zustandige Behorde im
Benehmen mit der fur Naturschutz
und Landschaftspflege
zustandigen Behorde die
Entscheidungen nach § 15 zu
treffen, soweit sie der
Vermeidung, dem Ausgleich oder
dem Ersatz von Schéadigungen
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 dienen;
in diesen Fallen gilt § 19 Absatz 1
Satz 2. Im Ubrigen bleibt Absatz 2
Satz 1 unberihrt.

819
Schaden an bestimmten Arten
und naturlichen Lebensraumen

(1) Eine Schédigung von
Arten und natrlichen
Lebensraumen im Sinne des
Umweltschadensgesetzes ist jeder
Schaden, der erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die
Erreichung oder Beibehaltung des
gunstigen Erhaltungszustands

8 43 b Kostentragung des Verursachers
Werden von den Naturschutzbehorden
MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vorgenommen, um
rechtswidrige Veranderungen von Natur und
Landschaft abzuwenden oder die Folgen
rechtswidrigen Handelns zu beseitigen, so sind

die dadurch entstehenden notwendigen Kosten
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dieser Lebensrdume oder Arten
hat. Abweichend von Satz 1 liegt
keine Schédigung vor bei zuvor
ermittelten nachteiligen
Auswirkungen von Tétigkeiten
einer verantwortlichen Person, die
von der zustandigen Behorde nach
den 88 34, 35, 45 Absatz 7 oder §
67 Absatz 2 oder, wenn eine
solche Prufung nicht erforderlich
ist, nach 8 15 oder auf Grund der
Aufstellung eines Bebauungsplans
nach § 30 oder § 33 des
Baugesetzbuches genehmigt
wurden oder zulassig sind.

(2) Arten im Sinne des
Absatzes 1 sind die Arten, die in
1.  Artikel 4 Absatz 2 oder

Anhang | der Richtlinie
79/409/EWG oder
2. den Anhéngen Il und IV der
Richtlinie 92/43/EWG
aufgefuhrt sind.
(3) Natdrliche Lebensraume
im Sinne des Absatzes 1 sind die
1.  Lebensrdume der Arten, die
in Artikel 4 Absatz 2 oder
Anhang | der Richtlinie
79/409/EWG oder in
Anhang |1 der Richtlinie
92/43/EWG aufgefhrt sind,

2. natdrlichen
Lebensraumtypen von
gemeinschaftlichem
Interesse sowie

3.  Fortpflanzungs- und

vom Verursacher der Veranderung oder
Handlung zu tragen. Hat der Verursacher im
Auftrag eines Dritten gehandelt, so tragen beide

die Kosten als Gesamtschuldner.
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Ruhestatten der in Anhang
IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgefihrten
Arten.

(4) Hat eine verantwortliche
Person nach dem
Umweltschadensgesetz eine
Schédigung geschiitzter Arten
oder natrlicher Lebensraume
verursacht, so trifft sie die
erforderlichen
Sanierungsmafinahmen geman
Anhang Il Nummer 1 der
Richtlinie 2004/35/EG des
Europaischen Parlaments und des
Rates vom 21. April 2004 tber
Umwelthaftung zur Vermeidung
und Sanierung von
Umweltschéden (ABI. L 143 vom
30.4.2004, S. 56), die durch die
Richtlinie 2006/21/EG (ABI. L
102 vom 11.4.2006, S. 15)
geandert worden ist.

(5) Ob Auswirkungen nach
Absatz 1 erheblich sind, ist mit
Bezug auf den Ausgangszustand
unter Bertcksichtigung der
Kriterien des Anhangs | der
Richtlinie 2004/35/EG zu
ermitteln. Eine erhebliche
Schéadigung liegt dabei in der
Regel nicht vor bei
1. nachteiligen

Abweichungen, die geringer
sind als die nattrlichen
Fluktuationen, die fiir den
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betreffenden Lebensraum
oder die betreffende Art als
normal gelten,

nachteiligen Abweichungen,
die auf nattrliche Ursachen
zurlickzufiihren sind oder
aber auf eine &ulRere
Einwirkung im
Zusammenhang mit der
Bewirtschaftung der
betreffenden Gebiete, die
den Aufzeichnungen Gber
den Lebensraum oder den
Dokumenten Uber die
Erhaltungsziele zufolge als
normal anzusehen ist oder
der friiheren
Bewirtschaftungsweise der
jeweiligen Eigentimer oder
Betreiber entspricht,

einer Schadigung von Arten
oder Lebensrdumen, die sich
nachweislich ohne &ufRere
Einwirkung in kurzer Zeit so
weit regenerieren werden,
dass entweder der
Ausgangszustand erreicht
wird oder aber allein auf
Grund der Dynamik der
betreffenden Art oder des
Lebensraums ein Zustand
erreicht wird, der im
Vergleich zum
Ausgangszustand als
gleichwertig oder besser zu

bewerten ist.

Kapitel 4
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Schutz bestimmter Teile von
Natur und Landschaft

Abschnitt 1
Biotopverbund und
Biotopvernetzung; geschitzte
Teile von Natur und Landschaft

8§20
Allgemeine Grundsatze
(1) Es wird ein Netz
verbundener Biotope
(Biotopverbund) geschaffen, das
mindestens 10 Prozent der Fl&che

eines jeden Landes umfassen soll.

(2) Teile von Natur und
Landschaft konnen geschiitzt

werden

1. nach Maligabe des 8§ 23 als
Naturschutzgebiet,

2. nach Mal3gabe des § 24 als
Nationalpark oder als
Nationales Naturmonument,
als Biosphérenreservat,
nach Mal3gabe des § 26 als
Landschaftsschutzgebiet,
als Naturpark,

6.  als Naturdenkmal oder

7. als geschitzter
Landschaftsbestandteil.

(3) Die in Absatz 2 genannten

Teile von Natur und Landschaft

sind, soweit sie geeignet sind,

Bestandteile des Biotopverbunds.

§ 2 a Biotopverbund

Abs. 1 Satz 1: Das Land Berlin entwickelt und

erhalt ein Netz verbundener Biotope

(Biotopverbund), das mindestens 10 Prozent der

Landesflache umfassen soll.

§21

Biotopverbund,

§ 2 a Biotopverbund Abs. 2:

Ziel des Biotopverbunds ist die nachhaltige
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Biotopvernetzung
(1) Der Biotopverbund dient
der dauerhaften Sicherung der
Populationen wild lebender Tiere
und Pflanzen einschlieRlich ihrer
Lebensstatten, Biotope und
Lebensgemeinschaften sowie der
Bewahrung, Wiederherstellung
und Entwicklung funktionsfahiger
Okologischer
Wechselbeziehungen. Er soll auch
zur Verbesserung des
Zusammenhangs des Netzes
»,Natura 2000" beitragen.
(2) Der Biotopverbund soll
l&anderubergreifend erfolgen. Die
Lander stimmen sich hierzu
untereinander ab.
(3) Der Biotopverbund besteht
aus Kernflachen,
Verbindungsflachen und
Verbindungselementen.
Bestandteile des Biotopverbunds
sind
1.  Nationalparke und
Nationale Naturmonumente,

2. Naturschutzgebiete, Natura
2000-Gebiete und
Biosphdrenreservate oder
Teile dieser Gebiete,

3. gesetzlich geschutzte
Biotope im Sinne des § 30,

4.  weitere Flachen und
Elemente, einschlieBlich
solcher des Nationalen
Naturerbes, des Griinen

Sicherung von heimischen Tier- und
Pflanzenarten und deren Populationen
einschlieBlich ihrer Lebensrdume und
Lebensgemeinschaften sowie die Bewahrung,
Wiederherstellung und Entwicklung
funktionsféhiger dkologischer
Wechselbeziehungen. Der Biotopverbund leistet
auch einen Beitrag zur Verbesserung der
6kologischen Koharenz des Europaischen Netzes
»Natura 2000*.

8 2 a Biotopverbund Abs. 1 Satz 2: Der
Biotopverbund soll landertbergreifend erfolgen.
Das Land Berlin stimmt sich beziiglich der
raumlichen und funktionalen Aspekte des

Biotopverbunds mit dem Land Brandenburg ab.

8§ 2 a Biotopverbund Abs. 3: Der Biotopverbund
besteht aus Kernflachen, VVerbindungsflachen und
Verbindungselementen. Kernflachen sind
Flachen, die die nachhaltige Sicherung der
standorttypischen Arten und Lebensraume sowie
Lebensgemeinschaften gewahrleisten.
Verbindungsflachen sind Flachen, die den
natlrlichen Wechselwirkungen zwischen
verschiedenen Populationen von Tier- und
Pflanzenarten, deren Ausbreitung, dem
genetischen Austausch oder Wiederbesiedelungs-
und Wanderungsprozessen dienen.
Verbindungselemente sind flachenhafte, punkt-
oder linienférmig in der Landschaft verteilte
Elemente, die der Ausbreitung oder Wanderung

von Arten dienen und die Funktion des
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Bandes sowie Teilen von
Landschaftsschutzgebieten
und Naturparken,
wenn sie zur Erreichung des in
Absatz 1 genannten Zieles
geeignet sind.

(4) Die erforderlichen
Kernflachen, Verbindungsflachen
und Verbindungselemente sind
durch Erklarung zu geschitzten
Teilen von Natur und Landschaft
im Sinne des § 20 Absatz 2, durch
planungsrechtliche Festlegungen,
durch langfristige vertragliche
Vereinbarungen oder andere
geeignete MalRnahmen rechtlich zu
sichern, um den Biotopverbund

dauerhaft zu gewahrleisten.

(5) Unbeschadet des § 30 sind
die oberirdischen Gewasser
einschliefllich ihrer Randstreifen,
Uferzonen und Auen als
Lebensstatten und Biotope fir
natirlich vorkommende Tier- und
Pflanzenarten zu erhalten. Sie sind
so weiterzuentwickeln, dass sie
ihre grofRrdumige

Vernetzungsfunktion auf Dauer

Biotopverbunds unterstutzen. Bestandteile des
Biotopverbunds des Landes Berlin sind:

1. gesetzlich geschiitzte Biotope nach 8§ 26 a
und Réhrichte nach § 26 c,

2. Naturschutzgebiete, Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung und
Européische Vogelschutzgebiete oder
Teile dieser Gebiete,

3. weitere Flachen und Elemente,
einschlieBlich Teilen von
Landschaftsschutzgebieten und
Naturparks,

wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2

genannten Zieles geeignet sind.

Die oberste Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege ermittelt die zur
Funktionssicherung und Erreichung der
Gesamtgrofe geeigneten und erforderlichen
Bestandteile des Biotopverbunds und stellt diesen
mdglichst bis zum Ende des Jahres 2008 im
Landschaftsprogramm dar. Die erforderlichen
Kernflachen, Verbindungsflachen und
Verbindungselemente sind durch Ausweisung
geeigneter Gebiete im Sinne des § 18 Abs. 1,
durch planungsrechtliche Festlegungen
(Landschaftsplan), durch langfristige
Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz) oder durch
andere geeignete MaRnahmen rechtlich zu
sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu
gewaéhrleisten.

§ 26 b Schutz von Gewassern und Uferzonen
(1) Alle offentlichen Planungstréger haben bei
wasserwirtschaftlichen Planungen und
MafRnahmen auf die Erhaltung oder die

Entwicklung eines dem Gewaéssertyp
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erfullen kdnnen.

(@)

3)

entsprechenden mdglichst naturnahen
Zustands der oberirdischen Gewasser
einschlieRlich ihrer Gewésserrandstreifen und
Uferzonen sowie auf eine natur- und
landschaftsgerechte Ufer- und
Dammgestaltung hinzuwirken, damit deren
grolRraumige Vernetzungsfunktion als
Lebensstétten und Lebensraume fiir
heimische Tier- und Pflanzenarten auf Dauer
erfullt werden kann. Oberirdische Gewasser
dirfen nur so ausgebaut werden, dass
natlrliche Lebensgemeinschaften von
Pflanzen und Tieren erhalten bleiben. Soweit
dies nicht moglich ist, ist darauf hinzuwirken,
dass sie sich neu entwickeln kénnen.
Gewasserrandstreifen im Sinne dieser
Vorschrift sind die an Gewassern landseitig
der Boschungsoberkante oder oberhalb der
Mittelwasserlinie angrenzenden variablen,
linearen Bander natdrlicher oder gepflanzter
Vegetation.

Durch die Gewasserunterhaltung dirfen die
vorhandenen Pflanzen- und Gehdélzbestande
an Ufern und Bdschungen nicht nachhaltig
beeintrachtigt werden; ausgebaute Gewésser
sind so zu unterhalten, dass ein vielfaltiger
und standortgerechter Pflanzen- und
Tierbestand erhalten bleibt. § 63 des
Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberihrt.
Ausnahmen von den Absétzen 1 und 2
kdnnen durch die zustandige Behdrde fur
Naturschutz und Landschaftspflege
zugelassen werden, wenn die hierdurch
entstehenden Beeintrachtigungen des
Naturhaushaushalts oder des

Landschaftsbildes ausgeglichen werden
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(6) Auf regionaler Ebene sind
insbesondere in von der
Landwirtschaft gepragten
Landschaften zur Vernetzung von
Biotopen erforderliche lineare
und punktformige Elemente,
insbesondere Hecken und
Feldraine sowie Trittsteinbiotope,
zu erhalten und dort, wo sie nicht
in ausreichendem Mal3e
vorhanden sind, zu schaffen

(Biotopvernetzung).

(4)

konnen. Die zugelassenen Ausnahmen diirfen
nicht den Zielen des Berliner Wassergesetzes
entgegenstehen. Die Vorschriften des § 16
Abs. 2 bis 5 sind zu beachten.

Die Vorschriften des Dritten Abschnitts
bleiben unberthrt.

8 2d Abs. 3: Die fur die landwirtschaftlich
genutzten Landschaftsrdume zur Vernetzung
von Biotopen erforderliche Mindestdichte an
linearen und punktférmigen
Vernetzungselementen (Saumstrukturen,
insbesondere Hecken, lebende Z&une,
Feldgeholze, Feldgebusche, Feldraine,
Hochraine, Randstreifen, Tlimpel, Grében)
kann durch die oberste Behorde fiir
Naturschutz und Landschaftspflege fur den
jeweiligen Naturraum im
Landschaftsprogramm dargestellt werden. Bis
zum Erreichen der dargestellten
Mindestdichte sollen die nach GroRe und
Lage erforderlichen zusatzlichen
Vernetzungselemente durch geeignete
LandschaftspflegemaRnahmen oder andere

geeignete Mallinahmen eingerichtet werden.

8§22
Erklarung zum geschitzten Teil
von Natur und Landschaft

(1) Die Unterschutzstellung
von Teilen von Natur und
Landschaft erfolgt durch
Erklarung. Die Erklarung
bestimmt den Schutzgegenstand,
den Schutzzweck, die zur
Erreichung des Schutzzwecks

notwendigen Gebote und Verbote,

8 18 Allgemeine Vorschriften

(1)

Teile von Natur und Landschaft konnen durch
Rechtsverordnung des fiir Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen Mitglieds des
Senats zum Naturschutzgebiet,
Landschaftsschutzgebiet, Naturdenkmal oder
geschitzten Landschaftsbestandteil erklart

werden.
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und, soweit erforderlich, die
Pflege-, Entwicklungs- und
Wiederherstellungsmafnahmen
oder enthalt die erforderlichen
Erméchtigungen hierzu.
Schutzgebiete kénnen in Zonen
mit einem entsprechend dem
jeweiligen Schutzzweck
abgestuften Schutz gegliedert
werden; hierbei kann auch die fiir
den Schutz notwendige
Umgebung einbezogen werden.
(2) Form und Verfahren der
Unterschutzstellung, die
Beachtlichkeit von Form- und
Verfahrensfehlern und die
Maoglichkeit ihrer Behebung
sowie die Fortgeltung bestehender
Erklarungen zum geschutzten Teil
von Natur und Landschaft richten
sich nach Landesrecht. Die
Unterschutzstellung kann auch

landertbergreifend erfolgen.

(3) Teile von Natur und
Landschaft, deren Schutz
beabsichtigt ist, konnen fur einen

Zeitraum von bis zu zwei Jahren

(2) Die Rechtsverordnung bestimmt den
Schutzgegenstand, den Schutzzweck und die
zur Erreichung des Zwecks notwendigen
Gebote und Verbote. Sie kann bestimmte
Handlungen von einer Genehmigung
abhéngig machen. Die Genehmigung ist zu
erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung
dem besonderen Schutzzweck im Einzelfall
nicht zuwiderlduft. In den Gbrigen Fallen
entscheiden die Behdrden nach
pflichtgemaRem Ermessen. Die
Rechtsverordnung kann auch Regelungen
enthalten Uber Schutz-, Pflege- und
Entwicklungs- einschlieRlich
Wiederherstellungsmalinahmen sowie iber
notwendige Beschrankungen

1. der wirtschaftlichen Nutzung,

2. der Befugnis zum Betreten des Gebiets,

3. der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln sowie sonstigen
chemischen und anderen
nichtmechanischen Mitteln.

Soweit es zur Sicherung des Schutzgegenstandes

oder zur Verwirklichung des Schutzzwecks

erforderlich ist, kann bei den in Absatz 1

genannten Teilen von Natur und Landschaft auch

die Umgebung geschiitzt werden.

Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete

kdnnen in Zonen mit einem dem jeweiligen

Schutzzweck entsprechenden abgestuften Schutz

gegliedert werden.

8§ 23 Einstweilige Sicherstellung

Bis zum Erlass von Rechtsverordnungen nach 8

18 kann die fir Naturschutz und

Landschaftspflege zustandige Senatsverwaltung

durch Rechtsverordnung, fur einzelne
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einstweilig sichergestellt werden,
wenn zu befirchten ist, dass durch
Verénderungen oder Stérungen
der beabsichtigte Schutzzweck
gefahrdet wird. Die einstweilige
Sicherstellung kann unter den
Voraussetzungen des Satzes 1
einmalig bis zu weiteren zwei
Jahren verlangert werden. In dem
einstweilig sichergestellten Teil
von Natur und Landschaft sind
Handlungen und Malinahmen nach
Malgabe der
Sicherstellungserklarung verboten,
die geeignet sind, den
Schutzgegenstand nachteilig zu
verandern. Die einstweilige
Sicherstellung ist ganz oder
teilweise aufzuheben, wenn ihre
Voraussetzungen nicht mehr oder
nicht mehr in vollem Umgang
gegeben sind. Absatz 2 gilt
entsprechend.

(4) Geschutzte Teile von Natur
und Landschaft sind zu
registrieren und zu kennzeichnen.
Das Néhere richtet sich nach

Landesrecht.

Grundstticke auch durch Verwaltungsakt,
Verénderungsverbote aussprechen, soweit dies
erforderlich ist, um Gefahrdungen des
Schutzzwecks abzuwenden. Veranderungsverbote
nach Satz 1 treten nach einem Jahr auRRer Kraft,
wenn bis zu diesem Zeitpunkt das Verfahren fur
die beabsichtigte Unterschutzstellung nicht
eingeleitet ist. Ansonsten treten sie spatestens
nach zwei Jahren auRer Kraft und kénnen um ein
Jahr und, wenn besondere Umsténde, die nicht
die Verwaltung zu vertreten hat, es erfordern, um

ein weiteres Jahr verlangert werden.

8§ 25 Kennzeichnung und Bezeichnungen

(1) Naturparks, Naturschutzgebiete, Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung, Européische
Vogelschutzgebiete und
Landschaftsschutzgebiete sind zu
kennzeichnen. Naturdenkmale und
geschiitzte Landschaftsbestandteile sind zu
kennzeichnen, soweit dies zweckmaRig ist.

(2) Die Bezeichnungen ,,Naturschutzgebiet®,
,Landschaftsschutzgebiet®, ,,Naturdenkmal*
und ,,Geschtzter Landschaftsbestandteil
sowie die nach Absatz 1 bestimmte
Kennzeichnung duarfen nur fur die nach
diesem Abschnitt geschuitzten Gebiete und
Gegenstande verwendet werden.

Bezeichnungen und Kennzeichnungen, die
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(5) Die Erklarung zum
Nationalpark oder Nationalen
Naturmonument einschliel3lich
ihrer Anderung ergeht im
Benehmen mit dem
Bundesministerium fur Umwelt,
Naturschutz und
Reaktorsicherheit und dem
Bundesministerium fur Verkehr,

Bau und Stadtentwicklung.

ihnen zum Verwechseln ahnlich sind, diirfen

fur Bestandteile von Natur und Landschaft

nicht benutzt werden.

8§23
Naturschutzgebiete

(1) Naturschutzgebiete sind
rechtsverbindlich festgesetzte
Gebiete, in denen ein besonderer
Schutz von Natur und Landschaft
in ihrer Ganzheit oder in
einzelnen Teilen erforderlich ist
1. zur Erhaltung, Entwicklung

oder Wiederherstellung von

Lebensstétten, Biotopen oder

Lebensgemeinschaften

bestimmter wild lebender Tier-

und Pflanzenarten,

2. aus wissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen oder
landeskundlichen Grunden oder

3. wegen ihrer Seltenheit,
besonderen Eigenart oder
hervorragenden Schonheit.

(2) Alle Handlungen, die zu

einer Zerstorung, Beschadigung

§ 19 Naturschutzgebiete

(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich

festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer

Schutz von Natur und Landschaft in ihrer

Ganzheit oder in einzelnen Teilen

1.

zur Erhaltung, Entwicklung oder
Wiederherstellung von
Lebensgemeinschaften oder Biotopen
bestimmter wild lebender Tier- und
Pflanzenarten,

aus wissenschaftlichen,
kulturgeschichtlichen,
naturgeschichtlichen oder
landeskundlichen Griinden oder
wegen ihrer Seltenheit, Vielfalt,
besonderen Eigenart oder
hervorragenden Schonheit
erforderlich ist.

(2) In Naturschutzgebieten sind alle Handlungen,

die zu einer Zerstorung, Beschadigung oder
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oder Veranderung des
Naturschutzgebiets oder seiner
Bestandteile oder zu einer
nachhaltigen Stoérung flhren
konnen, sind nach MaRgabe
n&herer Bestimmungen verboten.
Soweit es der Schutzzweck
erlaubt, kbnnen
Naturschutzgebiete der
Allgemeinheit zugéanglich

Verénderung eines Naturschutzgebiets oder
seiner Bestandteile oder zu einer
nachhaltigen, dem besonderen Schutzzweck
zuwiderlaufenden Stérung fiihren kénnen,
nach Maligabe der Rechtsverordnung zur
Festsetzung verboten. Dies gilt auch fur
Handlungen, die in das Naturschutzgebiet
hineinwirken kdnnen.

(3) Soweit es zur Sicherung des
Schutzgegenstands und zur Verwirklichung

gemacht werden. des Schutzzwecks erforderlich ist, sollen
angrenzende Flachen als
Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen
werden.
8§24
Nationalparke, Nationale
Naturmonumente

(1) Nationalparke sind
rechtsverbindlich festgesetzte
einheitlich zu schitzende Gebiete,
die
1.  groBraumig, weitgehend

unzerschnitten und von
besonderer Eigenart sind,

2. ineinem Uberwiegenden Teil
ihres Gebiets die
\oraussetzungen eines
Naturschutzgebiets erftllen
und

3. sichineinem
Uberwiegenden Teil ihres
Gebiets in einem vom
Menschen nicht oder wenig
beeinflussten Zustand
befinden oder geeignet sind,

sich in einen Zustand zu
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entwickeln oder in einen
Zustand entwickelt zu
werden, der einen moglichst
ungestorten Ablauf der
Naturvorgénge in ihrer
naturlichen Dynamik

gewahrleistet.

(2) Nationalparke haben zum
Ziel, in einem Uberwiegenden
Teil ihres Gebiets den mdglichst
ungestorten Ablauf der
Naturvorgénge in ihrer
natrlichen Dynamik zu
gewahrleisten. Soweit es der
Schutzzweck erlaubt, sollen
Nationalparke auch der
wissenschaftlichen
Umweltbeobachtung, der
naturkundlichen Bildung und dem
Naturerlebnis der Bevolkerung
dienen.

(3) Nationalparke sind unter
Berlicksichtigung ihres
besonderen Schutzzwecks sowie
der durch die GrofRraumigkeit und
Besiedlung gebotenen
Ausnahmen wie
Naturschutzgebiete zu schitzen.

(4) Nationale Naturmonumente
sind rechtsverbindlich festgesetzte
Gebiete, die
1. aus wissenschaftlichen,

naturgeschichtlichen,
kulturhistorischen oder

landeskundlichen Griinden
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und
2. wegen ihrer Seltenheit,
Eigenart oder Schonheit
von herausragender Bedeutung
sind. Nationale Naturmonumente
sind wie Naturschutzgebiete zu

schitzen.

§25
Biosphérenreservate

(1) Biosphérenreservate sind
einheitlich zu schitzende und zu
entwickelnde Gebiete, die
1.  groBraumig und fir

bestimmte Landschaftstypen
charakteristisch sind,

2. inwesentlichen Teilen ihres
Gebiets die Voraussetzungen
eines Naturschutzgebiets, im
Ubrigen Giberwiegend eines
Landschaftsschutzgebiets
erfillen,

3. vornehmlich der Erhaltung,
Entwicklung oder
Wiederherstellung einer
durch hergebrachte
vielfaltige Nutzung
gepragten Landschaft und
der darin historisch
gewachsenen Arten- und
Biotopvielfalt,
einschlie3lich Wild- und
friherer Kulturformen
wirtschaftlich genutzter oder
nutzbarer Tier- und
Pflanzenarten, dienen und

4.  beispielhaft der Entwicklung

und Erprobung von die
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Naturglter besonders
schonenden
Wirtschaftsweisen dienen.

(2) Biosphérenreservate
dienen, soweit es der
Schutzzweck erlaubt, auch der
Forschung und der Beobachtung
von Natur und Landschaft sowie
der Bildung fir nachhaltige
Entwicklung.

(3) Biospharenreservate sind
unter Berlcksichtigung der durch
die Groliraumigkeit und
Besiedlung gebotenen Ausnahmen
uber Kernzonen, Pflegezonen und
Entwicklungszonen zu entwickeln
und wie Naturschutzgebiete oder
Landschaftsschutzgebiete zu
schutzen.

(4) Biosphérenreservate kdnnen
auch als Biosphéarengebiete oder
Biospharenregionen bezeichnet

werden.

§ 26
Landschaftsschutzgebiete

(1) Landschaftsschutzgebiete
sind rechtsverbindlich festgesetzte
Gebiete, in denen ein besonderer
Schutz von Natur und Landschaft
erforderlich ist
1. zur Erhaltung, Entwicklung

oder Wiederherstellung der
Leistungs- und
Funktionsféhigkeit des
Naturhaushalts oder der
Regenerationsfahigkeit und

nachhaltigen

8§ 20 Landschaftsschutzgebiete
(1) Landschaftsschutzgebiete sind
rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in
denen ein besonderer Schutz von Natur und
Landschaft oder besondere Pflege- oder
EntwicklungsmaRnahmen
1. zur Erhaltung und Entwicklung oder
Wiederherstellung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts
oder der Regenerationsfahigkeit und
nachhaltigen Nutzungsfahigkeit der
Naturguter,
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Nutzungsfahigkeit der
Naturgter, einschliel3lich
des Schutzes von
Lebensstétten und
Lebensrdumen bestimmter
wild lebender Tier- und
Pflanzenarten,

2. wegen der Vielfalt, Eigenart
und Schonheit oder der
besonderen
kulturhistorischen
Bedeutung der Landschaft
oder

3. wegen ihrer besonderen
Bedeutung fur die Erholung.

(2) Ineinem

Landschaftsschutzgebiet sind unter

besonderer Beachtung des § 5

Absatz 1 und nach Mafgabe

naherer Bestimmungen alle

Handlungen verboten, die den

Charakter des Gebiets verandern

oder dem besonderen Schutzzweck

zuwiderlaufen.

2. wegen der Vielfalt, Eigenart oder
Schonheit oder der besonderen
kulturhistorischen Bedeutung der
Landschaft oder

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung fir
die Erholung erforderlich sind.

(2) In Landschaftsschutzgebieten sind unter
besonderer Beachtung des § 2 d Abs. 1 nach
Mafgabe der Rechtsverordnung zur
Festsetzung alle Handlungen verboten, die
den Charakter des Gebiets verdndern oder
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen,
mit Ausnahme der in einem Landschaftsplan

festgesetzten MaRRnahmen.

8§27
Naturparke

(1) Naturparke sind einheitlich
zu entwickelnde und zu pflegende
Gebiete, die
1.  groRrdumig sind,

2.  Uberwiegend
Landschaftsschutzgebiete
oder Naturschutzgebiete
sind,

3. sich wegen ihrer
landschaftlichen

Voraussetzungen fur die

§ 22 a Naturparks

(1) GroRraumige, an der Stadtgrenze liegende,
nur zusammen mit Brandenburg zu
entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die

1. Uberwiegend Landschaftsschutzgebiete
oder Naturschutzgebiete sind,

2. sich als naturnaher Landschaftsraum
oder historisch gewachsene
Kulturlandschaft fur die
naturvertragliche Erholung besonders

eignen und
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Erholung besonders eignen
und in denen ein
nachhaltiger Tourismus
angestrebt wird,

4.  nach den Erfordernissen der
Raumordnung fir Erholung
vorgesehen sind,

5.  der Erhaltung, Entwicklung
oder Wiederherstellung
einer durch vielféltige
Nutzung gepragten
Landschaft und ihrer Arten-
und Biotopvielfalt dienen
und in denen zu diesem
Zweck eine dauerhaft
umweltgerechte
Landnutzung angestrebt
wird und

6.  besonders dazu geeignet
sind, eine nachhaltige
Regionalentwicklung zu
fordern.

(2) Naturparke sollen
entsprechend ihren in Absatz 1
beschriebenen Zwecken unter
Beachtung der Ziele des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege geplant,
gegliedert, erschlossen und

weiterentwickelt werden.

3. nach den Erfordernissen der
Raumordnung fiir die Erholung
vorgesehen sind,

kdnnen durch Bekanntmachung der obersten

Naturschutzbehorde zu Naturparks erklart

werden. Naturparks dienen der Erhaltung,

Entwicklung oder Wiederherstellung einer

durch vielfaltige Nutzung geprégten

naturnahen Landschaft und ihrer Arten- und

Biotopvielfalt. In ihnen wird zu diesem

Zweck einer dauerhaft umweltgerechten

Landnutzung und ein nachhaltiger Tourismus

angestrebt sowie eine nachhaltige

Regionalentwicklung gefordert.

(2) Naturparks sollen entsprechend den in Absatz

1 beschriebenen Zwecken unter Beachtung
der Ziele und Grundsétze des Naturschutzes
und der Landschaftspflege und den nach
Schutzausweisungen abgestuften Schutz- und
Pflegezielen geplant, gegliedert, erschlossen,
weiterentwickelt und einheitlich verwaltet

werden.

8§28
Naturdenkmaéler

(1) Naturdenkmaler sind
rechtsverbindlich festgesetzte
Einzelschopfungen der Natur oder
entsprechende Flachen bis zu funf

Hektar, deren besonderer Schutz

§ 21 Naturdenkmale

(1) Naturdenkmale sind rechtsverbindlich

festgesetzte Einzelschopfungen der Natur
oder entsprechende Flachen bis funf Hektar,

deren besonderer Schutz




erforderlich ist

1.  auswissenschaftlichen,
naturgeschichtlichen oder
landeskundlichen Griinden
oder

2. wegen ihrer Seltenheit,
Eigenart oder Schonheit.

(2) Die Beseitigung des

Naturdenkmals sowie alle

Handlungen, die zu einer

Zerstorung, Beschadigung oder

Veranderung des Naturdenkmals

fiihren kdénnen, sind nach MalRgabe

naherer Bestimmungen verboten.

1. aus wissenschaftlichen,
kulturgeschichtlichen,
naturgeschichtlichen oder
landeskundlichen Griinden oder

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart,
Schonheit oder landschaftstypischen

Kennzeichnung erforderlich ist.

(2) Die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie

alle Handlungen, die zu einer Zerstoérung,
Beschadigung oder Verénderung des
Naturdenkmals fihren kdnnen, sind nach
Mafgabe der Rechtsverordnung zur
Festsetzung verboten. Dies gilt auch fir die
Entfernung des Naturdenkmals aus seiner
Umgebung, selbst wenn damit seine
Beschadigung oder Zerstérung nicht

verbunden ist.

8§29
Geschtzte
Landschaftsbestandteile

(1) Geschtzte
Landschaftsbestandteile sind
rechtsverbindlich festgesetzte Teile
von Natur und Landschaft, deren
besonderer Schutz erforderlich ist
1.  zur Erhaltung, Entwicklung

oder Wiederherstellung der
Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts,

2. zur Belebung, Gliederung
oder Pflege des Orts- oder
Landschaftsbildes,

3. zur Abwehr schédlicher
Einwirkungen oder

4.  wegen ihrer Bedeutung als

Lebensstatten bestimmter

8 22 Geschutzte Landschaftsbestandteile
(1) Geschiitzte Landschaftsbestandteile sind

rechtsverbindlich festgesetzte Teile von Natur

und Landschaft, deren besonderer Schutz

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder
Wiederherstellung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts,

2. zur Belebung, Gliederung oder Pflege
des Orts- oder Landschaftsbilds,

3. zur Abwehr schédlicher Einwirkungen
oder

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebensstatten
bestimmter wild lebender Tier- und
Pflanzenarten

erforderlich ist. Teile von Natur und

Landschaft konnen in ihrer Gesamtheit, in

bestimmten Teilgebieten oder im
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wild lebender Tier- und

Pflanzenarten.
Der Schutz kann sich fir den
Bereich eines Landes oder fir
Teile des Landes auf den gesamten
Bestand an Alleen, einseitigen
Baumreihen, Bdumen, Hecken
oder anderen
Landschaftshestandteilen
erstrecken.

(2) Die Beseitigung des
geschutzten
Landschaftsbestandteils sowie alle
Handlungen, die zu einer
Zerstorung, Beschadigung oder
Veranderung des geschiitzten
Landschaftsbestandteils fuhren
kodnnen, sind nach MalRgabe
naherer Bestimmungen verboten.
Fur den Fall der
Bestandsminderung kann die
Verpflichtung zu einer
angemessenen und zumutbaren
Ersatzpflanzung oder zur Leistung
von Ersatz in Geld vorgesehen
werden.

(3) Vorschriften des
Landesrechts tber den gesetzlichen
Schutz von Alleen bleiben

unberihrt.

Gesamtgebiet des Landes geschiitzt werden.

(2) Als Landschaftsbestandteile im Sinne dieser
Vorschrift kommen inshesondere in Betracht
1. Besténde an Schilf, Rohrkolben,

Teichbinsen und anderen hochwuichsigen
Uferpflanzen (Rohricht) und andere
flachenhaft ausgepragte Ufervegetation,
2. Einzelbdume, Baumreihen, Alleen
und Baumgruppen,
3. Hecken und andere
Schutzpflanzungen.

(3) Die Beseitigung eines geschiitzten
Landschaftsbestandteils sowie alle
Handlungen, die zu einer Zerstorung,
Beschadigung oder Veranderung eines
geschitzten Landschaftsbestandteils fiihren
konnen, sind nach MaRgabe der
Rechtsverordnung zur Festsetzung verboten.
Zur Durchsetzung dieser Verbote kann bei
Baumalinahmen im Umfeld geschiitzter
Landschaftsbestandteile im Sinne von Absatz
2 Nr. 2 eine Sicherheitsleistung in Hohe des
Wertes der im Schadensfall notwendigen
Ersatzpflanzungen nach Mal3gabe der
Rechtsverordnung zur Festsetzung angeordnet
werden.

(4) Die Rechtsverordnung zur Festsetzung legt
die Verpflichtung zu angemessenen und
zumutbaren Ersatzpflanzungen oder
zweckgebundenen Ausgleichsabgaben im

Falle von Bestandsminderungen fest.

§ 24 Unterschutzstellung
(1) Entwirfe von Rechtsverordnungen nach § 18
sind mit Karten, aus denen sich die Grenzen,

in geeigneten Fallen der Standort des
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Schutzgegenstands ergeben, den beteiligten
Behorden zur Stellungnahme zuzuleiten.
Soweit Karten zum Verstandnis der
Rechtsverordnung nicht erforderlich sind,

brauchen keine Karten gefertigt zu werden.

(2) Die Entscheidung, Einzelobjekte nach den §§

21 und 22 unter Schutz zu stellen, kann vom
Bezirksamt mit Zustimmung des fur
Naturschutz und Landschaftspflege
zustandigen Mitglieds des Senats getroffen
werden. Das Bezirksamt bereitet in diesen
Fallen den Entwurf der Rechtsverordnung

Vor.

(3) Die Entwirfe der Rechtsverordnungen

werden mit den dazugehdrenden Karten flr
die Dauer eines Monats von dem fur
Naturschutz und Landschaftspflege
zustandigen Mitglied des Senats, in Fallen des
Absatzes 2 vom Bezirksamt, ausgelegt, soweit
nach Absatz 4 nichts anderes bestimmt ist.
Gutachten oder sonstige Unterlagen, die fur
die Entscheidung Gber die
Unterschutzstellung von Bedeutung sind,
sollen mit ausgelegt werden. Ort und Zeit der
Auslegung sind mindestens eine Woche
vorher im Amtsblatt fir Berlin sowie in
anderer geeigneter Weise bekannt zu geben.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass wéhrend
der Auslegungsfrist Bedenken und
Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift

vorgebracht werden kénnen.

(4) Von der Auslegung kann abgesehen werden,

wenn die Personen, deren Belange von dem
Vorhaben beriihrt werden, bekannt sind und
ihnen Gelegenheit gegeben wird, den Entwurf

der Rechtsverordnung und der
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dazugehorenden Karte innerhalb einer
angemessenen Frist einzusehen und
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. Im
Falle des Absatzes 1 Satz 2 findet eine
Auslegung nicht statt.

(5) Das fir Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Mitglied des Senats, in Féllen des
Absatzes 2 das Bezirksamt, prift die
fristgemald vorgebrachten Bedenken und
Anregungen und teilt das Ergebnis den
Betroffenen mit. § 7 Abs. 4 Satz 2 gilt
sinngemaR. Das Bezirksamt legt den Entwurf
der Rechtsverordnung in Fallen des Absatzes
2 mit einer Stellungnahme zu den nicht
beriicksichtigten Bedenken und Anregungen
dem flr Naturschutz und Landschaftspflege
zustandigen Mitglied des Senats vor.

(6) Werden Rechtsverordnungen, die auf Grund
des 8 18 erlassen sind, rdumlich oder sachlich
nicht unerheblich geandert oder aufgehoben,
so gelten die Absétze 1 bis 5 entsprechend.

(7) Bei einer Verletzung der VVorschriften der
Absatze 1, 3 bis 5 findet § 10 Abs. 10

entsprechende Anwendung.

830
Gesetzlich geschitzte Biotope

(1) Bestimmte Teile von Natur
und Landschaft, die eine besondere
Bedeutung als Biotope haben,
werden gesetzlich geschtzt
(allgemeiner Grundsatz).

(2) Handlungen, die zu einer
Zerstorung oder einer sonstigen
erheblichen Beeintrachtigung
folgender Biotope fuhren kénnen,
sind verboten:

1. natirliche oder naturnahe

8 26 a Gesetzlich geschitzte Biotope

(1) Die Zerstorung oder eine sonstige erhebliche
oder nachhaltige Beeintrachtigung folgender
Biotope ist verboten:

1. Moore, Stimpfe, Rohrichte,
seggen- und binsenreiche Nasswiesen,
Quellbereiche,

2. naturliche und naturnahe Bereiche
flieRender und stehender Binnengewésser

einschlieRlich ihrer Ufer und der
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Bereiche flief3ender und
stehender Binnengewasser
einschlieBlich ihrer Ufer und
der dazugehorigen
uferbegleitenden natdirlichen
oder naturnahen Vegetation
sowie ihrer natiirlichen oder
naturnahen
Verlandungsbereiche,
Altarme und regelmaRig
uberschwemmten Bereiche,
Moore, Stimpfe, Rohrichte,
Grolseggenrieder, seggen-
und binsenreiche
Nasswiesen, Quellbereiche,
Binnenlandsalzstellen,
offene Binnendiinen, offene
naturliche Block-, Schutt-
und Gerollhalden, Lehm-

und Losswéande,

dazugehdorigen uferbegleitenden
natlrlichen oder naturnahen Vegetation
sowie ihrer natiirlichen oder naturnahen
Verlandungsbereiche, Altarme und
regelméliig tberschwemmten Bereiche,

offene Binnendiinen, Sand-,
Ginster- und Zwergstrauchheiden,
Lehmwaénde,

Bruch-, Sumpf- und Auwalder,

Kiefern-Eichenwalder, Eichen-
Buchenwalder und Eichen-
Hainbuchenwalder,

Magerrasen, Trockenrasen,
Feucht- und Frischwiesen,

Kies-, Sand- und Mergelgruben,

Feldhecken,

Obstgehdlze in der freien
Landschaft als Relikte der
Kulturlandschatft.

(2) Als Zerstérung oder erhebliche oder

Zwergstrauch-, Ginster- und nachhaltige Beeintrdchtigung im Sinne von

Wacholderheiden, Absatz 1 sind insbesondere anzusehen
Borstgrasrasen, die Intensivierung, Anderung
Trockenrasen, oder Aufgabe von Nutzungen der

Schwermetallrasen, Walder
und Gebiische
trockenwarmer Standorte,
Bruch-, Sumpf- und
Auenwalder, Schlucht-,
Blockhalden- und
Hangschuttwalder, subalpine
Larchen- und Larchen-
Arvenwaélder,

offene Felsbildungen, alpine
Rasen sowie Schneetélchen

und Krummbholzgebische,

geschitzten Biotope,
der Eintrag von Stoffen, die
geeignet sind, den Naturhaushalt

nachteilig zu beeinflussen.
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6.  Fels- und Steilkisten,
Kdstendiinen und
Strandwalle, Strandseen,
Boddengewaésser mit
Verlandungsbereichen,
Salzwiesen und Wattflachen
im Kustenbereich,
Seegraswiesen und sonstige
marine
Makrophytenbesténde,
Riffe, sublitorale Sandbénke,
Schlickgriinde mit
bohrender Bodenmegafauna
sowie artenreiche Kies-,
Grobsand- und Schillgriinde
im Meeres- und
Kdstenbereich.

Die Verbote des Satzes 1 gelten

auch fur weitere von den Landern

gesetzlich geschiitzte Biotope.

(3) Von den Verboten des
Absatzes 2 kann auf Antrag eine
Ausnahme zugelassen werden,
wenn die Beeintréchtigungen
ausgeglichen werden koénnen.

(4) Sind auf Grund der
Aufstellung, Anderung oder
Ergénzung von Bebauungsplénen
Handlungen im Sinne des
Absatzes 2 zu erwarten, kann auf
Antrag der Gemeinde Uber eine
erforderliche Ausnahme oder
Befreiung von den Verboten des
Absatzes 2 vor der Aufstellung
des Bebauungsplans entschieden

werden. Ist eine Ausnahme

(3) Die zustandige Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege kann Ausnahmen von den
Verboten des Absatzes 1 zulassen, wenn die
Beeintrachtigungen der Biotope ausgeglichen
werden konnen, oder die MalRnahmen aus
uberwiegenden Grunden des Gemeinwohls
notwendig sind. Bei der Zulassung von
Ausnahmen sind gleichzeitig Ausgleichs- und

ErsatzmalRnahmen anzuordnen.
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zugelassen oder eine Befreiung
gewahrt worden, bedarf es flr die
Durchfiihrung eines im Ubrigen
zuléssigen VVorhabens keiner
weiteren Ausnahme oder
Befreiung, wenn mit der
Durchfiihrung des Vorhabens
innerhalb von sieben Jahren nach
Inkrafttreten des Bebauungsplans
begonnen wird.

(5) Bei gesetzlich geschiitzten
Biotopen, die wéhrend der
Laufzeit einer vertraglichen
Vereinbarung oder der Teilnahme
an offentlichen Programmen zur
Bewirtschaftungsbeschrankung
entstanden sind, gilt Absatz 2
nicht fir die Wiederaufnahme
einer zuldssigen land-, forst-, oder
fischereiwirtschaftlichen Nutzung
innerhalb von zehn Jahren nach
Beendigung der betreffenden
vertraglichen Vereinbarung oder
der Teilnahme an den
betreffenden 6ffentlichen
Programmen.

(6) Bei gesetzlich geschitzten
Biotopen, die auf Flachen
entstanden sind, bei denen eine
zuléssige Gewinnung von
Bodenschatzen eingeschrankt oder
unterbrochen wurde, gilt Absatz 2
nicht fur die Wiederaufnahme der
Gewinnung innerhalb von flnf
Jahren nach der Einschrankung

oder Unterbrechung.

Eine Ausnahme kann auch zugelassen werden,
wenn wahrend der Laufzeit vertraglicher
Vereinbarungen oder der Teilnahme an
Offentlichen Programmen zur
Bewirtschaftungsbeschréankung ein Biotop im
Sinne des Absatzes 1 entstanden ist; Ausgleichs-
und ErsatzmalRnahmen sind in diesen Fallen nicht
anzuordnen. Die Vorschriften des § 16 Abs. 2 bis

5 sind zu beachten.

(4) Liegt ein Biotop in einem in § 18 Abs. 1
genannten Schutzgebiet, kann die oberste
Behorde fir Naturschutz und
Landschaftspflege zusammen mit einer
Befreiung von den Geboten oder Verboten
der Schutzgebietsverordnung die Ausnahme
nach Absatz 3 genehmigen.

(5) Die Absatze 1 bis 4 finden keine Anwendung
auf Rohrichtbestande im Sinne des Fiinften
Abschnitts.

FUNFTER ABSCHNITT
Schutz und Pflege des Roéhrichtbestands
8 26 ¢ Allgemeine Vorschriften
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(7) Die gesetzlich geschitzten
Biotope werden registriert und die
Registrierung wird in geeigneter
Weise offentlich zugénglich
gemacht. Die Registrierung und
deren Zuganglichkeit richten sich
nach Landesrecht.

(8) Weiter gehende
Schutzvorschriften einschlieBlich
der Bestimmungen tber
Ausnahmen und Befreiungen

bleiben unberihrt.

(1) Wegen der Bedeutung fur die Sicherstellung

der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts,
zur Erhaltung der Lebensgrundlagen wild
lebender Tiere, zur Belebung des Orts- und
Landschaftsbilds und zur Abwehr schédlicher
Einwirkungen auf die Gewésser wird der
Rohrichtbestand an Gewéssern nach
MalRgabe dieses Abschnitts geschitzt; der
Schutz erstreckt sich auf die Gewasser nach §
1 des Berliner Wassergesetzes einschliellich
ihrer Ufer.

(2) Als Rohricht im Sinne dieses Abschnitts

geschitzt sind:

1. Bestande von Schilf (Phragmites australis),
beider Rohrkolbenarten (Typha
angustifolia und Typha latifolia) und der
Gemeinen Teichbinse (Schoenoplectus
lacustris) sowie weitere krautige oder
grasartige Pflanzen, wenn diese am Ufer
mit den anderen genannten Arten eine
Lebensgemeinschaft bilden,

2. die durch Hinweisschilder,
Schutzvorkehrungen oder in sonstiger
Weise gekennzeichneten
Roéhrichtanpflanzungsgebiete sowie

3. derden in Nummer 1 genannten Arten
vorgelagerte oder allein vorkommende
Schwimmblattpflanzengurtel; als
Schwimmblattpflanzen im Sinne dieses
Gesetzes gelten die Teichrose (Nuphar
lutea), die Seerose (Nymphaea alba) und

die Krebsschere (Stratiotes aloides).

(3) Nicht als Réhricht im Sinne dieses

Abschnitts gelten Bestande der in Absatz 2
genannten Arten in Gértnereien,

Sumpfbeetklaranlagen oder anderen
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technisch oder fischereiwirtschaftlich
genutzten Einrichtungen.

(4) Die Geltung des 8 29 bleibt von den
Vorschriften dieses Abschnitts unberihrt.

§ 26 d Erhaltungspflicht

(1) Eigentlimer oder sonstige
Nutzungsberechtigte von Grundfléchen sind
verpflichtet, die auf ihnen befindlichen
geschitzten Réhrichtbestande zu erhalten und
zu pflegen.

(2) Das Land Berlin soll die erforderlichen
MaRnahmen veranlassen, um Réhricht zu
schitzen und vor Schéaden oder
Beeintrachtigungen zu bewahren.
Insbesondere gehodren hierzu MalRnahmen zur
Reduzierung

1. des Wellenschlags durch motorisierte
Wasserfahrzeuge,

2. der Gewadssereutrophierung,

3. von Trittschaden auf Grund ungeregelter
Bade- und sonstiger Erholungsnutzung,

4. von FralRschaden durch Bisam und Nutria.

(3) Anlagen im Rahmen von Malinahmen nach
Absatz 2 Nr. 1 sind so zu gestalten, dass die
ordnungsgemalie fischereiwirtschaftliche
Bodennutzung innerhalb der Anlage mdglich
ist.

(4) Das Land Berlin soll geeignete MaBnahmen
zur Pflege und Entwicklung der
Roéhrichtbestande fordern.

§ 26 e Verbotene Handlungen

(1) Esist verboten,

1. Rohricht zu beseitigen, zu beschadigen
oder auf andere Weise im Fortbestand oder
in der Weiterentwicklung zu

beeintrachtigen oder
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2. Anlagen im Roéhricht zu errichten.

(2) Als Beeintrachtigung im Sinne des Absatzes
1 Nr. 1 gilt insbesondere

1. das Betreten des Réhrichtbestands,

2. das Einfahren mit Fahrzeugen aller Art,
mit Surfbrettern, FI6R3en oder sonstigen
Schwimmkaérpern in das Rohricht,

3. das Betreten oder Befahren von Schneisen
in oder zwischen Rohrichtbestanden, wenn
die Schneisen nicht breiter als 20 Meter
sind,

4. das Ankern oder Abstellen von Fahrzeugen
aller Art, Surfbrettern, FIoRen oder
sonstigen Schwimmkdrpern im Réhricht
oder in einem so geringen Abstand, dass
Schaden am Roéhricht verursacht werden
konnen; es ist ein Mindestabstand von
zehn Metern einzuhalten,

5. die Verursachung von Sog oder
Wellenschlag durch eine unzuléssig hohe
Fahrtgeschwindigkeit beim Vorbeifahren
an Roéhrichtbestanden.

(3) Die Verbote des Absatzes 1 gelten nicht fur
MafRnahmen der Wasser-, Naturschutz- und
der Fischereibehdrden sowie fur Malinahmen
und Regelungen auf Grund der
Binnenschifffahrtsstralen-Ordnung, anderer
sonderordnungsrechtlicher Bestimmungen
oder des allgemeinen Polizei- und
Ordnungsrechts. Die Verbote des Absatzes 1
gelten insbesondere auch nicht fur die
widmungsgemalie Nutzung der schiffbaren
Gewasser und die Wahrnehmung der
hoheitlichen Aufgaben der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung.

(4) Handlungen der Berufsfischer nach Absatz 2




(5)

§2
(1)

@)

Nr. 3 und im Schwimmblattpflanzengurtel im
Sinne des § 26 ¢ Abs. 2 Nr. 3 auch
Handlungen nach Absatz 2 Nr. 2, die im
Rahmen der ordnungsgemalien
fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung
erfolgen, fallen nicht unter das Verbot des
Absatzes 1 Nr. 1, soweit hierbei das Rohricht
nicht absichtlich beeintréchtigt wird.

Die ordnungsgeméle Nutzung der am 31.
Dezember 2003 bestehenden Anlagen in und
an Gewassern bleibt von den Verboten des
Absatzes 1 Nr. 1 unberthrt, solange und
soweit deren Betrieb nicht nach anderen
Rechtsvorschriften rechtswidrig ist.
6 f Genehmigungsbedurftige Handlungen
Einer Genehmigung bedirfen

1. die Errichtung von Anlagen in einem
Abstand von weniger als zehn Metern von
Roéhrichtbestéanden,

2. SchnittmalRnahmen an Rohrichtbestanden,

3. das Flammen von Réhricht,

4. Malinahmen zur Begrenzung und
Verhinderung der Ausweitung des
Raéhrichts vor Grundstiicken, die fir
Wassersportnutzungen zugelassen sind.

Satz 1 gilt nicht fiir die in § 26 e Abs. 3
genannten MalRnahmen.

Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist zu
erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung
dem Schutz des Réhrichts im Einzelfall nicht
zuwiderlduft; sie kann erteilt werden, wenn
die beabsichtigte Handlung dem Schutz des
Roéhrichts im Einzelfall nur unerheblich
zuwiderl&uft. Mit der Erteilung der
Genehmigung kdnnen gleichzeitig

Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen
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angeordnet werden.

(3) Bei einer nach dem Berliner Wassergesetz
erforderlichen Zulassung von Anlagen, die zu
Einwirkungen auf das Rohricht fuhren, kann
gleichzeitig auch ohne entsprechenden Antrag
eine Genehmigung nach Absatz 2
ausgesprochen werden. Die Entscheidung
uber die Genehmigung nach Satz 1 wird im
Einvernehmen mit der fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen Behorde und
im Einvernehmen mit der unteren
Fischereibehorde getroffen.

(4) Liegt das Rohricht in einem in 8 18 Abs. 1
genannten Schutzgebiet, kann die oberste
Behorde flr Naturschutz und
Landschaftspflege zusammen mit einer
Befreiung von den Verboten oder Geboten
der Schutzgebietsverordnung die
Genehmigung nach Absatz 2 erteilen.

(5) Nach anderen Rechtsvorschriften
erforderliche Genehmigungen bleiben

unberihrt.

Abschnitt 2
Netz ,,Natura 2000""

8§31
Aufbau und Schutz des Netzes
,,Natura 2000

Der Bund und die L&nder
erfullen die sich aus den
Richtlinien 92/43/EWG und
79/409/EWG ergebenden
Verpflichtungen zum Aufbau und

Schutz des zusammenhangenden




européischen 6kologischen Netzes
»Natura 2000" im Sinne des
Artikels 3 der Richtlinie
92/43/[EWG.

8§32
Schutzgebiete

(1) Die Lander wahlen die
Gebiete, die der Kommission nach
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie
92/43/EWG und Artikel 4 Absatz
1 und 2 der Richtlinie
79/409/EWG zu benennen sind,
nach den in diesen Vorschriften
genannten MaRgaben aus. Sie
stellen das Benehmen mit dem
Bundesministerium fir Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
her. Dieses beteiligt die anderen
fachlich betroffenen
Bundesministerien und benennt
die ausgewahlten Gebiete der
Kommission. Es tbermittelt der
Kommission gleichzeitig
Schatzungen Uber eine finanzielle
Beteiligung der Gemeinschaft, die
zur Erflllung der Verpflichtungen
nach Artikel 6 Absatz 1 der
Richtlinie 92/43/EWG
einschlieBlich der Zahlung eines
finanziellen Ausgleichs
inshesondere fiir die Land- und

Forstwirtschaft erforderlich ist.

8§ 22 b Gebiete von gemeinschaftlicher

Bedeutung, Europaische Vogelschutzgebiete

1)

@)

Die nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der nattrlichen Lebensrdume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen
(ABI. EG Nr. L 206 S. 7), die zuletzt durch
die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober
1997 (ABI. EG Nr. L 305 S. 42) geédndert
worden ist, und nach Artikel 4 Abs. 1 bis 3
der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2.
April 1979 Uber die Erhaltung der wild
lebenden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103 S.
1), die zuletzt durch die Richtlinie 97/49/EG
vom 29. Juli 1997 (ABI. EG Nr. L 223 S. 9)
gedndert worden ist, der Kommission zu
benennenden Gebiete werden nach den in
diesen Vorschriften genannten MafRgaben
durch Beschluss des Senats ausgewéhlt und
von der flr Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Senatsverwaltung dem Bundesministerium
fur Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit mitgeteilt. Die Auswahl
der in Satz 1 genannten Gebiete erfolgt im
Benehmen mit dem Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Das fuir Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Mitglied des Senats erklart

1. diein die Liste der Gebiete von

gemeinschaftlicher Bedeutung
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(2) Diein die Liste nach Artikel
4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der
Richtlinie 92/43/EWG
aufgenommenen Gebiete sind nach
Malgabe des Artikels 4 Absatz 4
dieser Richtlinie und die nach
Artikel 4 Absatz 1 und 2 der
Richtlinie 79/409/EWG benannten
Gebiete entsprechend den
jeweiligen Erhaltungszielen zu
geschutzten Teilen von Natur und
Landschaft im Sinne des § 20
Absatz 2 zu erklaren.

(3) Die Schutzerklarung
bestimmt den Schutzzweck
entsprechend den jeweiligen
Erhaltungszielen und die
erforderlichen
Gebietsbegrenzungen. Es soll
dargestellt werden, ob prioritare
natlrliche Lebensraumtypen oder
prioritare Arten zu schiitzen sind.
Durch geeignete Gebote und
Verbote sowie Pflege- und
Entwicklungsmalinahmen ist
sicherzustellen, dass den
Anforderungen des Artikels 6 der
Richtlinie 92/43/EWG
entsprochen wird. Weiter gehende
Schutzvorschriften bleiben
unberihrt.

(4) Die Unterschutzstellung
nach den Absétzen 2 und 3 kann

unterbleiben, soweit nach anderen

(3)

(4)

eingetragenen Gebiete nach Mal3gabe
des Artikels 4 Abs. 4 der Richtlinie
92/43/EWG,

2. die als Europaische Vogelschutzgebiete
an die Europdische Kommission
gemeldeten Gebiete

entsprechend den jeweiligen

Erhaltungszielen zu geschitzten Teilen von

Natur und Landschaft im Sinne des § 18 Abs.

1.

Die Schutzgebietsverordnung bestimmt den

Schutzzweck entsprechend den jeweiligen

Erhaltungszielen. Dabei soll dargestellt

werden, ob prioritdre Biotope oder prioritére

Arten geschitzt werden. Durch geeignete

Gebote und Verbote sowie Pflege- und

Entwicklungsmanahmen ist sicherzustellen,

dass die fur das Gebiet mafl3geblichen

Erhaltungsziele erreicht werden und den

Okologischen Erfordernissen der in dem

Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen

und Arten entsprochen wird. Weitergehende

Schutzvorschriften bleiben unberiihrt.

Die Unterschutzstellung nach den Absétzen 2
und 3 kann unterbleiben, soweit nach
anderen Rechtsvorschriften, nach
Verwaltungsvorschriften, durch die
Verfiigungsbefugnis eines offentlichen oder
gemeinnutzigen Tragers oder durch
vertragliche Vereinbarungen ein

gleichwertiger Schutz gewaéhrleistet ist.
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Rechtsvorschriften einschlie3lich
dieses Gesetzes und
gebietsbezogener Bestimmungen
des Landesrechts, nach
Verwaltungsvorschriften, durch
die Verfligungsbefugnis eines
oOffentlichen oder gemeinn(tzigen
Trégers oder durch vertragliche
Vereinbarungen ein
gleichwertiger Schutz
gewahrleistet ist.

(5) Fur Natura 2000-Gebiete
kdnnen Bewirtschaftungsplane
selbstandig oder als Bestandteil
anderer Pléne aufgestellt werden.

(6) Die Auswahl und die
Erklarung von Gebieten im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1 und des
Absatzes 2 im Bereich der
deutschen ausschlieRlichen
Wirtschaftszone und des
Festlandsockels zu geschtzten
Teilen von Natur und Landschaft
im Sinne des § 20 Absatz 2 richten
sich nach § 57.

Abs. 6: Die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandige Senatsverwaltung
macht die Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung, die Konzertierungsgebiete und die
Européischen Vogelschutzgebiete im Amtsblatt

fur Berlin bekannt.

8§33
Allgemeine Schutzvorschriften

(1) Alle Veranderungen und
Storungen, die zu einer erheblichen
Beeintrachtigung eines Natura
2000-Gebiets in seinen fur die
Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck maligeblichen
Bestandteilen flihren kdnnen, sind
unzuléssig. Die fir Naturschutz
und Landschaftspflege zustandige
Behorde kann unter den

§ 22b Abs. 5: In einem Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder in einem
Européischen VVogelschutzgebiet sind alle
Vorhaben, Malinahmen, Veranderungen oder
Stérungen, die zu erheblichen Beeintrachtigungen
des Gebiets in seinen fiir die Erhaltungsziele
mafgeblichen Bestandteilen fiihren kdnnen,
verboten, sofern sich deren Unzuldssigkeit nicht
bereits sonst aus diesem Gesetz oder auf Grund

dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften ergibt. In
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Voraussetzungen des § 34 Absatz
3 bis 5 Ausnahmen von dem
Verbot des Satzes 1 sowie von
Verboten im Sinne des § 32 Absatz
3 zulassen.

(2) Bei einem Gebiet im Sinne
des Artikels 5 Absatz 1 der
Richtlinie 92/43/EWG gilt
wahrend der Konzertierungsphase
bis zur Beschlussfassung des Rates
Absatz 1 Satz 1 im Hinblick auf
die in ihm vorkommenden
prioritaren naturlichen
Lebensraumtypen und prioritaren
Arten entsprechend. Die 88 34 und
36 finden keine Anwendung.

einem Konzertierungsgebiet sind die in Satz 1
genannten Handlungen, sofern sie zu erheblichen
Beeintrachtigungen der in ihm vorkommenden
prioritaren Biotope oder prioritaren Arten flhren
konnen, verboten. Fur eine Befreiung von diesen
Verboten gelten die VVorschriften des § 16 Abs. 3

bis 5 entsprechend.

8§34
Vertraglichkeit und
Unzulassigkeit von Projekten;
Ausnahmen

(1) Projekte sind vor ihrer
Zulassung oder Durchfiihrung auf
ihre Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Natura
2000-Gebiets zu Uberprifen, wenn
sie einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen
Projekten oder Planen geeignet
sind, das Gebiet erheblich zu
beeintréchtigen, und nicht
unmittelbar der Verwaltung des
Gebiets dienen. Soweit ein Natura
2000-Gebiet ein geschitzter Teil
von Natur und Landschaft im
Sinne des § 20 Absatz 2 ist,
ergeben sich die MaRstébe fiir die
Vertraglichkeit aus dem

Schutzzweck und den dazu

8 16 Vertraglichkeit von Projekten und Planen
(1) Projekte im Sinne von 8 10 Abs. 1 Nr. 11 des

Bundesnaturschutzgesetzes, die nicht
unmittelbar mit der Verwaltung des Gebiets
in Verbindung stehen oder hierfir nicht
notwendig sind, sind vor ihrer Zulassung oder
Durchfiihrung auf ihre Vertraglichkeit mit den
Erhaltungszielen eines Gebiets von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines
Européischen VVogelschutzgebiets zu
uberprifen. Bei den durch
Unterschutzstellung nach 8 18 Abs. 1
ausgewiesenen Gebieten ergeben sich die
MaRstabe fir die Vertraglichkeit aus dem
Schutzzweck und den dazu erlassenen

Vorschriften.

(2) Ergibt die Prifung der Vertraglichkeit, dass

das Projekt einzeln oder im Zusammenwirken
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erlassenen Vorschriften, wenn
hierbei die jeweiligen
Erhaltungsziele bereits
berticksichtigt wurden. Der
Projekttrager hat die zur Prifung
der Vertraglichkeit sowie der
Voraussetzungen nach den
Absatzen 3 bis 5 erforderlichen
Unterlagen vorzulegen.
(2) Ergibt die Priifung der
Vertraglichkeit, dass das Projekt
zu erheblichen Beeintrachtigungen
des Gebiets in seinen flr die
Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck mal3geblichen
Bestandteilen fiihren kann, ist es
unzuléssig.
(3) Abweichend von Absatz 2
darf ein Projekt nur zugelassen
oder durchgefiihrt werden, soweit
es
1.  auszwingenden Griinden
des Uberwiegenden
Offentlichen Interesses,
einschliel3lich solcher
sozialer oder
wirtschaftlicher Art,
notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen, den
mit dem Projekt verfolgten
Zweck an anderer Stelle
ohne oder mit geringeren
Beeintréchtigungen zu
erreichen, nicht gegeben
sind.

(4) Konnen von dem Projekt

mit anderen Projekten oder Pl&anen zu
erheblichen Beeintrachtigungen eines in
Absatz 1 genannten Gebiets in seinen fur die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mal3geblichen Bestandteilen fiihren kann, ist
es unzuléssig. Erheblich beeintréchtigt im
Sinne des Satzes 1 ist das Gebiet insbesondere
dann, wenn es in seinen fir die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mafgeblichen Lebensraumen verschlechtert
wird oder die Arten, fir die das Gebiet
ausgewiesen worden ist, erheblich gestort
werden oder MaRnahmen zur Erhaltung oder
Wiederherstellung eines giinstigen
Erhaltungszustands erheblich beeintrachtigt
werden.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt
nur zugelassen oder durchgefuhrt werden,
soweit

1. esaus zwingenden Griinden des
uberwiegenden offentlichen Interesses,
einschlieBlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicher Art, notwendig ist und

2. zumutbare Alternativen nicht gegeben
sind, den mit dem Projekt verfolgten
Zweck an anderer Stelle ohne oder mit
geringeren Beeintrachtigungen zu
erreichen.

(4) Wenn in dem vom Projekt betroffenen Gebiet
prioritare Biotope oder prioritare Arten
erheblich beeintrachtigt werden, kénnen als
zwingende Griunde des Uberwiegenden
Offentlichen Interesses nur solche im
Zusammenhang mit der Gesundheit des
Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit,

einschlieBlich der Landesverteidigung und
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im Gebiet vorkommende
prioritére natirliche
Lebensraumtypen oder prioritére
Arten betroffen werden, kdnnen
als zwingende Grunde des
uberwiegenden offentlichen
Interesses nur solche im
Zusammenhang mit der
Gesundheit des Menschen, der
offentlichen Sicherheit,
einschliellich der Verteidigung
und des Schutzes der
Zivilbevolkerung, oder den
mafgeblich glinstigen
Auswirkungen des Projekts auf
die Umwelt geltend gemacht
werden. Sonstige Grunde im
Sinne des Absatzes 3 Nummer 1
kénnen nur berticksichtigt werden,
wenn die zustandige Behorde
zuvor Uber das
Bundesministerium fir Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
eine Stellungnahme der
Kommission eingeholt hat.

(5) Soll ein Projekt nach Absatz
3, auch in Verbindung mit Absatz
4, zugelassen oder durchgefthrt
werden, sind die zur Sicherung
des Zusammenhangs des Netzes
,»Natura 2000" notwendigen
Malinahmen vorzusehen. Die
zustandige Behorde unterrichtet
die Kommission (ber das
Bundesministerium fur Umwelt,

Naturschutz und

des Schutzes der Zivilbevolkerung, oder den
mafigeblich gunstigen Auswirkungen des
Projekts auf die Umwelt geltend gemacht
werden. Sonstige Grinde im Sinne des
Absatzes 3 Nr. 1 kdnnen nur berucksichtigt
werden, wenn zuvor Uber das
Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der
Kommission eingeholt worden ist. Die
Stellungnahme der Kommission ist zu

beriicksichtigen.

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3 oder nach

Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 4
zugelassen oder durchgefihrt werden, sind
die zur Sicherung des Zusammenhangs des
Européischen dkologischen Netzes ,,Natura
2000 notwendigen MaRnahmen dem
Projekttrager aufzuerlegen. Die Kommission
ist (ber das Bundesministerium fiir Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit tber die

getroffenen MalRnahmen zu unterrichten.

(6) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe in

Natur und Landschaft, bleiben die 8§ 20 und
21 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie 8§ 14
dieses Gesetzes unberthrt. Bei einem
Nebeneinander von MaRnahmen nach Absatz
5 zur Sicherung des Netzzusammenhangs
einerseits und Ausgleichs- und Ersatz-
mafnahmen nach § 14 andererseits haben die
Ausgleichs- und Ersatzmanahmen dazu
beizutragen, dass der Zusammenhang des
Netzes ,,Natura 2000“ sichergestellt wird. Es
ist darauf zu achten, dass die Ausgleichs- und
Ersatzmalinahmen nach der Eingriffsregelung
und die notwendigen Malinahmen zur

Sicherung des Netzes ,,Natura 2000
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Reaktorsicherheit (iber die
getroffenen MalRnahmen.

(6) Bedarf ein Projekt im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1, das nicht
von einer Behorde durchgefiihrt
wird, nach anderen
Rechtsvorschriften keiner
behdordlichen Entscheidung oder
Anzeige an eine Behorde, so ist es
der fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorde anzuzeigen. Diese kann
die Durchflihrung des Projekts
zeitlich befristen oder anderweitig
beschrénken, um die Einhaltung
der Voraussetzungen der Absétze
1 bis 5 sicherzustellen. Trifft die
Behorde innerhalb eines Monats
nach Eingang der Anzeige keine
Entscheidung, kann mit der
Durchfiihrung des Projekts
begonnen werden. Wird mit der
Durchfiihrung eines Projekts ohne
die erforderliche Anzeige
begonnen, kann die Behorde die
vorlaufige Einstellung anordnen.
Liegen im Fall des Absatzes 2 die
Voraussetzungen der Absétze 3
bis 5 nicht vor, hat die Behdrde
die Durchfuhrung des Projekts zu
untersagen. Die Sétze 1 bis 5 sind
nur insoweit anzuwenden, als
Schutzvorschriften der Lander,
einschlieBlich der Vorschriften
uber Ausnahmen und

Befreiungen, keine strengeren

moglichst deckungsgleich sind.

§ 17 Verfahren (zu § 16)
(1) Die fur die Entscheidungen nach § 16

zustandigen Behorden unterrichten die
oberste Behorde fir Naturschutz und
Landschaftspflege umgehend von Vorhaben
und MaRnahmen, die einzeln oder im
Zusammenwirken mit anderen VVorhaben,
MaRnahmen oder Planen zu
Beeintrachtigungen eines in 8 22 b Abs. 2
genannten Gebiets in seinen flr die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck
mafgeblichen Bestandteilen fiihren kdnnen.
Die oberste Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege trifft dann die fur die
verfahrensfiihrende Behorde verbindliche
Entscheidung, ob es sich bei dem Vorhaben
oder der Malinahme um ein Projekt im Sinne
von § 10 Abs. 1 Nr. 11 des
Bundesnaturschutzgesetzes handelt, das der
Durchfuhrung einer Vertraglichkeitspriifung
nach 8§ 16 bedarf.

(2) Die Prifung der Vertraglichkeit des Projekts

und die nach § 16 erforderlichen
Entscheidungen erfolgen durch die fur die
Entscheidung tber die Zulassung oder
Durchfiihrung des Projekts oder seine
Anzeige zustandige Behorde im
Einvernehmen mit der obersten Behorde fiir
Naturschutz und Landschaftspflege. Bei
Planfeststellungsverfahren und
Genehmigungen mit Konzentrationswirkung
tritt an die Stelle des Einvernehmens das
Benehmen der obersten Behorde fiir

Naturschutz und Landschaftspflege. Im
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Regelungen fir die Zul&ssigkeit
von Projekten enthalten.

(7) Fur geschitzte Teile von
Natur und Landschaft im Sinne
des § 20 Absatz 2 und gesetzlich
geschitzte Biotope im Sinne des §
30 sind die Absétze 1 bis 6 nur
insoweit anzuwenden, als die
Schutzvorschriften, einschlieBlich
der Vorschriften ber Ausnahmen
und Befreiungen, keine strengeren
Regelungen flr die Zuldssigkeit
von Projekten enthalten. Die
Verpflichtungen nach Absatz 4
Satz 2 zur Beteiligung der
Kommission und nach Absatz 5
Satz 2 zur Unterrichtung der
Kommission bleiben unberihrt.

(8) Die Absétze 1 bis 7 gelten
mit Ausnahme von
Bebauungsplanen, die eine
Planfeststellung ersetzen, nicht fur
Vorhaben im Sinne des § 29 des
Baugesetzbuches in Gebieten mit
Bebauungsplanen nach § 30 des
Baugesetzbuches und wéhrend der

Planaufstellung nach § 33 des

Ubrigen sind die Verfahrensvorschriften des §
15 entsprechend anzuwenden. Insbesondere
hat der Projekttrager in den Gestaltungs- und
Anzeigeverfahren alle Angaben zu machen,
die zur Beurteilung der Vertraglichkeit des
Projekts erforderlich sind.

(3) Die fir die Entscheidungen nach § 16
zustandige Behdrde holt im Falle des § 16
Abs. 4 Satz 2 Giber das Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
die Stellungnahme der Kommission ein. Satz
1 gilt auch flr die Unterrichtung der
Kommission Uber die gemaR § 16 Abs. 5
getroffenen MafRnahmen.

(4) Fur geschutzte Teile von Natur und
Landschaft im Sinne des § 18 Abs. 1 und
geschiitzte Biotope im Sinne des § 26 a sind §
16 dieses Gesetzes und § 36 des
Bundesnaturschutzgesetzes nur insoweit
anzuwenden, als die Schutzvorschriften,
einschlieBlich der VVorschriften tber
Ausnahmen und Befreiungen, keine
strengeren Regelungen fur die Zulassung von
Projekten enthalten. Die Pflichten nach § 16
Abs. 4 Satz 2 Uber die Beteiligung der
Kommission und nach § 16 Abs. 5 Satz 2

uber die Unterrichtung der Kommission

Baugesetzbuches. bleiben unberiihrt. Uber die Frage, ob sich aus
den in Satz 1 genannten Schutzvorschriften
strengere Regelungen fir die Zulassung von
Projekten ergeben, ist das Einvernehmen mit
der fur die konkurrierenden Regelungen
zustandigen Naturschutzbehorde herzustellen.

§35
Gentechnisch verénderte
Organismen
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Auf

1.  Freisetzungen gentechnisch
veranderter Organismen im
Sinne des § 3 Nummer 5 des
Gentechnikgesetzes und

2.  die land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche
Nutzung von rechtmalig in
Verkehr gebrachten
Produkten, die gentechnisch
veranderte Organismen
enthalten oder aus solchen
bestehen, sowie den
sonstigen, insbesondere
auch nicht
erwerbswirtschaftlichen,
Umgang mit solchen
Produkten, der in seinen
Auswirkungen den
vorgenannten Handlungen
vergleichbar ist, innerhalb
eines Natura 2000-Gebiets

ist § 34 Absatz 1 und 2

entsprechend anzuwenden.

836
Plane

Auf

1. Linienbestimmungen nach §
16 des
Bundesfernstralengesetzes und
813 des
BundeswasserstralRengesetzes
sowie

2. Plane, die bei behordlichen
Entscheidungen zu beachten

oder zu berticksichtigen sind

8 16 Abs. 7: Die Bestimmungen der Absétze 1
bis 5 sind auf sonstige Plane im Sinne des § 35
Satz 1 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes und
auf Raumordnungsplane im Sinne des 8 3 Nr. 7
des Raumordnungsgesetzes entsprechend
anzuwenden. Die Vertraglichkeit eines Plans wird
in dem fiir seine Aufstellung oder Anderung

vorgeschriebenen Verfahren gepruft.
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ist § 34 Absatz 1 bis 5
entsprechend anzuwenden.
Bei Raumordnungsplénen im
Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer
7 des Raumordnungsgesetzes und
bei Bauleitplanen und Satzungen
nach § 34 Absatz 4 Satz 1
Nummer 3 des Baugesetzbuches
findet 8§ 34 Absatz 1 Satz 1 keine

Anwendung.

Kapitel 5
Schutz der wild lebenden Tier-
und Pflanzenarten,
ihrer Lebensstatten und Biotope
Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

8§37
Aufgaben des Artenschutzes

(1) Die Vorschriften dieses
Kapitels sowie § 6 Absatz 3
dienen dem Schutz der wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten.
Der Artenschutz umfasst
1.  den Schutz der Tiere und

Pflanzen wild lebender Arten
und ihrer
Lebensgemeinschaften vor
Beeintrachtigungen durch
den Menschen und die
Gewabhrleistung ihrer
sonstigen
Lebensbedingungen,

2. den Schutz der
Lebensstatten und Biotope
der wild lebenden Tier- und
Pflanzenarten sowie

3. die Wiederansiedlung von
Tieren und Pflanzen

verdrangter wild lebender

8§ 27 Allgemeine Vorschriften

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts dienen
dem Schutz und der Pflege der wild lebenden
Tier- und Pflanzenarten in ihrer nattrlichen

und historisch gewachsenen Vielfalt. Der

Artenschutz umfasst

1.

2.

(2) Fur den Schutz und die Pflege wild lebender

Tier- und Pflanzenarten gelten neben den

den Schutz der Tiere und Pflanzen und

ihrer Lebensgemeinschaften vor

Beeintrachtigung durch den Menschen,

den Schutz, die Pflege, die

Entwicklung und die Wiederherstellung

der Biotope wild lebende Tier- und

Pflanzenarten sowie die Gewéhrleistung

ihrer sonstigen Lebensbedingungen,
die Ansiedlung von Tieren und

Pflanzen verdrangter oder in ihrem

Bestand bedrohter wild lebender Arten

in geeigneten Biotopen innerhalb ihres

natlrlichen Verbreitungsgebietes.

104




Arten in geeigneten
Biotopen innerhalb ihres
naturlichen
Verbreitungsgebiets.

(2) Die Vorschriften des
Pflanzenschutzrechts, des
Tierschutzrechts, des
Seuchenrechts sowie des Forst-,
Jagd- und Fischerei rechts bleiben
von den Vorschriften dieses
Kapitels und den auf Grund dieses
Kapitels erlassenen
Rechtsvorschriften unberihrt.
Soweit in jagd- oder
fischereirechtlichen Vorschriften
keine besonderen Bestimmungen
zum Schutz und zur Pflege der
betreffenden Arten bestehen oder
erlassen werden, sind
vorbehaltlich der Rechte der
Jagdausuibungs- oder
Fischereiberechtigten die
Vorschriften dieses Kapitels und
die auf Grund dieses Kapitels
erlassenen Rechtsvorschriften

anzuwenden.

Vorschriften dieses Abschnitts die
unmittelbar geltenden Vorschriften des
Abschnitts 5 des Bundesnaturschutzgesetzes
sowie die auf Grund dieser Bestimmungen
erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils

geltenden Fassung.

8§38

Allgemeine Vorschriften fur den

Arten-, Lebensstatten- und

Biotopschutz

(1) Zur Vorbereitung und
Durchflihrung der Aufgaben nach
§ 37 Absatz 1 erstellen die fir
Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen

8§ 28 Artenschutzprogramm

(1) Das Artenschutzprogramm als Teil des

Landschaftsprogramms (§ 4 Abs. 2') wird zur
Vorbereitung, Durchfiihrung und
Uberwachung von MaRnahmen zur Erhaltung,
Pflege oder Wiederansiedlung der wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten
einschlieRlich der Arten von

gemeinschaftlichem Interesse, der
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Lander auf der Grundlage der
Beobachtung nach § 6 Schutz-,
Pflege- und Entwicklungsziele
und verwirklichen sie.

(2) Soweit dies zur Umsetzung
volker- und
gemeinschaftsrechtlicher
Vorgaben oder zum Schutz von
Arten, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54
Absatz 1 Nummer 2 aufgefihrt
sind, einschliellich deren
Lebensstétten, erforderlich ist,
ergreifen die fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorden des Bundes und der
Lander wirksame und aufeinander
abgestimmte vorbeugende
Schutzmalinahmen oder stellen
Artenhilfsprogramme auf. Sie
treffen die erforderlichen
Mafnahmen, um sicherzustellen,
dass der unbeabsichtigte Fang oder
das unbeabsichtigte Toten keine
erheblichen nachteiligen
Auswirkungen auf die streng
geschitzten Arten haben.

(3) Die erforderliche Forschung
und die notwendigen
wissenschaftlichen Arbeiten im
Sinne des Artikels 18 der
Richtlinie 92/43/EWG und des
Artikels 10 der Richtlinie
79/409/EWG werden gefordert.

europdischen Vogelarten sowie der besonders

geschiitzten oder sonst in ihrem Bestand

gefahrdeten Arten erstellt.

(2) Das Artenschutzprogramm enthélt

inshesondere

1.

die Erfassung und Darstellung der
wild wachsenden Pflanzen- und wild
lebenden Tierarten sowie ihrer
wesentlichen Lebensgemeinschaften,
ihrer Lebensraume, Lebensbedingungen
und Wechselwirkungen, soweit sie flr
den Artenschutz bedeutsam sind,
einschlieBlich Aussagen tber
eingetretene VVerénderungen der
Populationen und ihrer
Lebensbedingungen,

die Zustandsbewertung unter
besonderem Hinblick auf die gefahrdeten
und bedrohten Arten,
Lebensgemeinschaften und Okotope
unter Darstellung ihrer wesentlichsten
Geféhrdungsursachen,

Vorschlage fur Ausweisung,
Erwerb, Vorhaltung, Gestaltung, Schutz
und Pflege vorhandener und neu zu
schaffender Lebensstatten,

Richtlinien und Hinweise fur die
Pflege und fir MalRnahmen zur Lenkung
der Bestandsentwicklung und fur

UberwachungsmaBnahmen.

(3) Die oberste Behorde fir Naturschutz und

Landschaftspflege kann die Durchfiihrung

von Teilen des Artenschutzprogramms

Dritten mit deren Zustimmung widerruflich

ubertragen.
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Abschnitt 2
Allgemeiner Artenschutz
§39
Allgemeiner Schutz wild
lebender Tiere und Pflanzen;
Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Esist verboten,

1. wild lebende Tiere
mutwillig zu beunruhigen
oder ohne verniinftigen
Grund zu fangen, zu
verletzen oder zu toten,

2. wild lebende Pflanzen ohne
vernlinftigen Grund von
ihrem Standort zu
entnehmen oder zu nutzen
oder ihre Bestande
niederzuschlagen oder auf
sonstige Weise zu
verwausten,

3. Lebensstatten wild lebender
Tiere und Pflanzen ohne
verniinftigen Grund zu
beeintréchtigen oder zu
zerstoren.

(2) Vorbehaltlich jagd- oder
fischereirechtlicher Bestimmungen
ist es verboten, wild lebende Tiere
und Pflanzen der in Anhang V der
Richtlinie 92/43/EWG

aufgefuhrten Arten aus der Natur

8 29 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere
und Pflanzen
(1) Esistverboten,

1. ohne verniinftigen Grund Lebensstétten
wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu
beeintrachtigen oder zu zerstoren,

2. von Baumen, Strauchern oder Hecken
Schmuckreisig unbefugt zu entnehmen,

3. wild lebende Tiere mutwillig zu
beunruhigen oder ohne vernunftigen
Grund zu fangen, zu verletzen oder zu
toten,

4. ohne verninftigen Grund wild lebende
Pflanzen von ihrem Standort zu
entnehmen oder zu nutzen oder ihre
Besténde niederzuschlagen oder auf
sonstige Weise zu verwisten ,

5. Bdume, Geblsch, Ufervegetation oder
ahnlichen Bewuchs in der
Fortpflanzungszeit vom 1. Marz bis 31.
August abzuschneiden, zu fallen, zu roden
oder auf andere Weise zu beseitigen,

6. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen,
ungenutztem Geldnde, auf Flachen mit
krautigem Wildwuchs oder den in
Nummer 5 genannten Bewuchs
abzubrennen oder mit chemischen oder
mit anderen nichtmechanischen Mitteln
niedrig zu halten oder zu vernichten,

7. Streusalze und andere Auftaumittel auf
Grundstticken zu verwenden,

8. zur Vertreibung von Tauben und anderen
Vdgeln Mittel an oder auf baulichen

Anlagen aufzutragen, die ihrer
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zu entnehmen. Die Lander kénnen
Ausnahmen von Satz 1 unter den
Voraussetzungen des § 45 Absatz
7 oder des Avrtikels 14 der
Richtlinie 92/43/EWG zulassen.

(3) Jeder darf abweichend von
Absatz 1 Nummer 2 wild lebende
Blumen, Gréaser, Farne, Moose,
Flechten, Friichte, Pilze, Tee- und
Heilkrauter sowie Zweige wild
lebender Pflanzen aus der Natur an
Stellen, die keinem
Betretungsverbot unterliegen, in
geringen Mengen fir den
personlichen Bedarf pfleglich
entnehmen und sich aneignen.

(4) Das gewerbsmaRige
Entnehmen, Be- oder Verarbeiten
wild lebender Pflanzen bedarf
unbeschadet der Rechte der
Eigentlimer und sonstiger
Nutzungsberechtigter der
Genehmigung der fur Naturschutz
und Landschaftspflege
zustandigen Behorde. Die
Genehmigung ist zu erteilen,
wenn der Bestand der
betreffenden Art am Ort der
Entnahme nicht gefahrdet und der
Naturhaushalt nicht erheblich
beeintrachtigt werden. Die
Entnahme hat pfleglich zu
erfolgen. Bei der Entscheidung
uber Entnahmen zu Zwecken der
Produktion regionalen Saatguts

sind die gunstigen Auswirkungen

(1a)

(@)

Beschaffenheit nach klebende Wirkung
entfalten konnen und dadurch wild
lebende oder andere Tiere festhalten oder
verletzen kénnen.
Es ist gestattet, Bliten, Pilze, Beeren und
andere Fruchte in geringen Mengen zum
eigenen Bedarf zu sammeln sowie Blumen,
Gréaser und Farnkréuter als Handstraul3 zu
entnehmen, sofern die vorstehenden Pflanzen
oder ihre Teile nicht zu den besonders
geschitzten Pflanzenarten gehéren oder
durch eine Rechtsverordnung nach § 18
geschitzt sind.

Absatz 1 steht der
ordnungsgemaélien Nutzung oder
Verbesserung des Bodens sowie der
ordnungsgemalien Tierseuchen- und
Schadlingsbekdmpfung nicht entgegen,
soweit diese ohne Stérung des
Naturhaushalts durchgefuhrt werden und
nicht besondere Schutzvorschriften bestehen.
Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 und 6 gilt nicht fur
gesetzlich oder behdrdlich angeordnete oder
zugelassene Mallnahmen, die aus wichtigem
Grund nicht zu anderer Zeit oder auf andere
Weise mit gleichem Erfolg durchgefihrt
werden konnen, insbesondere
BaumaRnahmen oder MaRRnahmen der
Gefahrenabwehr. Die Verbote des Absatzes 1
Satz 1 Nr. 5 und 6 gelten auch nicht fir
Malnahmen, die im Einzelfall nach Art und
Umfang den Schutzzweck des § 27 Abs. 1
nicht beeintrachtigen

Es ist verboten, ohne Genehmigung der
obersten Behdrde fur Naturschutz und

Landschaftspflege
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auf die Ziele des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu
bertcksichtigen.

(5) Es ist verboten,

1. die Bodendecke auf Wiesen,
Feldrainen, Hochrainen und
ungenutzten Grundflachen
sowie an Hecken und
Héngen abzubrennen oder
nicht land-, forst- oder
fischereiwirtschaftlich
genutzte Flachen so zu
behandeln, dass die Tier-
oder Pflanzenwelt erheblich
beeintréchtigt wird,

2.  Béaume, die auBerhalb des
Waldes, von
Kurzumtriebsplantagen oder
géartnerischgenutzten
Grundflachen stehen,
Hecken, lebende Z&une,
Gebiische und andere
Geholze in der Zeit vom 1.
Mérz bis zum 30. September
abzuschneiden oder auf den
Stock zu setzen; zul&ssig
sind schonende Form- und
Pflegeschnitte zur Besei-
tigung des Zuwachses der
Pflanzen oder zur
Gesunderhaltung von
Baumen,

3. Rohrichte in der Zeit vom 1.
Mérz bis zum 30. September

zurickzuschneiden;

1. Tiere wild lebender und nicht wild
lebender Arten auszubringen,

2. Pflanzen auRerhalb ihres
natlrlichen Verbreitungsgebietes oder
Pflanzgut aus anderen Naturrdumen in der
freien Natur auszubringen.

Zur freien Natur zdhlen nicht Gérten, Parks,

Friedhofe, Griinanlagen oder vergleichbare

Flachen im Siedlungsbereich. Das fur

Naturschutz und Landschaftspflege

zustandige Mitglied des Senats kann durch

Rechtsverordnung das Ausbringen bestimmter

Pflanzenarten, von denen eine

Beeintrachtigung der europaischen Tier- und

Pflanzenwelt oder sonstige Gefahren

ausgehen kdnnen, auch fiir das gesamte

Gebiet des Landes untersagen. Satz 1 gilt

nicht far

1. den Anbau von Pflanzen in der Land-
und Forstwirtschaft,

2. das Einsetzen von Tieren
a) nicht gebietsfremder Arten oder
b) gebietsfremder Arten, bei denen das

Einsetzen einer
pflanzenschutzrechtlichen
Genehmigung bedarf, bei der die
Belange des Artenschutzes
bericksichtigt sind, zum Zweck des
biologischen Pflanzenschutzes,

3. das Ansiedeln von dem Jagd- oder
Fischereirecht unterliegenden Tieren nicht
gebietsfremder Arten,

4. Pflanzenarten, deren Eignung fir die
Ausbringung in der freien Natur
nachgewiesen wurde und die in einer

Positivliste der obersten Behorde fir
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auBerhalb dieser Zeiten
dirfen Rohrichte nur in
Abschnitten
zuruickgeschnitten werden,
stdndig wasserfuhrende
Graben unter Einsatz von
Grabenfrasen zu radumen,
wenn dadurch der
Naturhaushalt, insbesondere
die Tierwelt erheblich

beeintrachtigt wird.

Die Verbote des Satzes 1 Nummer

1 bis 3 gelten nicht fiir

1.

behdrdlich angeordnete
MaRnahmen,

Malinahmen, die im
offentlichen Interesse nicht
auf andere Weise oder zu
anderer Zeit durchgefiihrt

werden kdnnen, wenn sie

a) behordlich
durchgefuhrt werden,

b)  behdrdlich zugelassen
sind oder

c) der Gewadhrleistung
der Verkehrssicherheit

dienen,

nach § 15 zuldssige Eingriffe
in Natur und Landschaft,
zuldssige Bauvorhaben,
wenn nur geringflgiger
Geholzbewuchs zur
Verwirklichung der

Baumalnahmen beseitigt

3)

Naturschutz und Landschaftspflege

aufgefiihrt werden.
Die Genehmigung nach Satz 1 darf nur erteilt
werden, wenn die Gefahr einer Verfalschung
der européischen Tier- oder Pflanzenwelt
oder eine Geféahrdung des Bestandes oder der
Verbreitung wild lebender Tier- oder
Pflanzenarten oder von Populationen solcher
Arten ausgeschlossen ist. Die
Nachweispflicht liegt beim Antragsteller.
Soweit es aus Griinden des Arten- oder
Biotopschutzes erforderlich ist, kann die
zustandige Behorde anordnen, dass
ausgebrachte oder sich ausbreitende Tiere
und Pflanzen, die eine Gefahr fur die Tier-
und Pflanzenwelt oder den Bestand oder die
Verbreitung wild lebender europdischer Tier-
und Pflanzenarten darstellen kénnen, wieder
der Natur entnommen werden. Im Ubrigen
sind die Vorschriften des Tierschutzrechts
und die Bestimmungen des Artikels 22 der
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie), des
Artikels 11 der Richtlinie 79/409/EWG
(Vogelschutzrichtlinie) sowie des Artikels 8
Buchstabe h des Ubereinkommens tber die
biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992 (BGBI.
1993 11 S. 1471) zu beachten.

Teiche, Tumpel, Sumpfe, Moore,
Roéhrichtbestande, Waldwiesen, Feldgehdlze
und &hnliche, den Pflanzen als Standorte und
den Tieren als Nahrungsquellen, Nist-, Brut-,
Fortpflanzungs-, Wohn-, Rast- oder
Zufluchtsgelegenheiten dienende
Lebensstétten sollen erhalten oder neu

geschaffen werden.
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werden muss.
Die Landesregierungen werden
ermachtigt, durch
Rechtsverordnung bei den
Verboten des Satzes 1 Nummer 2
und 3 fur den Bereich eines
Landes oder fir Teile des Landes
erweiterte Verbotszeitrdume
vorsehen. Sie kdnnen die
Erméchtigung nach Satz 3 durch
Rechtsverordnung auf andere
Landesbehdrden tbertragen.

(6) Esist verboten, Hohlen,
Stollen, Erdkeller oder &hnliche
Raume, die als Winterquartier von
Fledermdusen dienen, in der Zeit
vom 1. Oktober bis zum 31. Mérz
aufzusuchen; dies gilt nicht zur
Durchfiihrung unaufschiebbarer
und nur geringfligig storender
Handlungen sowie fur touristisch
erschlossene oder stark genutzte
Bereiche.

(7) Weiter gehende
Schutzvorschriften insbesondere
des Kapitels 4 und des Abschnitts
3 des Kapitels 5 einschlieBlich der
Bestimmungen tiber Ausnahmen
und Befreiungen bleiben

unberihrt.

840
Nichtheimische, gebietsfremde
und invasive Arten

(1) Es sind geeignete

MalRnahmen zu treffen, um einer
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Gefahrdung von Okosystemen,
Biotopen und Arten durch Tiere
und Pflanzen nichtheimischer
oder invasiver Arten
entgegenzuwirken.

(2) Arten, bei denen
Anhaltspunkte dafir bestehen,
dass es sich um invasive Arten
handelt, sind zu beobachten.

(3) Die zustandigen Behorden
des Bundes und der Lander
ergreifen unverzuglich geeignete
Malnahmen, um neu auftretende
Tiere und Pflanzen invasiver
Arten zu beseitigen oder deren
Ausbreitung zu verhindern. Sie
treffen bei bereits verbreiteten
invasiven Arten Malinahmen, um
eine weitere Ausbreitung zu
verhindern und die Auswirkungen
der Ausbreitung zu vermindern,
soweit diese Aussicht auf Erfolg
haben und der Erfolg nicht aulier
Verhaltnis zu dem erforderlichen
Aufwand steht. Die Séatze 1 und 2
gelten nicht fur in der Land- und
Forstwirtschaft angebaute
Pflanzen im Sinne des Absatzes 4
Satz 3 Nummer 1.

(4) Das Ausbringen von
Pflanzen gebietsfremder Arten in
der freien Natur sowie von Tieren
bedarf der Genehmigung der
zustandigen Behorde. Kiinstlich
vermehrte Pflanzen sind nicht

gebietsfremd, wenn sie ihren
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genetischen Ursprung in dem
betreffenden Gebiet haben. Die
Genehmigung ist zu versagen,
wenn eine Gefahrdung von
Okosystemen, Biotopen oder
Arten der Mitgliedstaaten nicht
auszuschliel3en ist. Von dem
Erfordernis einer Genehmigung

sind ausgenommen

1. der Anbau von Pflanzen in
der Land- und
Forstwirtschaft,

2.  der Einsatz von Tieren

a) nicht gebietsfremder
Aurten,

b)  gebietsfremder Arten,
sofern der Einsatz
einer
pflanzenschutzrechtlic
hen Genehmigung
bedarf, bei der die
Belange des
Artenschutzes
berucksichtigt sind,

zum Zweck des biologischen

Pflanzenschutzes,

3. das Ansiedeln von Tieren
nicht gebietsfremder Arten,
die dem Jagd- oder
Fischereirecht unterliegen,

4.  das Ausbringen von
Geholzen und Saatgut
auBerhalb ihrer

Vorkommensgebiete bis
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einschlieRlich 1. Mérz 2020;
bis zu diesem Zeitpunkt
sollen in der freien Natur
Gehdlze und Saatgut
vorzugsweise nur innerhalb
ihrer Vorkommensgebiete
ausgebracht werden.

Artikel 22 der Richtlinie

92/43/EWG ist zu beachten.

(5) Genehmigungen nach
Absatz 4 werden bei im Inland
noch nicht vorkommenden Arten
vom Bundesamt fiir Naturschutz
erteilt.

(6) Die zustandige Behdrde
kann anordnen, dass ungenehmigt
ausgebrachte Tiere und Pflanzen
oder sich unbeabsichtigt in der
freien Natur ausbreitende Pflanzen
sowie dorthin entkommene Tiere
beseitigt werden, soweit es zur
Abwehr einer Geféahrdung von
Okosystemen, Biotopen oder
Arten erforderlich ist.

§41
Vogelschutz an
Energiefreileitungen

Zum Schutz von Vogelarten
sind neu zu errichtende Masten
und technische Bauteile von
Mittelspannungsleitungen
konstruktiv so auszufiihren, dass
Vogel gegen Stromschlag
geschitzt sind. An bestehenden
Masten und technischen Bauteilen

von Mittelspannungsleitungen mit
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hoher Geféahrdung von Vogeln
sind bis zum 31. Dezember 2012
die notwendigen MalRnahmen zur
Sicherung gegen Stromschlag
durchzufiuhren. Satz 2 gilt nicht
fur die Oberleitungsanlagen von

Eisenbahnen.

§42
Z00s

(1) Zoos sind dauerhafte
Einrichtungen, in denen lebende
Tiere wild lebender Arten zwecks
Zurschaustellung wahrend eines
Zeitraumes von mindestens sieben
Tagen im Jahr gehalten werden.
Nicht als Zoo gelten
1. Zirkusse,

2. Tierhandlungen und

3. Gehege zur Haltung von
nicht mehr als funf Arten
von Schalenwild, das im
Bundesjagdgesetz
aufgefuhrt ist, oder
Einrichtungen, in denen
nicht mehr als 20 Tiere
anderer wild lebender Arten
gehalten werden.

(2) Die Errichtung,
Erweiterung, wesentliche
Anderung und der Betrieb eines
Zoos bedurfen der Genehmigung.
Die Genehmigung bezieht sich auf
eine bestimmte Anlage, bestimmte
Betreiber, auf eine bestimmte

Anzahl an Individuen einer jeden
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Tierart sowie auf eine bestimmte

Betriebsart.

(3) Zoos sind so zu errichten
und zu betreiben, dass

1.  bei der Haltung der Tiere
den biologischen und den
Erhaltungsbedurfnissen der
jeweiligen Art Rechnung
getragen wird, insbesondere
die jeweiligen Gehege nach
Lage, Grole und Gestaltung
und innerer Einrichtung art-
und tiergerecht ausgestaltet
sind,

2.  die Pflege der Tiere auf der
Grundlage eines dem Stand
der guten
veterindrmedizinischen
Praxis entsprechenden
schriftlichen Programms zur
tiermedizinischen
Vorbeugung und
Behandlung sowie zur
Ernahrung erfolgt,

3. dem Eindringen von
Schadorganismen sowie
dem Entweichen der Tiere
vorgebeugt wird,

4.  die Vorschriften des Tier-
und Artenschutzes beachtet
werden,

5.  ein Register Uber den
Tierbestand des Zoos in
einer den verzeichneten
Arten jeweils angemessenen

Form gefiihrt und stets auf

§ 32 a Haltung von Wildtieren in Zoos
(1) Die Errichtung, die wesentliche Anderung
und der Betrieb von Zoos bedurfen der
Genehmigung der zustandigen Behérde fur
Naturschutz und Landschaftspflege. Zoos im
Sinne des Satzes 1 sind dauerhafte
Einrichtungen, in denen lebende Tiere wild
lebender Arten zwecks Zurschaustellung
wahrend eines Zeitraums von mindestens
sieben Tagen im Jahr gehalten werden; nicht
als Zoo im Sinne des Satzes 1 gelten
1. Zirkusse,
2. Tierhandlungen und
3. Gehege zur Haltung von nicht mehr als
finf Arten des im Geltungsbereich des
Bundesjagdgesetzes heimischen
Schalenwildes oder Einrichtungen, in
denen nicht mehr als flnf Tiere anderer
wild lebender Arten gehalten werden.
(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 darf
unbeschadet tierschutz- und

tierseuchenrechtlicher Bestimmungen nur
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dem neuesten Stand

gehalten wird,

die Aufklarung und das

Bewusstsein der

Offentlichkeit in Bezug auf

den Erhalt der biologischen

Vielfalt geférdert wird,

insbesondere durch

Informationen tber die zur

Schau gestellten Arten und

ihre natlrlichen Biotope,

sich der Zoo beteiligt an

a) Forschungen, die zur
Erhaltung der Arten
beitragen,
einschlieBlich des
Austausches von
Informationen tber
die Arterhaltung, oder

b)  der Aufzucht in
Gefangenschaft, der
Bestandserneuerung
und der
Wiederansiedlung von
Arten in ihren
Biotopen oder

c) der Ausbildungin
erhaltungsspezifischen
Kenntnissen und
Fahigkeiten.

(4) Die Genehmigung nach

Absatz 2 ist zu erteilen, wenn

1.

sichergestellt ist, dass die
Pflichten nach Absatz 3
erfullt werden,

die nach diesem Kapitel

1.

erteilt werden, wenn

die Tiere so gehalten werden, dass den
biologischen und den
Erhaltungsbedurfnissen der jeweiligen Art
Rechnung getragen wird, insbesondere die
jeweiligen Gehege nach Lage, Grole,
Gestaltung und inneren Einrichtungen
verhaltensgerecht ausgestaltet sind,

die Haltung der Tiere stets hohen
Anforderungen genugt und ein gut
durchdachtes Programm zur
tiermedizinischen VVorbeugung und
Behandlung sowie zur artgerechten
Ern&hrung und Pflege vorliegt,

ein Register ber den Tierbestand des
Zoos in einer den verzeichneten Arten
jeweils angemessenen Form gefiihrt und
auf dem neuesten Stand gehalten wird,
insbesondere die Zu- und Abgénge
unverzuglich eingetragen werden,

dem Entweichen der Tiere vorgebeugt
wird,

dem Eindringen von Schadorganismen
vorgebeugt wird,

die Aufklarung und das Bewusstsein der
Offentlichkeit in Bezug auf den Erhalt der
biologischen Vielfalt, insbesondere durch
Informationen Uber die zur Schau
gestellten Arten und ihre nattrlichen
Lebensrdume, gefordert wird und

die Zoos sich zumindest an einer der
nachfolgend genannten Aufgaben

beteiligen

a) an Forschungsaktivitaten, die zur

Erhaltung der Arten beitragen,

einschlielflich dem Austausch von
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erforderlichen Nachweise
vorliegen,

3.  keine Tatsachen vorliegen,
aus denen sich Bedenken
gegen die Zuverlassigkeit
des Betreibers sowie der fur
die Leitung des Zoos
verantwortlichen Personen
ergeben sowie

4.  andere Offentlich-rechtliche
Vorschriften der Errichtung
und dem Betrieb des Zoos
nicht entgegenstehen.

Die Genehmigung kann mit

Nebenbestimmungen versehen

werden; insbesondere kann eine

Sicherheitsleistung fir die

ordnungsgemafe Auflosung des

Zoos und die Wiederherstellung

des friiheren Zustands verlangt

werden.

(5) Die Lander kénnen
vorsehen, dass die in Absatz 2 Satz
1 vorgesehene Genehmigung die
Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Satz
1 Nummer 2a und 3 Buchstabe d
des Tierschutzgesetzes einschlief3t.

(6) Die zustandige Behorde hat
die Einhaltung der sich aus den
Absatzen 3 und 4 ergebenden
Anforderungen unter anderem
durch regelméRige Prifungen und
Besichtigungen zu Gberwachen. 8§
52 gilt entsprechend.

(7) Wird ein Zoo ohne die

erforderliche Genehmigung oder

(3)

(4)

Informationen Gber die Arterhaltung,
oder
b) an der Aufzucht in Gefangenschaft, der
Bestandserneuerung und der
Wiedereinblrgerung von Arten in ihrem
naturlichen Lebensraum oder
c) an der Ausbildung in
erhaltungsspezifischen Kenntnissen und
Fertigkeiten.
Die Genehmigung kann unter Beachtung der
Ziele der Richtlinie 1999/22/EG des Rates
vom 29. Mérz 1999 Uber die Haltung von
Wildtieren in Zoos (ABIl. EG Nr. L 94 S. 24)
mit Nebenbestimmungen versehen werden.
Wenn sich entsprechend dem Stand der
Wissenschaft die Anforderungen an die
Haltung von Tieren in Zoos nachtraglich
andern, kann die zustandige Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege im
Einvernehmen mit der fur den Tierschutz
zustandigen Behorde die erforderlichen
Anordnungen treffen.
Natdrliche und juristische Personen sowie
nicht rechtsfahige Personenvereinigungen,
die einen Zoo betreiben, oder die ganz oder
zum Teil mit der Leitung betrauten Personen
haben der zustandigen Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege auf
Verlangen die zur Uberwachung
erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. § 43
Abs. 1 gilt entsprechend.
Die von der zustandigen Behdrde fiir
Naturschutz und Landschaftspflege
beauftragten Personen sind befugt, zum
Zwecke der Uberwachung Grundstiicke,
Wirtschaftsgebdude, Geschafts-, Betriebs-
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im Widerspruch zu den sich aus
den Absétzen 3 und 4 ergebenden
Anforderungen errichtet,
erweitert, wesentlich geandert
oder betrieben, so kann die
zustandige Behorde die
erforderlichen Anordnungen
treffen, um die Einhaltung der
Anforderungen innerhalb einer
angemessenen Frist
sicherzustellen. Sie kann dabei
auch bestimmen, den Zoo ganz
oder teilweise fur die
Offentlichkeit zu schlieRen.
Andern sich die Anforderungen
an die Haltung von Tieren in Zoos
entsprechend dem Stand der
Wissenschaft, soll die zustandige
Behorde nachtrégliche
Anordnungen erlassen, wenn den
geénderten Anforderungen nicht
auf andere Weise nachgekommen
wird.

(8) Soweit der Betreiber
Anordnungen nach Absatz 7 nicht
nachkommt, ist der Zoo innerhalb
eines Zeitraums von hdchstens
zwei Jahren nach deren Erlass
ganz oder teilweise zu schlieRen
und die Genehmigung ganz oder
teilweise zu widerrufen. Durch
Anordnung ist sicherzustellen,
dass die von der Schlie3ung
betroffenen Tiere angemessen und
im Einklang mit dem Zweck und

den Bestimmungen der Richtlinie

()

und Lagerrdume wéhrend der iblichen
Avrbeits- oder Betriebszeit zu betreten, dort
Prifungen und Besichtigungen vorzunehmen
und das Register iber den Tierbestand des
Zoos sowie geschéftliche Unterlagen
einzusehen und zu prufen. Der
Auskunftspflichtige hat das Register Gber
den Tierbestand sowie geschaftliche
Unterlagen vorzulegen. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes, Artikel 28 der
Verfassung von Berlin) wird insoweit
eingeschrankt.

Werden Zoos, die nach Absatz 1 Satz 1 einer
Genehmigung bedirfen, im Widerspruch zu
diesen Vorschriften errichtet, wesentlich
geédndert oder betrieben, so trifft die
zustandige Behorde fur Naturschutz und
Landschaftspflege geeignete Anordnungen,
die die Einhaltung der
Genehmigungsvoraussetzungen innerhalb
einer angemessenen Frist sicherstellen. Sie
kann wahrend dieser Frist auch anordnen,
den Zoo ganz oder teilweise fur die
Offentlichkeit zu schlieBen. Kommt der
Betreiber des Zoos den Anordnungen nicht
nach, so ist innerhalb eines Zeitraums von
hdchstens zwei Jahren nach dem Erlass der
Anordnungen die Schlieung des Zoos oder
eines Teils des Zoos zu verflgen. In diesem
Fall sind die erforderlichen Mainahmen
anzuordnen, um die betroffenen Tiere im
Einklang mit den Bestimmungen des
Artenschutz- und des Tierschutzrechts
anderweitig unterzubringen oder zu

beseitigen. Die zustidndige Behorde fur
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1999/22/EG des Rates vom 29.
Marz 1999 (ber die Haltung von
Wildtieren in Zoos (ABI. L 94
vom 9.4.1999, S. 24) auf Kosten
des Betreibers art- und tiergerecht
behandelt und untergebracht
werden. Eine Beseitigung der
Tiere ist nur in Ubereinstimmung
mit den arten- und
tierschutzrechtlichen
Bestimmungen zulassig, wenn
keine andere zumutbare
Alternative fir die Unterbringung
der Tiere besteht.
§43

Tiergehege

(1) Tiergehege sind dauerhafte
Einrichtungen, in denen Tiere
wild lebender Arten aul3erhalb
von Wohn- und
Geschaftsgebduden wahrend eines
Zeitraums von mindestens sieben
Tagen im Jahr gehalten werden
und die kein Zoo im Sinne des §
42 Absatz 1 sind.

(2) Tiergehege sind so zu
errichten und zu betreiben, dass
1. diesichaus § 42 Absatz 3

Nummer 1 bis 4 ergebenden
Anforderungen eingehalten
werden,

2. weder der Naturhaushalt
noch das Landschaftsbild
beeintrachtigt werden und

3.  das Betreten von Wald und

Flur sowie der Zugang zu

(6)

()

Naturschutz und Landschaftspflege widerruft
die Genehmigung ganz oder teilweise.

Die zustandige Behorde fur Naturschutz und
Landschaftspflege hat die Einhaltung der
Vorschriften unter anderem durch
regelmaRige Inspektionen zu tiberwachen.
Sie ordnet nach pflichtgemaRem Ermessen
die zur Wahrung der Aufgabe nach Satz 1
erforderlichen MaBnahmen an.

Zoos, die nach Absatz 1 Satz 1 eine
Genehmigung bendtigen, missen spatestens
am 30. September 2003 oder im Fall der
Neuerrichtung vor ihrer Eroffnung tiber eine

Genehmigung verfugen.
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Gewassern nicht in
unangemessener Weise

eingeschrankt wird.

(3) Die Errichtung,
Erweiterung, wesentliche
Anderung und der Betrieb eines
Tiergeheges sind der zustandigen
Behorde mindestens einen Monat
im Voraus anzuzeigen. Diese kann
die erforderlichen Anordnungen
treffen, um die Einhaltung der sich
aus Absatz 2 ergebenden
Anforderungen sicherzustellen.
Sie kann die Beseitigung eines
Tiergeheges anordnen, wenn nicht
auf andere Weise rechtmagige
Zusténde hergestellt werden
kdnnen. In diesem Fall gilt § 42
Absatz 8 Satz 2 und 3
entsprechend.

(4) Die Lander kénnen
bestimmen, dass die
Anforderungen nach Absatz 2
nicht gelten fur Gehege,

1. die unter staatlicher
Aufsicht stehen,

2. die nur fir kurze Zeit
aufgestellt werden oder eine
geringe Flache
beanspruchen oder

3. indenen nur eine geringe
Anzahl an Tieren oder Tiere
mit geringen
Anforderungen an ihre

Haltung gehalten werden.

§ 32 Tiergehege
(1) Die Errichtung, die Erweiterung und der
Betrieb von Tiergehegen bedirfen der
Genehmigung. Sind jagdbare Tiere betroffen,
ist das Einvernehmen des fiir das Jagdwesen
zustandigen Mitglieds des Senats erforderlich.
Tiergehege im Sinne dieses Gesetzes sind
Anlagen, in denen Tiere wild lebender Arten
aulerhalb von Wohn- oder Geschaftsraumen
gehalten werden. Als Tiergehege gelten auch
Anlagen zur Haltung von Greifvdgeln und
Eulen. Die Zweckénderung steht der
Errichtung oder Erweiterung gleich.
(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden,
wenn
1. weder der Naturhaushalt noch das
Landschaftsbild beeintréchtigt, das
Betreten von Wald und Flur nicht in
unangemessener Weise eingeschréankt
oder die Zuganglichkeit zu Gewéssern und
zu hervorragenden Landschaftsteilen nicht
beschrankt wird,

2. die Lage, GrolRe, Gestaltung und
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(5) Weiter gehende
Vorschriften der Lander bleiben

unberihrt.

Abschnitt 3
Besonderer Artenschutz
844
Vorschriften fur besonders
geschitzte und bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten
(1) Es ist verboten,
1.  wild lebenden Tieren der
besonders geschiitzten

Arten nachzustellen, sie zu

die inneren Einrichtungen des Geheges
den Anforderungen an eine
verhaltensgerechte Unterbringung der
Tiere genugen,

3. die artgeméle Erndhrung und
Pflege sowie die standige fachkundige
Betreuung der Tiere gewéhrleistet sind
und

4. andere offentliche Belange,
insbesondere solche des Artenschutzes,
nicht entgegenstehen.

(3) Die Genehmigung ist zu befristen; sie kann
mit Nebenbestimmungen erteilt werden.
Nebenbestimmungen kdnnen insbesondere
zum Inhalt haben
1. die Flihrung eines

Gehegebuchs,

2. die regelméRige
tierarztliche Betreuung,

3. die Verpflichtung zur
amtstierarztlichen Untersuchung,

4. die Einrichtung von
Quarantanegattern,

5. MafRnahmen zum Schutz
des Baumbestands,

6. Sicherheitsleistungen fiir
die ordnungsgemale Auflésung des
Geheges und die Herrichtung der
Landschaft.

(4) Zusammen mit der Genehmigung soll die
zustandige Behdorde Uber das Vorliegen der
Voraussetzungen nach 8 4 Nr. 20 Buchst. a

des Umsatzsteuergesetzes entscheiden.

§ 33 Schutz von Bezeichnungen

Die Bezeichnungen ,,Vogelwarte®,
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fangen, zu verletzen oder zu
tOten oder ihre
Entwicklungsformen aus
der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu
zerstoren,

2. wild lebende Tiere der
streng geschitzten Arten
und der européischen
Vogelarten wéhrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-,
Mauser-, Uberwinterungs-
und Wanderungszeiten
erheblich zu storen; eine
erhebliche Storung liegt
vor, wenn sich durch die
Storung der
Erhaltungszustand der
lokalen Population einer Art
verschlechtert,

3.  Fortpflanzungs- oder
Ruhestéatten der wild
lebenden Tiere der
besonders geschiitzten Arten
aus der Natur zu entnehmen,
zu beschadigen oder zu
zerstoren,

4.  wild lebende Pflanzen der
besonders geschiitzten Arten
oder ihre
Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie
oder ihre Standorte zu
beschédigen oder zu
zerstoren

(Zugriffsverbote).

»Vogelschutzwarte®, ,,Vogelschutzstation*,
»Artenschutzstation®, ,,Zoo*, ,,Zoologischer
Garten®, ,, Tierpark* oder Bezeichnungen, die
ihnen zum Verwechseln &hnlich sind, diirfen nur
mit Genehmigung der obersten Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege gefiihrt
werden.

§ 34 Sonstige Vorschriften

Das fir Naturschutz und Landschaftspflege

zustandige Mitglied des Senats wird ermachtigt,

durch Rechtsverordnung weitere Vorschriften zur

Verwirklichung des Artenschutzes zu erlassen,

insbesondere Uber

1. den Schutz der Lebens- und Zufluchtstatten
sowie Lebensrdume wild lebender Tiere,

2. das gewerbsméaRige Sammeln, Be- und
Verarbeiten wild wachsender Pflanzen und
wild lebender Tiere,

3. MaRnahmen gegen wildernde Katzen und
Hunde sowie gegen Schadigungen durch wild

lebende Tiere.
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(2) Es ist ferner verboten,

1.  Tiere und Pflanzen der
besonders geschitzten
Arten in Besitz oder
Gewahrsam zu nehmen, in
Besitz oder Gewahrsam zu
haben oder zu be- oder
verarbeiten

(Besitzverbote),

2. Tiere und Pflanzen der
besonders geschitzten
Arten im Sinne des § 7
Absatz 2 Nummer 13
Buchstabe b und ¢
a) zuverkaufen, zu

kaufen, zum Verkauf
oder Kauf anzubieten,
zum Verkauf vorratig
zu halten oder zu
befdrdern, zu tauschen
oder entgeltlich zum
Gebrauch oder zur
Nutzung zu
uberlassen,

b)  zu kommerziellen
Zwecken zu erwerben,
zur Schau zu stellen
oder auf andere Weise
zu verwenden

(Vermarktungsverbote).

Artikel 9 der Verordnung (EG)

Nr. 338/97 bleibt unberihrt.

(3) Die Besitz- und

Vermarktungsverbote gelten auch

fiir

1. Waren im Sinne des
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Anhangs der Richtlinie
83/129/EWG, die entgegen
den Artikeln 1 und 3 dieser
Richtlinie nach dem 30.
September 1983 in die
Gemeinschaft gelangt sind,

2. Tiere und Pflanzen, die
durch Rechtsverordnung
nach § 54 Absatz 4 bestimmt
sind.

(4) Entspricht die land-, forst-
und fischereiwirtschaftliche
Bodennutzung und die
Verwertung der dabei gewonnenen
Erzeugnisse den in 8 5 Absatz 2
bis 4 dieses Gesetzes genannten
Anforderungen sowie den sich aus
§ 17 Absatz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und dem
Recht der Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft ergebenden
Anforderungen an die gute
fachliche Praxis, verstoft sie nicht
gegen die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote. Sind in
Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgefiihrte Arten,
europdische Vogelarten oder
solche Arten, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54
Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt
sind, betroffen, gilt dies nur,
soweit sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population einer Art
durch die Bewirtschaftung nicht

verschlechtert. Soweit dies nicht
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durch anderweitige
Schutzmafinahmen, insbesondere
durch Malinahmen des
Gebietsschutzes,
Artenschutzprogramme,
vertragliche Vereinbarungen oder
gezielte Aufklarung sichergestellt
ist, ordnet die zustandige Behdrde
gegenlber den verursachenden
Land-, Forst- oder Fischwirten die
erforderlichen
Bewirtschaftungsvorgaben an.
Befugnisse nach Landesrecht zur
Anordnung oder zum Erlass
entsprechender VVorgaben durch
Allgemeinverfigung oder
Rechtsverordnung bleiben
unberihrt.

(5) Fr nach § 15 zuléssige
Eingriffe in Natur und Landschaft
sowie fir Vorhaben im Sinne des
§ 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches
zul&ssig sind, gelten die Zugriffs-,
Besitz- und Vermarktungsverbote
nach MalRgabe der Satze 2 bis 5.
Sind in Anhang IV Buchstabe a
der Richtlinie 92/43/EWG
aufgefihrte Tierarten,
europdische Vogelarten oder
solche Arten betroffen, die in
einer Rechtsverordnung nach § 54
Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt
sind, liegt ein VVerstoR gegen das
Verbot des Absatzes 1 Nummer 3

und im Hinblick auf damit
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verbundene unvermeidbare
Beeintrachtigungen wild lebender
Tiere auch gegen das Verbot des
Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor,
soweit die 0kologische Funktion
der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestéatten
im raumlichen Zusammenhang
weiterhin erfllt wird. Soweit
erforderlich, kdnnen auch
vorgezogene
AusgleichsmaRnahmen festgesetzt
werden. Fir Standorte wild
lebender Pflanzen der in Anhang
IV Buchstabe b der Richtlinie
92/43/EWG aufgeflhrten Arten
gelten die Satze 2 und 3
entsprechend. Sind andere
besonders geschitzte Arten
betroffen, liegt bei Handlungen
zur Durchfuhrung eines Eingriffs
oder Vorhabens kein Verstol3
gegen die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote vor.

(6) Die Zugriffs- und
Besitzverbote gelten nicht fur
Handlungen zur VVorbereitung
gesetzlich vorgeschriebener
Prifungen, die von fachkundigen
Personen unter grofitmoglicher
Schonung der untersuchten
Exemplare und der tibrigen Tier-
und Pflanzenwelt im notwendigen
Umfang vorgenommen werden.

Die Anzahl der verletzten oder
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getoteten Exemplare von

europaischen Vogelarten und

Arten der in Anhang IV

Buchstabe a der Richtlinie

92/43/EWG aufgefuhrten

Tierarten ist von der fachkundigen

Person der fiir Naturschutz und

Landschaftspflege zustandigen

Behdorde jahrlich mitzuteilen.

845
Ausnahmen; Ermachtigung zum
Erlass von Rechtsverordnungen
(1) Von den Besitzverboten
sind, soweit sich aus einer

Rechtsverordnung nach § 54

Absatz 5 nichts anderes ergibt,

ausgenommen

1.  Tiere und Pflanzen der
besonders geschitzten
Avrten, die rechtmaRig
a) inder Gemeinschaft

gezlichtet und nicht
herrenlos geworden
sind, durch kiinstliche
Vermehrung
gewonnen oder aus
der Natur entnommen
worden sind,

b)  aus Drittstaaten in die
Gemeinschaft gelangt
sind,

2. Tiere und Pflanzen der
Arten, die in einer
Rechtsverordnung nach §
54 Absatz 4 aufgefuhrt und

vor ihrer Aufnahme in die
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Rechtsverordnung
rechtméalig in der
Gemeinschaft erworben
worden sind.
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b gilt
nicht fir Tiere und Pflanzen der
Arten im Sinne des § 7 Absatz 2
Nummer 13 Buchstabe b, die nach
dem 3. April 2002 ohne eine
Ausnahme oder Befreiung nach §
43 Absatz 8 Satz 2 oder § 62 des
Bundesnaturschutzgesetzes in der
bis zum 1. Mérz 2010 geltenden
Fassung oder nach dem 1. Marz
2010 ohne eine Ausnahme nach
Absatz 8 aus einem Dirittstaat
unmittelbar in das Inland gelangt
sind. Abweichend von Satz 2
durfen tote Vogel von
europaischen Vogelarten im Sinne
des § 7 Absatz 2 Nummer 13
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb,
soweit diese nach § 2 Absatz 1 des
Bundesjagdgesetzes dem Jagdrecht
unterliegen, zum personlichen
Gebrauch oder als Hausrat ohne
eine Ausnahme oder Befreiung
aus einem Drittstaat unmittelbar
in das Inland verbracht werden.
(2) Soweit nach Absatz 1 Tiere
und Pflanzen der besonders
geschiitzten Arten keinen
Besitzverboten unterliegen, sind
sie auch von den
Vermarktungsverboten

ausgenommen. Dies gilt
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vorbehaltlich einer

Rechtsverordnung nach § 54

Absatz 5 nicht fiir aus der Natur

entnommene

1. Tiere und Pflanzen der
streng geschiitzten Arten
und

2.  Tiere européischer
Vogelarten.

(3) Von den
Vermarktungsverboten sind auch
ausgenommen
1.  Tiere und Pflanzen der

streng geschiitzten Arten,

die vor ihrer

Unterschutzstellung als vom

Aussterben bedrohte oder
streng geschitzte Arten
rechtmaRig erworben
worden sind,

Tiere européischer
Vogelarten, die vor dem 6.
April 1981 rechtmaRig
erworben worden oder in
Anhang 11 Teil 1 der
Richtlinie 79/409/EWG
aufgefihrt sind,

Tiere und Pflanzen der
Arten, die den Richtlinien
92/43/EWG und
79/409/EWG unterliegen
und die in einem
Mitgliedstaat in
Ubereinstimmung mit den
Richtlinien zu den in § 44
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
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genannten Handlungen
freigegeben worden sind.

(4) Abweichend von den
Besitz- und VVermarktungsverboten
ist es vorbehaltlich jagd- und
fischereirechtlicher VVorschriften
zuléssig, tot aufgefundene Tiere
und Pflanzen aus der Natur zu
entnehmen und an die von der flr
Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorde bestimmte Stelle
abzugeben oder, soweit sie nicht
zu den streng geschitzten Arten
geharen, flr Zwecke der
Forschung oder Lehre oder zur
Préparation flr diese Zwecke zu
verwenden.

(5) Abweichend von den
Verboten des § 44 Absatz 1
Nummer 1 sowie den
Besitzverboten ist es vorbehaltlich
jagdrechtlicher VVorschriften
ferner zul&ssig, verletzte, hilflose
oder kranke Tiere aufzunehmen,
um sie gesund zu pflegen. Die
Tiere sind unverziglich
freizulassen, sobald sie sich
selbstandig erhalten kdénnen. Im
Ubrigen sind sie an die von der fir
Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorde bestimmte Stelle
abzugeben. Handelt es sich um

Tiere der streng geschutzten Arten,
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so hat der Besitzer die Aufnahme

des Tieres der fur Naturschutz und

Landschaftspflege zustandigen

Behorde zu melden. Diese kann

die Herausgabe des

aufgenommenen Tieres verlangen.

(6) Die fiir die Beschlagnahme
oder Einziehung zustéandigen
Behorden kénnen Ausnahmen von
den Besitz- und
Vermarktungsverboten zulassen,
soweit dies flr die Verwertung
beschlagnahmter oder
eingezogener Tiere und Pflanzen
erforderlich ist und Rechtsakte der
Européischen Gemeinschaft dem
nicht entgegenstehen.

(7) Die nach Landesrecht fiir
Naturschutz und Landschaftspflege
zustandigen Behorden sowie im
Fall des Verbringens aus dem
Ausland das Bundesamt fiir
Naturschutz kdnnen von den
Verboten des § 44 im Einzelfall
weitere Ausnahmen zulassen
1.  zur Abwendung erheblicher

land-, forst-, fischerei-,
wasser- oder sonstiger
erheblicher wirtschaftlicher
Schéden,

2. zum Schutz der natirlich
vorkommenden Tier- und
Pflanzenwelt,

3. fur Zwecke der Forschung,
Lehre, Bildung oder

Wiederansiedlung oder
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diesen Zwecken dienende
MaRnahmen der Aufzucht
oder kiinstlichen
Vermehrung,

4.  im Interesse der Gesundheit
des Menschen, der
offentlichen Sicherheit,
einschlieBlich der
Verteidigung und des
Schutzes der
Zivilbevolkerung, oder der
mafgeblich gunstigen
Auswirkungen auf die
Umwelt oder

5.  ausanderen zwingenden
Griinden des tberwiegenden
Offentlichen Interesses
einschliellich solcher
sozialer oder
wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur

zugelassen werden, wenn

zumutbare Alternativen nicht
gegeben sind und sich der

Erhaltungszustand der

Populationen einer Art nicht

verschlechtert, soweit nicht

Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie

92/43/EWG weiter gehende

Anforderungen enthélt. Artikel 16

Absatz 3 der Richtlinie

92/43/EWG und Artikel 9 Absatz

2 der Richtlinie 79/409/EWG sind

zu beachten. Die

Landesregierungen kénnen

Ausnahmen auch allgemein durch

133




Rechtsverordnung zulassen. Sie
kénnen die Ermachtigung nach
Satz 4 durch Rechtsverordnung
auf andere Landesbehdrden
Ubertragen.

(8) Das Bundesamt fiir
Naturschutz kann im Fall des
Verbringens aus dem Ausland von
den Verboten des § 44 unter den
Voraussetzungen des Absatzes 7
Satz 2 und 3 im Einzelfall weitere
Ausnahmen zulassen, um unter
kontrollierten Bedingungen und in
beschréanktem Ausmal eine
verniinftige Nutzung von Tieren
und Pflanzen bestimmter Arten im
Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer
13 Buchstabe b sowie fur
gezichtete und kinstlich
vermehrte Tiere oder Pflanzen

dieser Arten zu ermoglichen.

8 46
Nachweispflicht
(1) Diejenige Person, die

1. lebende Tiere oder Pflanzen
der besonders geschutzten
Arten, ihre lebenden oder
toten Entwicklungsformen
oder im Wesentlichen
vollstandig erhaltene tote
Tiere oder Pflanzen der
besonders geschitzten
Arten,

2. ohne Weiteres erkennbare

Teile von Tieren oder
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Pflanzen der streng
geschitzten Arten oder ohne
Weiteres erkennbar aus
ihnen gewonnene
Erzeugnisse oder
3. lebende Tiere oder Pflanzen
der Arten, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54
Absatz 4 aufgefihrt sind,
besitzt oder die tatsachliche
Gewalt darlber aus(bt, kann sich
gegenuber den fur Naturschutz
und Landschaftspflege
zustandigen Behdorden auf eine
Berechtigung hierzu nur berufen,
wenn sie auf Verlangen diese
Berechtigung nachweist oder
nachweist, dass sie oder ein Dritter
die Tiere oder Pflanzen vor ihrer
Unterschutzstellung als besonders
geschiitzte Art oder vor ihrer
Aufnahme in eine
Rechtsverordnung nach § 54
Absatz 4 in Besitz hatte.

(2) Auf Erzeugnisse im Sinne
des Absatzes 1 Nummer 2, die
dem personlichen Gebrauch oder
als Hausrat dienen, ist Absatz 1
nicht anzuwenden. Fir Tiere oder
Pflanzen, die vor ihrer
Unterschutzstellung als besonders
geschitzte Art oder vor ihrer
Aufnahme in eine
Rechtsverordnung nach § 54
Absatz 4 erworben wurden und die

dem personlichen Gebrauch oder
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als Hausrat dienen, genugt anstelle
des Nachweises nach Absatz 1 die
Glaubhaftmachung. Die
Glaubhaftmachung darf nur
verlangt werden, wenn Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass
keine Berechtigung vorliegt.

(3) Soweit nach Artikel 8 oder
Artikel 9 der Verordnung (EG)
Nr. 338/97 die Berechtigung zu
den dort genannten Handlungen
nachzuweisen ist oder fir den
Nachweis bestimmte Dokumente
vorgeschrieben sind, ist der
Nachweis in der in der genannten
Verordnung vorgeschriebenen
Weise zu fuhren.

§ 47

Einziehung

Tiere oder Pflanzen, fiir die der

erforderliche Nachweis oder die
erforderliche Glaubhaftmachung
nicht erbracht wird, kénnen von
den fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behorden eingezogen werden. §
51 gilt entsprechend; § 51 Absatz
1 Satz 2 gilt mit der Mal3gabe,
dass auch die Vorlage einer
Bescheinigung einer sonstigen
unabhéngigen sachverstandigen
Stelle oder Person verlangt
werden kann.
Abschnitt 4
Zustandige Behdrden,

Verbringen von Tieren und
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Pflanzen
8§48
Zustandige Behorden

(1) Vollzugsbehorden im

Sinne des Artikels 13 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 338/97
und des Artikels 1X des

Washingtoner

Artenschutziibereinkommens sind

1.

das Bundesministerium flr
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit fur den
Verkehr mit anderen
Vertragsparteien und mit
dem Sekretariat (Artikel 1X
Absatz 2 des Washingtoner
Artenschutziibereinkommen
s), mit Ausnahme der in
Nummer 2 Buchstabe a und
c sowie Nummer 4
genannten Aufgaben, und
fur die in Artikel 12 Absatz
1, 3und 5, den Artikeln 13
und 15 Absatz 1 und 5 und
Acrtikel 20 der Verordnung
(EG) Nr. 338/97 genannten
Aufgaben,
das Bundesamt fiir
Naturschutz
a) fir die Erteilung von
Ein- und
Ausfuhrgenehmigung
en und
Wiederausfuhrbeschei
nigungen im Sinne des
Artikels 4 Absatz 1
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b)

und 2 und des Artikels
5 Absatz 1 und 4 der
Verordnung (EG) Nr.
338/97 sowie von
sonstigen
Dokumenten im Sinne
des Artikels IX Absatz
1 Buchstabe a des
Washingtoner
Artenschutziibereinko
mmens sowie flr den
Verkehr mit dem
Sekretariat, der
Kommission der
Europdischen
Gemeinschaften und
mit Behdrden anderer
Vertragsstaaten und
Nichtvertragsstaaten
im Zusammenhang
mit der Bearbeitung
von
Genehmigungsantrage
n oder bei der
Verfolgung von Ein-
und Ausfuhrverstoiien
sowie fir die in
Artikel 15 Absatz 4
Buchstabe a und c der
Verordnung (EG) Nr.
338/97 genannten
Aufgaben,

fur die Zulassung von
Ausnahmen nach
Artikel 8 Absatz 3 der
Verordnung (EG) Nr.
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d)

338/97 im Fall der
Einfuhr,

fur die Anerkennung
von Betrieben, in
denen im Sinne des
Artikels VII Absatz 4
des Washingtoner
Artenschutzlibereinko
mmens Exemplare fur
Handelszwecke
gezlichtet oder
klnstlich vermehrt
werden sowie flr die
Meldung des in
Artikel 7 Absatz 1
Nummer 4 der
Verordnung (EG) Nr.
338/97 genannten
Registrierungsverfahre
ns gegenliber dem
Sekretariat (Artikel 1X
Absatz 2 des
Washingtoner
Artenschutzlibereinko
mmens),

die Erteilung von
Bescheinigungen nach
den Artikeln 30, 37
und 44a der
Verordnung (EG) Nr.
865/2006 der
Kommission vom 4.
Mai 2006 mit
Durchfiihrungsbestim
mungen zur
Verordnung (EG) Nr.
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338/97 des Rates liber
den Schutz von
Exemplaren wild
lebender Tier- und
Pflanzenarten durch
Uberwachung des
Handels (ABI. L 166
vom 19.6.2006, S. 1),
die durch die
Verordnung (EG) Nr.
100/2008 (ABI. L 31
vom 5.2.2008, S. 3)
geéndert worden ist,
im Fall der Ein- und
Ausfuhr,

die Registrierung von
Kaviarverpackungsbet
rieben nach Artikel 66
der Verordnung (EG)
Nr. 865/2006,

fur die Verwertung
der von den
Zollstellen nach § 51
eingezogenen
lebenden Tieren und
Pflanzen sowie fir die
Verwertung der von
Zollbehorden nach §
51 eingezogenen toten
Tiere und Pflanzen
sowie Teilen davon
und Erzeugnisse
daraus, soweit diese
von streng geschiitzten

Arten stammen,

140




3. die Bundeszollverwaltung
fur den
Informationsaustausch mit
dem Sekretariat in
Angelegenheiten der
Bekampfung der
Artenschutzkriminalitat,

4.  die nach Landesrecht fur
Naturschutz und
Landschaftspflege
zustandigen Behorden fiir
alle Gibrigen Aufgaben im
Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 338/97.

(2) Wissenschaftliche Behorde
im Sinne des Artikels 13 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 338/97
ist das Bundesamt fur
Naturschutz.

§49
Mitwirkung der Zollbehérden;
Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium der
Finanzen und die von ihm
bestimmten Zollbehorden
wirken mit bei der
Uberwachung des
Verbringens von Tieren und
Pflanzen, die einer Ein- oder
Ausfuhrregelung nach
Rechtsakten der Europdischen
Gemeinschaft unterliegen,
sowie bei der Uberwachung
von Besitz- und

Vermarktungsverboten nach
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diesem Kapitel im
Warenverkehr mit
Drittstaaten. Die Zollbehdrden
dirfen im Rahmen der
Uberwachung vorgelegte
Dokumente an die nach § 48
zustandigen Behorden
weiterleiten, soweit
zureichende tatséchliche
Anhaltspunkte daftr bestehen,
dass Tiere oder Pflanzen unter
Verstol gegen Regelungen
oder Verbote im Sinne des
Satzes 1 verbracht werden.

(2) Das Bundesministerium der

Finanzen wird erméchtigt, im
Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit durch
Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates
die Einzelheiten des
Verfahrens nach Absatz 1 zu
regeln; soweit es erforderlich
ist, kann es dabei auch
Pflichten zu Anzeigen,
Anmeldungen, Auskiinften
und zur Leistung von
Hilfsdiensten sowie zur
Duldung der Einsichtnahme in
Geschaftspapiere und sonstige
Unterlagen und zur Duldung
von Besichtigungen und von
Entnahmen unentgeltlicher

Muster und Proben vorsehen.
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(3) Die Zollstellen, bei denen
Tiere und Pflanzen zur Ein-,
Durch- und Ausfuhr nach
diesem Kapitel anzumelden
sind, werden vom
Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit im
Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der
Finanzen im Bundesanzeiger
bekannt gegeben. Auf
Zollstellen, bei denen lebende
Tiere und Pflanzen
anzumelden sind, ist

besonders hinzuweisen

§50
Anmeldepflicht bei der Ein-,
Durch- und Ausfuhr oder dem
Verbringen aus Drittstaaten

(1) Wer Tiere oder Pflanzen, die
einer von der Europdischen
Gemeinschaft erlassenen Ein-
oder Ausfuhrregelung
unterliegen oder deren
Verbringen aus einem
Drittstaat einer Ausnahme des
Bundesamtes fur Naturschutz
bedarf, unmittelbar aus einem
Drittstaat in den oder durch
den Geltungsbereich dieses
Gesetzes verbringt (Ein- oder
Durchfuhr) oder aus dem
Geltungsbereich dieses
Gesetzes in einen Drittstaat

verbringt (Ausfuhr), hat diese
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Tiere oder Pflanzen zur Ein-,
Durch- oder Ausfuhr unter
Vorlage der fir die Ein-,
Durch- oder Ausfuhr
vorgeschriebenen
Genehmigungen oder
sonstigen Dokumente bei einer
nach § 49 Absatz 3 bekannt
gegebenen Zollstelle
anzumelden und auf Verlangen
vorzufuhren. Das Bundesamt
fur Naturschutz kann auf
Antrag aus vernunftigem
Grund eine andere als die in
Satz 1 bezeichnete Zollstelle
zur Abfertigung bestimmen,
wenn diese ihr Einverstandnis
erteilt hat und
Rechtsvorschriften dem nicht
entgegenstehen.

(2) Die ein-, durch- oder
ausfuhrende Person hat die
voraussichtliche Ankunftszeit
lebender Tiere der
abfertigenden Zollstelle unter
Angabe der Art und Zahl der
Tiere mindestens 18 Stunden

vor der Ankunft mitzuteilen.

§51

Inverwahrungnahme,

Beschlagnahme und Einziehung

durch die Zollbehdrden

(1) Ergeben sich im Rahmen der

zollamtlichen Uberwachung
Zweifel, ob das Verbringen

von Tieren oder Pflanzen
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Regelungen oder Verboten im
Sinne des § 49 Absatz 1
unterliegt, kann die
Zollbehorde die Tiere oder
Pflanzen auf Kosten der
verfligungsberechtigten Person
bis zur Klarung der Zweifel in
Verwahrung nehmen oder
einen Dritten mit der
Verwahrung beauftragen; sie
kann die Tiere oder Pflanzen
auch der
verfligungsberechtigten Person
unter Auferlegung eines
Verfligungsverbotes
uberlassen. Zur Klarung der
Zweifel kann die Zollbehorde
von der
verfugungsberechtigten Person
die Vorlage einer
Bescheinigung einer vom
Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit anerkannten
unabhéngigen
sachverstandigen Stelle oder
Person dariiber verlangen, dass
es sich nicht um Tiere oder
Pflanzen handelt, die zu den
Arten oder Populationen
gehoren, die einer von der
Europaischen Gemeinschaft
erlassenen Ein- oder
Ausfuhrregelung oder Besitz-
und Vermarktungsverboten

nach diesem Kapitel
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unterliegen. Erweisen sich die
Zweifel als unbegriindet, hat
der Bund der
verfugungsberechtigten Person
die Kosten fir die
Beschaffung der
Bescheinigung und die
zusatzlichen Kosten der
Verwahrung zu erstatten.

(2) Wird bei der zollamtlichen
Uberwachung festgestellt, dass
Tiere oder Pflanzen ohne die
vorgeschriebenen
Genehmigungen oder
sonstigen Dokumente ein-,
durch- oder ausgefuhrt
werden, werden sie durch die
Zollbehorde beschlagnahmt.
Beschlagnahmte Tiere oder
Pflanzen kénnen der
verfligungsberechtigten Person
unter Auferlegung eines
Verfligungsverbotes
uberlassen werden. Werden
die vorgeschriebenen
Genehmigungen oder
sonstigen Dokumente nicht
innerhalb eines Monats nach
der Beschlagnahme vorgelegt,
so ordnet die Zollbehorde die
Einziehung an; die Frist kann
angemessen verlangert
werden, langstens bis zu
insgesamt sechs Monaten.
Wird festgestellt, dass es sich

um Tiere oder Pflanzen
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handelt, fir die eine Ein- oder
Ausfuhrgenehmigung nicht
erteilt werden darf, werden sie
sofort eingezogen.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend,
wenn bei der zollamtlichen
Uberwachung nach § 50
Absatz 1 festgestellt wird, dass
dem Verbringen Besitz- und
Vermarktungsverbote
entgegenstehen.

(4) Werden beschlagnahmte oder
eingezogene Tiere oder
Pflanzen veréaul3ert, wird der
Erl6s an den Eigentimer
ausgezahlt, wenn er nachweist,
dass ihm die Umstande, die die
Beschlagnahme oder
Einziehung veranlasst haben,
ohne sein Verschulden nicht
bekannt waren. Dritte, deren
Rechte durch die Einziehung
oder Veraul3erung erldschen,
werden unter den
\oraussetzungen des Satzes 1
aus dem Erlds entschadigt.

(5) Werden Tiere oder Pflanzen
beschlagnahmt oder
eingezogen, so werden die
hierdurch entstandenen
Kosten, insbesondere fiir
Pflege, Unterbringung,
Beforderung, Ricksendung
oder Verwertung, der
verbringenden Person

auferlegt; kann sie nicht
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ermittelt werden, werden sie
dem Absender, Beforderer
oder Besteller auferlegt, wenn
diesem die Umstéande, die die
Beschlagnahme oder
Einziehung veranlasst haben,
bekannt waren oder hatten

bekannt sein mussen.

Abschnitt 5
Auskunfts- und Zutrittsrecht;
Gebihren und Auslagen

§52
Auskunfts- und Zutrittsrecht

(1) Natdrliche und juristische
Personen sowie nicht
rechtsféhige
Personenvereinigungen haben
den fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen
Behdrden oder nach § 49
mitwirkenden Behdrden auf
Verlangen die Auskunfte zu
erteilen, die zur Durchfiihrung
der Rechtsakte der
Européischen Gemeinschaft,
dieses Kapitels oder der zu
ihrer Durchflihrung erlassenen
Rechtsvorschriften
erforderlich sind.

(2) Personen, die von den in
Absatz 1 genannten Behérden
beauftragt sind, diirfen, soweit
dies erforderlich ist, im
Rahmen des Absatzes 1
betrieblich oder geschéftlich

genutzte Grundstticke,
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Geb&ude, Rdume, Seeanlagen,
Schiffe und Transportmittel
der zur Auskunft
verpflichteten Person wahrend
der Geschéfts- und
Betriebszeiten betreten und die
Behéltnisse sowie die
geschaftlichen Unterlagen
einsehen. Die zur Auskunft
verpflichtete Person hat,
soweit erforderlich, die
beauftragten Personen dabei
zu unterstutzen sowie die
geschéftlichen Unterlagen auf
Verlangen vorzulegen.

(3) Fur die zur Auskunft
verpflichtete Person gilt § 55
der Strafprozessordnung

entsprechend.

§53
Gebuhren und Auslagen;
Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Das Bundesamt fiir
Naturschutz erhebt fur seine
Amtshandlungen nach den
Vorschriften dieses Kapitels
sowie nach den Vorschriften
der Verordnung (EG) Nr.
338/97 Gebiihren und
Auslagen.

(2) Das Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird
ermachtigt, im Einvernehmen

mit dem Bundesministerium
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der Finanzen, dem
Bundesministerium fur
Erndhrung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz und
dem Bundesministerium fr
Wirtschaft und Technologie
durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates
die gebihrenpflichtigen
Tatbestande, die
Gebuihrensétze und die
Auslagenerstattung zu
bestimmen und dabei feste
Satze und Rahmensatze
vorzusehen. Die zu
erstattenden Auslagen kénnen
abweichend vom
Verwaltungskostengesetz

geregelt werden.

Abschnitt 6
Ermachtigungen

8§54
Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Das Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermachtigt,
durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates
bestimmte, nicht unter § 7 Absatz
2 Nummer 13 Buchstabe a oder
Buchstabe b fallende Tier- und
Pflanzenarten oder Populationen
solcher Arten unter besonderen
Schutz zu stellen, soweit es sich
um natdrlich vorkommende Arten
handelt, die
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1. imInland durch den
menschlichen Zugriff in
ihrem Bestand geféhrdet
sind, oder soweit es sich um
Arten handelt, die mit
solchen geféhrdeten Arten
oder mit Arten im Sinne des
§ 7 Absatz 2 Nummer 13
Buchstabe b verwechselt
werden kdnnen, oder

2. inihrem Bestand geféhrdet
sind und fir die die
Bundesrepublik Deutschland
in hohem MaRe
verantwortlich ist.

(2) Das Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermachtigt,
durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates
1.  bestimmte, nach § 7 Absatz

2 Nummer 13 Buchstabe a

oder Buchstabe b besonders

geschiitzte

a) Tier-und
Pflanzenarten, die in
Anhang B der
Verordnung (EG) Nr.
338/97 aufgefiihrt
sind,

b)  européische
Vogelarten,

2.  bestimmte sonstige Tier-
und Pflanzenarten im Sinne
des Absatzes 1

unter strengen Schutz zu stellen,
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soweit es sich um naturlich

vorkommende Arten handelt, die

im Inland vom Aussterben

bedroht sind oder fiir die die

Bundesrepublik Deutschland in

besonders hohem Mafe

verantwortlich ist.

(3) Das Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermachtigt,
durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates
1.  né&her zu bestimmen, welche

Teile von Tieren oder
Pflanzen besonders
geschitzter Arten oder aus
solchen Tieren oder
Pflanzen gewonnene
Erzeugnisse als ohne
Weiteres erkennbar im Sinne
des § 7 Absatz 2 Nummer 1
Buchstabe ¢ und d oder
Nummer 2 Buchstabe ¢ und
d anzusehen sind,

2. bestimmte besonders
geschutzte Arten oder
Herk{nfte von Tieren oder
Pflanzen besonders
geschutzter Arten sowie
gezlichtete oder kunstlich
vermehrte Tiere oder
Pflanzen besonders
geschiitzter Arten von
Verboten des § 44 ganz,
teilweise oder unter

bestimmten
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\oraussetzungen
auszunehmen, soweit der
Schutzzweck dadurch nicht
gefahrdet wird und die
Artikel 12, 13 und 16 der
Richtlinie 92/43/EWG, die
Artikel 5 bis 7 und 9 der
Richtlinie 79/409/EWG,
sonstige Rechtsakte der
Européischen Gemeinschaft
oder Verpflichtungen aus
internationalen
Artenschutziibereinkommen
dem nicht entgegenstehen.

(4) Das Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird erméchtigt,
durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates
invasive Tier- und Pflanzenarten
zu bestimmen, fiir die nach § 44
Absatz 3 Nummer 2 die Verbote
des § 44 Absatz 2 gelten, soweit
dies erforderlich ist, um einer
Gefahrdung von Okosystemen,
Biotopen oder Arten
entgegenzuwirken.

(5) Das Bundesministerium fir
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermachtigt,
soweit dies aus Griinden des
Artenschutzes erforderlich ist und
Rechtsakte der Europdischen
Gemeinschaft dem nicht
entgegenstehen, durch

Rechtsverordnung mit
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Zustimmung des Bundesrates
1. die Haltung oder die Zucht
von Tieren,
2. das Inverkehrbringen von
Tieren und Pflanzen
bestimmter besonders geschitzter
Arten sowie von Tieren und
Pflanzen der durch
Rechtsverordnung nach § 54
Absatz 4 bestimmten Arten zu
verbieten oder zu beschréanken.
(6) Das Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird
ermachtigt, soweit dies aus
Grlnden des Artenschutzes,
insbesondere zur Erfullung der
sich aus Artikel 15 der Richtlinie
92/43/EWG, Artikel 8 der
Richtlinie 79/409/EWG oder aus
internationalen
Artenschutziibereinkommen
ergebenden Verpflichtungen,
erforderlich ist, durch
Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates
1. die Herstellung, den Besitz, das
Inverkehrbringen oder die
Verwendung bestimmter
Gerate, Mittel oder
Vorrichtungen, mit denen in
Mengen oder wahllos wild
lebende Tiere getotet, bekdmpft
oder gefangen oder Pflanzen
bekampft oder vernichtet

werden konnen, oder durch die
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das ortliche Verschwinden oder
sonstige erhebliche
Beeintréchtigungen von
Populationen der betreffenden
Tier- oder Pflanzenarten
hervorgerufen werden konnten,
2. Handlungen oder Verfahren,
die zum ortlichen
Verschwinden oder zu
sonstigen erheblichen
Beeintrachtigungen von
Populationen wild lebender
Tier- oder Pflanzenarten fuhren
konnen,
zu beschrénken oder zu verbieten.
Satz 1 Nummer 1 gilt nicht fur
Gerdéte, Mittel oder
Vorrichtungen, die auf Grund
anderer Rechtsvorschriften einer
Zulassung bediirfen, sofern bei der
Zulassung die Belange des
Artenschutzes zu bericksichtigen
sind.
(7)  Das Bundesministerium fiir
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird ermachtigt,
durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zum Schutz von
Horststandorten von Vogelarten
zu erlassen, die in ihrem Bestand
gefdhrdet und in besonderem
Mal3e storungsempfindlich sind
und inshbesondere wéhrend
bestimmter Zeitrdume und

innerhalb bestimmter Abstande
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Handlungen zu verbieten, die die
Fortpflanzung oder Aufzucht
beeintrachtigen kdnnen. Weiter
gehende Schutzvorschriften
einschliel’lich der Bestimmungen
uber Ausnahmen und Befreiungen
bleiben unberihrt.
(8)  Zur Erleichterung der
Uberwachung der Besitz- und
Vermarktungsverbote wird das
Bundesministerium fur Umwelt,
Naturschutz und
Reaktorsicherheit erméchtigt,
durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zu erlassen tber
1.  Aufzeichnungspflichten
derjenigen, die
gewerbsmaRig Tiere oder
Pflanzen der besonders
geschitzten Arten be- oder
verarbeiten, verkaufen,
kaufen oder von anderen
erwerben, insbesondere tber
den Kreis der
Aufzeichnungspflichtigen,
den Gegenstand und
Umfang der
Aufzeichnungspflicht, die
Dauer der
Aufbewahrungsfrist fir die
Aufzeichnungen und ihre
Uberpriifung durch die fiir
Naturschutz und
Landschaftspflege
zustandigen Behorden,
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2.  die Kennzeichnung von
Tieren und Pflanzen der
besonders geschiitzten Arten
fur den Nachweis nach § 46,

3.  die Erteilung von
Bescheinigungen tber den
rechtmaRigen Erwerb von
Tieren und Pflanzen flr den
Nachweis nach § 46,

4.  Pflichten zur Anzeige des
Besitzes von
a) Tieren und Pflanzen

der besonders
geschitzten Arten,

b)  Tieren und Pflanzen
der durch
Rechtsverordnung
nach § 54 Absatz 4
bestimmten Arten.

(9) Rechtsverordnungen nach

Absatz 1 Nummer 2 bedurfen des

Einvernehmens mit dem

Bundesministerium fur Ernéhrung,

Landwirtschaft und

Verbraucherschutz, mit dem

Bundesministerium fir VVerkehr,

Bau und Stadtentwicklung sowie

mit dem Bundesministerium fiir

Wirtschaft und Technologie.

Rechtsverordnungen nach Absatz

6 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 8

Nummer 1, 2 und 4 bedirfen des

Einvernehmens mit dem

Bundesministerium fiir Wirtschaft

und Technologie. Im Ubrigen

bedirfen die Rechtsverordnungen
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nach den Abséatzen 1 bis 8 des

Einvernehmens mit dem

Bundesministerium fir Erndhrung,

Landwirtschaft und

Verbraucherschutz, in den Féllen

der Absétze 1 bis 6 und 8 jedoch

nur, soweit sie sich beziehen auf

1.  Tierarten, die dem Jagd-
oder Fischereirecht
unterliegen,

2.  Tierarten, die zum Zweck
des biologischen
Pflanzenschutzes eingesetzt
werden, oder

3.  Pflanzen, die durch
klnstliche Vermehrung
gewonnen oder forstlich
nutzbar sind.

(10) Die Landesregierungen

werden erméchtigt, durch

Rechtsverordnung allgemeine

Anforderungen an

Bewirtschaftungsvorgaben fir die

land-, forst- und

fischereiwirtschaftliche

Bodennutzung im Sinne des § 44

Absatz 4 festzulegen. Sie kdnnen

die Erméchtigung nach Satz 1

durch Rechtsverordnung auf

andere Landesbehdrden
ubertragen.

§55
Durchfiihrung gemeinschafts-
rechtlicher oder internationaler
Vorschriften; Ermachtigung

zum Erlass von
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Rechtsverordnungen

(1) Rechtsverordnungen nach 8
54 kdnnen auch zur
Durchfiihrung von
Rechtsakten des Rates oder
der Kommission der
Europdischen
Gemeinschaften auf dem
Gebiet des Artenschutzes
oder zur Erfullung von
internationalen
Artenschutzliberein-
kommen erlassen werden.

(2) Das Bundesministerium flr
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird
ermachtigt, durch
Rechtsverordnung mit
Zustimmung des
Bundesrates Verweisungen
auf Vorschriften in
Rechtsakten der
Europaischen
Gemeinschaft in diesem
Gesetz oder in
Rechtsverordnungen auf
Grund des § 54 zu andern,
soweit Anderungen dieser

Rechtsakte es erfordern.

Kapitel 6
Meeresnaturschutz

§ 56

Geltungs- und
Anwendungsbereich

159




(1) Die Vorschriften dieses
Gesetzes gelten auch im Bereich
der Kilistengewasser sowie mit
Ausnahme des Kapitels 2 nach
MaRgabe des
Seerechtsiibereinkommens der
Vereinten Nationen vom 10.
Dezember 1982 (BGBI. 1994 11 S.
1798, 1799; 1995 I1 S. 602) und
der nachfolgenden Bestimmungen
ferner im Bereich der deutschen
ausschlielRlichen Wirtschaftszone
und des Festlandsockels.

(2) Auf die Errichtung und den
Betrieb von Windkraftanlagen in
der deutschen ausschlieRlichen
Wirtschaftszone, die bis zum 1.
Januar 2017 genehmigt worden
sind, findet 8 15 keine
Anwendung.

§57

Geschutzte Meeresgebiete im
Bereich der deutschen
ausschlief3lichen
Wirtschaftszone und des
Festlandsockels; Erméachtigung
zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Die Auswahl von
geschutzten Meeresgebieten im
Bereich der deutschen
ausschlie3lichen Wirtschaftszone
und des Festlandsockels erfolgt
durch das Bundesamt fur
Naturschutz unter Einbeziehung
der Offentlichkeit mit
Zustimmung des
Bundesministeriums fir Umwelt,
Naturschutz und
Reaktorsicherheit. Das
Bundesministerium fir Umwelt,
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Naturschutz und Reaktorsicherheit
beteiligt die fachlich betroffenen
Bundesministerien und stellt das
Benehmen mit den angrenzenden
Landern her.

(2) Die Erklarung der
Meeresgebiete zu geschitzten
Teilen von Natur und Landschaft
im Sinne des 8 20 Absatz 2 erfolgt
durch das Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit unter
Beteiligung der fachlich
betroffenen Bundesministerien
durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates
bedarf.

(3) Fur die Auswahl von
Gebieten im Sinne des § 32 Absatz
1 Satz 1 und die Erklarung von
Gebieten im Sinne des § 32
Absatz 2 zu geschutzten Teilen
von Natur und Landschaft im
Sinne des § 20 Absatz 2 im
Bereich der deutschen
ausschliel3lichen Wirtschaftszone
und des Festlandsockels ist § 32
vorbehaltlich nachfolgender
Nummern 1 bis 5 entsprechend
anzuwenden:

1. Beschrédnkungen des
Flugverkehrs, der
Schifffahrt, der nach
internationalem Recht
erlaubten militérischen
Nutzung sowie von
Vorhaben der
wissenschaftlichen
Meeresforschung im Sinne
des Artikels 246 Absatz 3
des
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Seerechtsiibereinkommens
der Vereinten Nationen sind
nicht zul&ssig; Artikel 211
Absatz 6 des
Seerechtsiibereinkommens
der Vereinten Nationen
sowie die weiteren die
Schifffahrt betreffenden
volkerrechtlichen
Regelungen bleiben
unberihrt.

Die Versagungsgrinde flr
Vorhaben der
wissenschaftlichen
Meeresforschung im Sinne
des Artikels 246 Absatz 5
des
Seerechtstibereinkommens
der Vereinten Nationen
bleiben unter Beachtung des
Gesetzes Uber die
Durchfiihrung
wissenschaftlicher
Meeresforschung vom 6.
Juni 1995 (BGBI. | S. 778,
785), das zuletzt durch
Acrtikel 321 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006
(BGBI. I S. 2407) geédndert
worden ist, unberhrt.

Beschrankungen der
Fischerei sind nur in
Ubereinstimmung mit dem
Recht der Europaischen
Gemeinschaft und nach
MaRgabe des
Seefischereigesetzes in der
Fassung der
Bekanntmachung vom 6.
Juli 1998 (BGBI. I S. 1791),
das zuletzt durch Artikel
217 der Verordnung vom
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31. Oktober 2006 (BGBI. |
S. 2407) geandert worden
ist, zuldssig.

4.  Beschrankungen bei der
Verlegung von
unterseeischen Kabeln und
Rohrleitungen sind nur nach
§ 34 undin
Ubereinstimmung mit
Artikel 56 Absatz 3 in
Verbindung mit Artikel 79
des
Seerechtstibereinkommens
der Vereinten Nationen
zuldssig.

5.  Beschrankungen bei der
Energieerzeugung aus
Wasser, Stromung und Wind
sowie bei der Aufsuchung
und Gewinnung von
Bodenschatzen sind nur
nach § 34 zuldssig.

§58

Zustandige Behorden;
Gebuhren und Auslagen;
Ermachtigung zum Erlass von
Rechtsverordnungen

(1) Die Durchftihrung der
Vorschriften dieses Gesetzes, der
auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Vorschriften sowie der
Vorschriften des
Umweltschadensgesetzes im
Hinblick auf die Schadigung von
Arten und natlrlichen
Lebensraumen und die
unmittelbare Gefahr solcher
Schéden obliegt im Bereich der
deutschen ausschliel3lichen
Wirtschaftszone und des
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Festlandsockels dem Bundesamt
fiir Naturschutz, soweit nichts
anderes bestimmt ist. Bedarf ein
Eingriff in Natur und Landschatft,
der im Bereich der deutschen
ausschliellichen Wirtschaftszone
oder im Bereich des
Festlandsockels durchgefthrt
werden soll, einer behoérdlichen
Zulassung oder einer Anzeige an
eine Behdrde oder wird er von
einer Behorde durchgefiihrt, ergeht
die Entscheidung der Behorde im
Benehmen mit dem Bundesamt fur
Naturschutz.

(2) Das Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit kann durch
Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates
bedarf, Aufgaben, die dem
Bundesamt fiir Naturschutz nach
Absatz 1 obliegen, im
Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern auf
das Bundespolizeiprasidium und
im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium fur
Ernahrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz auf die
Bundesanstalt fur Landwirtschaft
und Erndhrung zur Austibung
ubertragen.

(3) Fur seine Amtshandlungen
nach den in Absatz 1 Satz 1
genannten Vorschriften im Bereich
der deutschen ausschlieRlichen
Wirtschaftszone und des
Festlandsockels erhebt das
Bundesamt fur Naturschutz
Gebiihren und Auslagen. Das
Bundesministerium fir Umwelt,
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Naturschutz und
Reaktorsicherheit wird
ermachtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der
Finanzen durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates
die gebihrenpflichtigen
Tatbesténde, die Gebuhrensatze
und die Auslagenerstattung zu
bestimmen und dabei feste Satze
und Rahmensétze vorzusehen. Die
zu erstattenden Auslagen kdnnen
abweichend vom
Verwaltungskostengesetz geregelt
werden. § 53 bleibt unberiihrt.

Kapitel 7
Erholung in Natur und
Landschaft

8§59
Betreten der freien Landschaft

(1) Das Betreten der freien
Landschaft auf StraRen und
Wegen sowie auf ungenutzten
Grundflachen zum Zweck der
Erholung ist allen gestattet
(allgemeiner Grundsatz).

§ 35 Betreten der Flur

(1) Das Betreten der Flur auf privaten Stral3en

und Wegen sowie auf ungenutzten
Grundflachen und landwirtschaftlichen
Nutzflachen auRerhalb der Nutzzeit ist zum
Zweck der Erholung auf eigene Gefahr
gestattet. Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen
der Saat oder Bestellung und der Ernte, bei
Grlnland die Zeit des Aufwuchses. Radfahren
auf Wegen und Fahren mit
Krankenfahrstuhlen ist dem Betreten
gleichgesetzt; FulRganger haben Vorrang. Das
Betretungsrecht darf nur so ausgetbt werden,
dass die Belange der anderen
Erholungssuchenden und die Rechte der
Eigentlimer nicht unzumutbar beeintrachtigt
werden. Vorschriften des 6ffentlichen Rechts,
die das Betreten der Flur im weiteren Umfang

gestatten oder die Betretungsbefugnis
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(2) Das Betreten des Waldes
richtet sich nach dem
Bundeswaldgesetz und den
Waldgesetzen der Lander sowie
im Ubrigen nach dem sonstigen
Landesrecht. Es kann insbesondere
andere Benutzungsarten ganz oder
teilweise dem Betreten
gleichstellen sowie das Betreten
aus wichtigen Griinden,
insbesondere aus solchen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege, des
Feldschutzes und der land- und
forstwirtschaftlichen
Bewirtschaftung, zum Schutz der
Erholungssuchenden, zur
Vermeidung erheblicher Schéden
oder zur Wahrung anderer
schutzwirdiger Interessen des
Grundstucksbesitzers
einschranken.

(@)

einschranken, bleiben unberdihrt.

Reiten und Fahren mit bespannten
Fahrzeugen ist in der Flur nur gestattet,
soweit Wege und sonstige Grundflachen dafir
bestimmt und entsprechend gekennzeichnet
sind oder Grundstiickseigentimer oder
sonstige Nutzungsberechtigte dies besonders

gestattet haben.

8§ 36 Einschrankungen des Rechts zum

Betreten der Flur

M)

)

Der Grundstiickseigentimer oder sonstige
Nutzungsberechtigte kann die Ausiibung des
Betretungsrechts nach § 35 aus wichtigem
Grund einschranken oder untersagen
(Sperrrung). Nach anderen Vorschriften
dieses Gesetzes oder sonstigen
Rechtsvorschriften erforderliche behordliche
Entscheidungen oder Anzeigen an die
Behorde bleiben hiervon unberihrt. Ein
wichtiger Grund im Sinne des Satzes 1 liegt
insbesondere vor, wenn anderenfalls die
zuléssige Nutzung der Flache oder des Weges
unzumutbar behindert oder eingeschrankt
wirde oder erhebliche Schaden entstehen
wirden. Der Grundstiickseigentiimer oder
sonstige Nutzungsberechtigte hat die
Sperrung der zustdndigen Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege
unverzuglich schriftlich unter Angabe der
Griinde, Ortlichkeit und Art und Weise der
Sperrung anzuzeigen.

Zur Wahrung uberwiegender Interessen der
Allgemeinheit, insbesondere aus wichtigen
Grlinden des Naturschutzes und der

Landschaftspflege, kann die zustéandige
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Behorde fir Naturschutz und
Landschaftspflege eine Flache oder einen
Weg von Amts wegen sperren.

(3) Die zusténdige Behorde fur Naturschutz und
Landschaftspflege ordnet die Beseitigung
bestehender Sperrungen nach Absatz 1 Satz 1
an, wenn die Voraussetzungen fiir deren
Errichtung nicht oder nicht mehr gegeben

sind.

§ 37 Durchgénge

Der Eigentlmer oder sonstige
Nutzungsberechtigte kann verpflichtet werden,
auf einem Grundstuck, das nach den
vorstehenden Vorschriften nicht betreten werden
darf, fur die Allgemeinheit einen Durchgang
offen zu halten, wenn andere Teile der Natur,
insbesondere Erholungsflachen,
Naturschonheiten, Wald oder Gewésser in
anderer zumutbarer Weise nicht zu erreichen sind
und die Nutzung des Grundstiicks dadurch nicht

unzumutbar beeintrachtigt wird.

8§ 60
Haftung

Das Betreten der freien
Landschaft erfolgt auf eigene
Gefahr. Durch die
Betretungsbefugnis werden keine
zusatzlichen Sorgfalts- oder
Verkehrssicherungspflichten
begriindet. Es besteht insbesondere
keine Haftung fur typische, sich
aus der Natur ergebende Gefahren.

§61
Freihaltung von Gewassern und
Uferzonen

(1) Im AulRenbereich diirfen an
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Bundeswasserstralien und
Gewassern erster Ordnung sowie
an stehenden Gewassern mit einer
Grolke von mehr als 1 Hektar im
Abstand bis 50 Meter von der
Uferlinie keine baulichen Anlagen
errichtet oder wesentlich geéndert
werden. An den Kiistengewassern
ist abweichend von Satz 1 ein
Abstand von mindestens 150
Metern von der mittleren
Hochwasserlinie an der Nordsee
und von der Mittelwasserlinie an
der Ostsee einzuhalten. Weiter
gehende Vorschriften der Lander
bleiben unberihrt.

(2) Absatz 1 gilt nicht fur

1.  bauliche Anlagen, die bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes
rechtméalig errichtet oder
zugelassen waren,

2. bauliche Anlagen, die in
Austibung wasserrechtlicher
Erlaubnisse oder
Bewilligungen oder zum
Zwecke der Uberwachung,
der Bewirtschaftung, der
Unterhaltung oder des
Ausbaus eines oberirdischen
Gewassers errichtet oder
gedndert werden,

3. Anlagen des offentlichen
Verkehrs einschliel3lich
Nebenanlagen und Zubehor,
des Rettungswesens, des
Kisten- und
Hochwasserschutzes sowie
der Verteidigung.

Weiter gehende Vorschriften der
Lander Gber Ausnahmen bleiben
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unberihrt.

(3) Von dem Verbot des
Absatzes 1 kann auf Antrag eine
Ausnahme zugelassen werden,
wenn

1.  die durch die bauliche
Anlage entstehenden
Beeintrachtigungen des
Naturhaushalts oder des
Landschaftsbildes,
insbesondere im Hinblick
auf die Funktion der
Gewaésser und ihrer
Uferzonen, geringfligig sind
oder dies durch
entsprechende Mal3nahmen
sichergestellt werden kann
oder

2. dies aus Grunden des
Uberwiegenden 6ffentlichen
Interesses, einschliellich
solcher sozialer oder
wirtschaftlicher Art,
notwendig ist; in diesem
Fall gilt § 15 entsprechend.

862
Bereitstellen von Grundstiicken

Der Bund, die L&nder und
sonstige juristische Personen des
Offentlichen Rechts stellen in
ihrem Eigentum oder Besitz
stehende Grundstlicke, die sich
nach ihrer natirlichen
Beschaffenheit fur die Erholung
der Bevolkerung eignen oder den
Zugang der Allgemeinheit zu
solchen Grundstiicken
ermdoglichen oder erleichtern, in
angemessenem Umfang fiir die
Erholung bereit, soweit dies mit
einer nachhaltigen Nutzung und

§ 2f Abs. 2:

Das Land Berlin soll in seinem Eigentum oder
Besitz stehende Grundflachen, die sich nach ihrer
Beschaffenheit fir die naturvertrégliche Erholung
der Bevolkerung eignen oder den Zugang der
Allgemeinheit zu solchen Grundfléchen
ermaglichen oder erleichtern, in angemessenem
Umfang fiir die Erholung der Allgemeinheit
bereitstellen, soweit dies mit einer nachhaltigen
Nutzung und den sonstigen Zielen von

Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist
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den sonstigen Zielen von
Naturschutz und
Landschaftspflege vereinbar ist
und eine offentliche
Zweckbindung dem nicht
entgegensteht.

und eine 6ffentliche Zweckbindung nicht

entgegensteht.

Kapitel 8
Mitwirkung von anerkannten
Naturschutzvereinigungen

8 39 Anerkennung von Vereinen durch die

oberste Behdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege

(1) Die Anerkennung als Verein wird auf Antrag

erteilt. Sie ist zu erteilen, wenn der Verein

1.

nach seiner Satzung ideell und nicht nur
voriibergehend vorwiegend die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
fordert,

einen Tatigkeitsbereich hat, der
mindestens das Gebiet des Landes Berlin
umfasst,

im Zeitpunkt der Anerkennung
mindestens drei Jahre besteht und in
diesem Zeitraum im Sinne der Nummer 1
tatig gewesen ist,

die Gewabhr flr eine sachgerechte
Aufgabenerfillung bietet; dabei sind Art
und Umfang seiner bisherigen Tatigkeit,
der Mitgliederkreis sowie die
Leistungsfahigkeit des Vereins zu
berticksichtigen,

wegen Verfolgung gemeinnitziger
Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Korperschaftsteuergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2002 (BGBI. I S. 4144) in der jeweils

geltenden Fassung von der
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Kdrperschaftsteuer befreit ist und

6. den Eintritt als Mitglied, das in der
Mitgliederversammlung volles
Stimmrecht hat, jedermann ermdglicht,
der die Ziele des Vereins unterstlitzt. Bei
Vereinen, deren Mitglieder ausschlief3lich
juristische Personen sind, kann von der
zuletzt genannten Voraussetzung abge-
sehen werden, sofern die Mehrzahl dieser
juristischen Personen diese VVoraussetzung
erfillt.

In der Anerkennung ist der satzungsgemafe

Aufgabenbereich, fur den die Anerkennung

gilt, zu bezeichnen.

(2) Die Anerkennung wird von der obersten
Behorde flr Naturschutz und
Landschaftspflege ausgesprochen; die
anerkannten Vereine sind mit den
Anerkennungsgrinden im Amtsblatt fiir
Berlin bekannt zu geben.

(3) Die Anerkennung kann zurtickgenommen
werden, wenn die VVoraussetzungen fur ihre
Erteilung nicht vorgelegen haben; sie ist
zurtickzunehmen, wenn dieser Mangel nicht
beseitigt ist. Die Anerkennung ist zu
widerrufen, wenn eine der VVoraussetzungen
fiir ihre Erteilung nachtraglich weggefallen
ist. Mit der unanfechtbaren Aufhebung der
Anerkennung endet das Mitwirkungsrecht.

(4) Jeder anerkannte Verein hat der obersten
Behorde flr Naturschutz und
Landschaftspflege im dritten Jahr nach der
Anerkennung und dann wiederkehrend alle
drei Jahre einen Bericht uber seine
Tatigkeiten im satzungsgemafen

Aufgabenbereich vorzulegen.
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(5) Die oberste Behorde fiir Naturschutz und
Landschaftspflege kann einem anerkannten
Verein auf Antrag in bestimmtem Umfang die
Betreuung einzelner nach § 18 geschutzter
Teile von Natur und Landschaft widerruflich
ubertragen. Hoheitliche Befugnisse kann sie
ihm nicht Ubertragen. Der Verein ist vor einer
Anderung oder Aufhebung der
Schutzerklarung sowie vor Befreiungen, die
sich auf den von ihm betreuten Teil beziehen,
zu horen; § 39 a Abs. 2 gilt entsprechend.

(6) Die nach 8§ 29 des Bundesnaturschutzgesetzes
in der bis zum 3. April 2002 geltenden
Fassung von der obersten Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege
anerkannten Verbande gelten als nach dieser

Vorschrift anerkannte Vereine.

863
Mitwirkungsrechte

(1) Einer nach 8§ 3 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes vom Bund
anerkannten Vereinigung, die nach
ihrem satzungsgemaéfen
Aufgabenbereich im Schwerpunkt
die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege fordert
(anerkannte
Naturschutzvereinigung), ist
Gelegenheit zur Stellungnahme
und zur Einsicht in die
einschlégigen
Sachverstéandigengutachten zu
geben

1.  beider Vorbereitung von
Verordnungen und anderen
im Rang unter dem Gesetz
stehenden
Rechtsvorschriften auf dem
Gebiet des Naturschutzes
und der Landschaftspflege

172




durch die Bundesregierung
oder das Bundesministerium
fur Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit,

2. vor der Erteilung von
Befreiungen von Geboten
und Verboten zum Schutz
von geschitzten
Meeresgebieten im Sinne
des § 57 Absatz 2, auch
wenn diese durch eine
andere Entscheidung
eingeschlossen oder ersetzt
werden,

3. in
Planfeststellungsverfahren,
die von Behdrden des
Bundes oder im Bereich der
deutschen ausschliel3lichen
Wirtschaftszone und des
Festlandsockels von
Behorden der Lander
durchgefiihrt werden, wenn
es sich um Vorhaben
handelt, die mit Eingriffen
in Natur und Landschaft
verbunden sind,

4.  bei Plangenehmigungen, die
von Behorden des Bundes
erlassen werden und an die
Stelle einer Planfeststellung
im Sinne der Nummer 3
treten, wenn eine
Offentlichkeitsbeteiligung
vorgesehen ist,

soweit sie durch das VVorhaben in
ihrem satzungsgeméfen
Aufgabenbereich berthrt wird.

(2) Einer nach § 3 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes von einem

8§ 39 a Mitwirkung von Vereinen
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Land anerkannten
Naturschutzvereinigung, die nach
ihrer Satzung landesweit tétig ist,
ist Gelegenheit zur Stellungnahme
und zur Einsicht in die
einschlégigen
Sachverstéandigengutachten zu

geben

1.

bei der VVorbereitung von
Verordnungen und anderen
im Rang unter dem Gesetz
stehenden
Rechtsvorschriften der fur
Naturschutz und
Landschaftspflege
zustandigen Behdrden der
Lander,

bei der Vorbereitung von
Programmen und Planen im
Sinne der §§ 10 und 11,

bei der Vorbereitung von
Planen im Sinne des § 36
Satz 1 Nummer 2,

bei der Vorbereitung von
Programmen staatlicher und
sonstiger 6ffentlicher Stellen
zur Wiederansiedlung von
Tieren und Pflanzen
verdrangter wild lebender
Arten in der freien Natur,

vor der Erteilung von
Befreiungen von Geboten
und Verboten zum Schutz
von Gebieten im Sinne des §
32 Absatz 2, Natura 2000-
Gebieten,
Naturschutzgebieten,
Nationalparken, Nationalen
Naturmonumenten und
Biosphéarenreservaten, auch

(1) Einem nach 8§ 39 anerkannten Verein ist
Gelegenheit zur Stellungnahme und zur
Einsicht in die einschlagigen

Sachverstandigengutachten zu geben

1. bei der Vorbereitung von Vorschriften des
Landesrechts, deren Erlass die Belange
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege berihrt; dies gilt nicht,
wenn nach anderen Vorschriften die

Beteiligung von Birgern vorgesehen ist,

2. bei der Aufstellung des
Landschaftsprogramms und von
Landschaftsplanen,

3. bei der Vorbereitung von Pl&dnen im Sinne
des § 35 Satz 1 Nr. 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes,

4. bei der Vorbereitung von Programmen
staatlicher und sonstiger 6ffentlicher
Stellen zur Wiederansiedlung von Tieren
und Pflanzen verdrangter wild lebender
Arten in der Natur,

5. vor Befreiungen von Vorschriften dieses
Gesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes
oder auf Grund dieser Gesetze erlassener
Rechtsverordnungen sowie von
Vorschriften einer Rechtsverordnung zur
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes
nach § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes

und § 22 des Berliner Wassergesetzes,
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wenn diese durch eine
andere Entscheidung
eingeschlossen oder ersetzt
werden,

6. in
Planfeststellungsverfahren,
wenn es sich um Vorhaben
im Gebiet des
anerkennenden Landes
handelt, die mit Eingriffen
in Natur und Landschaft
verbunden sind,

7.  bei Plangenehmigungen, die
an die Stelle einer
Planfeststellung im Sinne
der Nummer 6 treten, wenn
eine
Offentlichkeitsbeteiligung
vorgesehen ist,

8.  inweiteren Verfahren zur
Ausfiihrung von
landesrechtlichen
Vorschriften, wenn das
Landesrecht dies vorsieht,

soweit sie durch das VVorhaben in
ihrem satzungsgeméfen
Aufgabenbereich berthrt wird.

6.

10.

11.

in Planfeststellungsverfahren, soweit es
sich um Vorhaben handelt, die mit
Eingriffen in Natur und Landschaft
verbunden sind,

bei Plangenehmigungen, die an die Stelle
einer Planfeststellung im Sinne der
Nummer 6 treten, soweit eine
Offentlichkeitsbeteiligung nach § 17 Abs.
1 b des Bundesfernstraliengesetzes
vorgesehen ist,

vor der Erteilung von Genehmigungen fiir
die Errichtung oder wesentliche Anderung
von Anlagen in oder an oberirdischen
Gewaéssern, soweit mit dem beantragten
Vorhaben ein Eingriff in Natur und
Landschaft im Sinne von § 14 verbunden
ist,

vor der Zulassung von Vorhaben, die mit
nicht vermeidbaren und nicht
ausgleichbaren Eingriffen in Natur und
Landschaft verbunden sind,

bei der Aufstellung der forstlichen
Rahmenplanung,

vor der Erteilung einer
Umwandlungsgenehmigung nach dem
Landeswaldgesetz, sofern die
Umwandlung einer

Umweltvertréglichkeitspriufung bedarf,

12. vor der Zulassung von Projekten im Sinne
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von § 10 Abs. 1 Nr. 11 des
Bundesnaturschutzgesetzes, die nicht
unmittelbar mit der Verwaltung eines
Gebiets von gemeinschaftlicher
Bedeutung oder eines Européischen
Vogelschutzgebiets in Verbindung stehen
oder hierfur notwendig sind,
soweit er durch das Vorhaben in seinem
satzungsgemanen Aufgabenbereich berhrt
wird. § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 und §
29 Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes

gelten sinngemalR.

(2) Bei haufig oder regelmaliig wiederkehrenden,

gleich gelagerte Sachverhalte betreffenden
Antrégen auf Befreiungen oder
Genehmigungen ist den Vorschriften des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 5, 8,9, 11 und 12
Genlge getan, wenn die Verbande bei der
erstmaligen Befreiung oder Genehmigung
mitgewirkt haben. Bei VVorhaben, deren
Auswirkungen auf Natur und Landschaft
gering sind, kann von der Beteiligung

abgesehen werden.

(3) § 28 Absatz 2 Nummer 1

und 2, Absatz 3 und § 29 Absatz 2

des
Verwaltungsverfahrensgesetzes
gelten entsprechend. Eine in
anderen Rechtsvorschriften des
Bundes oder der Lander
vorgeschriebene inhaltsgleiche
oder weiter gehende Form der
Mitwirkung bleibt unberthrt.

(4) Die Lander konnen
bestimmen, dass in Féllen, in
denen Auswirkungen auf Natur
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und Landschaft nicht oder nur im
geringfiigigen Umfang zu
erwarten sind, von einer
Mitwirkung abgesehen werden
kann.

864
Rechtsbehelfe

(1) Eine anerkannte
Naturschutzvereinigung kann
neben den Rechtsbehelfen nach §
2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes, ohne in
eigenen Rechten verletzt zu sein,
Rechtsbehelfe nach MalRgabe der
Verwaltungsgerichtsordnung
einlegen gegen Entscheidungen
nach § 63 Absatz 1 Nummer 2 bis
4 und Absatz 2 Nummer 5 bis 7,
wenn die Vereinigung

1.  geltend macht, dass die
Entscheidung Vorschriften
dieses Gesetzes,
Rechtsvorschriften, die auf
Grund dieses Gesetzes
erlassen worden sind oder
fortgelten, Naturschutzrecht
der Lander oder anderen
Rechtsvorschriften, die bei
der Entscheidung zu
beachten und zumindest
auch den Belangen des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu dienen
bestimmt sind, widerspricht,

2. inihrem satzungsgemalien
Aufgaben- und
Tatigkeitsbereich, soweit
sich die Anerkennung
darauf bezieht, berthrt wird
und

3. zur Mitwirkung nach § 63

8 39 b Rechtsbehelfe von Vereinen

(1)

@)

(3)

Uber die in § 61 Abs. 1 des
Bundesnaturschutzgesetzes genannten Félle
hinaus kénnen die nach § 39 anerkannten
Vereine auch in den Fallen des § 39 a Abs. 1
Satz 1 Nr. 5 bis 9, 11 und 12 Rechtsbehelfe
nach Malgabe der
Verwaltungsgerichtsordnung einlegen, ohne
eine Verletzung eigener Rechte darlegen zu
massen.

Absatz 1 gilt entsprechend im Fall der
Ablehnung oder Unterlassung eines in Absatz
1 genannten Verwaltungsaktes. Ein
Klagerecht besteht auch, wenn zu Unrecht an
Stelle der in Absatz 1 genannten
Verwaltungsakte andere hoheitliche
Malnahmen gesetzt worden sind, fur die das
Gesetz eine Mitwirkung der anerkannten
Vereine nicht vorsieht.

Die Vorschriften des § 61 Abs. 1 Satz 2, Abs.
2 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom
25. Marz 2002 (BGBI. I S. 1193) sind in den
in den Absatzen 1 und 2 genannten Féllen

entsprechend anwendbar.
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Absatz 1 Nummer 2 bis 4
oder Absatz 2 Nummer 5
bis 7 berechtigt war und sie
sich hierbei in der Sache
geéduRert hat oder ihr keine
Gelegenheit zur AuRerung
gegeben worden ist.

(2) 8§ 1 Absatz 1 Satz 4, § 2
Absatz 3 und 4 Satz 1 des
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes
gelten entsprechend.

(3) Die Lander kdnnen
Rechtsbehelfe von anerkannten
Naturschutzvereinigungen auch in
anderen Féllen zulassen, in denen
nach 8 63 Absatz 2 Nummer 8
eine Mitwirkung vorgesehen ist.

Kapitel 9
Eigentumsbindung, Befreiungen

§ 65
Duldungspflicht

(1) Eigentimer und sonstige
Nutzungsberechtigte von
Grundstiicken haben Malinahmen
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege auf Grund von
Vorschriften dieses Gesetzes,
Rechtsvorschriften, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen worden
sind oder fortgelten, oder
Naturschutzrecht der Lander zu
dulden, soweit dadurch die
Nutzung des Grundstiicks nicht
unzumutbar beeintrachtigt wird.
Weiter gehende Regelungen der
Lander bleiben unberdihrt.

8 43 a Duldungspflicht und Kostentragung

(1) Der Grundstiickseigentiimer und der sonstige
Berechtigte haben Schutz-, Pflege- und
Entwicklungs- einschlieBlich
Wiederherstellungsmalinahmen auf Grund
dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen oder fortgeltenden
Rechtsvorschriften zu dulden. Die
Erforderlichkeit der durchzufiihrenden
MaRnahmen ist dem Duldungspflichtigen
gegenuber schriftlich zu begrinden; die
Verpflichtung zur Duldung entféllt, soweit die
Verpflichteten die Durchfiihrung in einer
hierfir festgesetzten angemessenen Frist
selbst Gibernehmen. Die Bediensteten oder
Beauftragten der Behorden fur Naturschutz
und Landschaftspflege dirfen Grundstlicke
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zur Uberwachung der Durchfiihrung betreten.

(2) Machen die Duldungspflichtigen von der

Gelegenheit, die vorgesehenen Malinahmen
selbst durchzufiihren, nicht Gebrauch, gibt die
zustandige Behorde fur Naturschutz und
Landschaftspflege rechtzeitig bekannt, von
wem und wann die Malinahmen durchgefiihrt
werden. Die Mafinahmen sind so
durchzufuhren, dass der Eigentiimer oder
sonstige Berechtigte so gering wie moglich

belastet werden.

(3) Die Kosten fiir die in Absatz 1 genannten

Malinahmen kénnen den zur Duldung
Verpflichteten im Rahmen des Zumutbaren

auferlegt werden.

(4) Die flr Naturschutz und Landschaftspflege

zustandige Behorde kann bestimmen, dass der
Eigentlimer und der sonstige Berechtigte
Schutz-, Pflege- und
EntwicklungsmaRnahmen, deren Art und
Umfang in einer Rechtsverordnung nach
diesem Gesetz festgesetzt sind, im Rahmen

des Zumutbaren selbst durchzufihren haben.

(5) Zumutbar im Sinne der Absatze 3 und 4 ist

die Inanspruchnahme des Eigentiimers oder
der sonstigen Berechtigten dann, wenn der auf
die MalRnahme zurtickzufuhrende finanzielle
Aufwand nicht Gber das bei ordnungsgemafer
Bewirtschaftung erforderliche MaR
hinausgeht und eine wesentliche
Wertminderung des Grundstticks nicht

eintritt.

(2) Vor der Durchfiihrung der
MaRnahmen sind die Berechtigten
in geeigneter Weise zu
benachrichtigen.
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(3) Die Befugnis der
Bediensteten und Beauftragten der
Naturschutzbehérden, zur
Erflllung ihrer Aufgaben
Grundstiicke zu betreten, richtet
sich nach Landesrecht.

8 43 Auskunftspflicht und Betretungsbefugnis

(1) Die Behdorden fur Naturschutz und

Landschaftspflege kbnnen zur Vorbereitung
oder Durchflihrung von Malinahmen nach
diesem Gesetz von naturlichen und
juristischen Personen die erforderlichen
Auskiinfte verlangen. Der zur Erteilung einer
Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen der in 8
383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten
Angehorigen der Gefahr strafrechtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz iber Ordnungswidrigkeiten aussetzen

wirde.

(2) Bedienstete und Beauftragte der Behorden fiir

Naturschutz und Landschaftspflege sind
befugt, zu angemessener Tageszeit
Grundstiicke zu betreten und dort
Vermessungen, Bodenuntersuchungen und
ahnliche Arbeiten durchzufiihren, soweit dies
zur Vorbereitung oder Durchfiihrung von
MaRnahmen nach diesem Gesetz geboten ist;
die Eigentumer oder Nutzungsberechtigten
der Grundstticke sind zuvor in geeigneter
Weise zu benachrichtigen. Die Bediensteten
der Behorden fur Naturschutz und
Landschaftspflege sind, soweit erforderlich
zusammen mit Beauftragten, ferner befugt, in
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem
Gesetz Grundstlicke, Geschaftsraume,
Wirtschaftsgebdude, Transportmittel und zur
Verhutung dringender Gefahren fir die
offentliche Sicherheit und Ordnung auch

Wohnrdume zu betreten, dort Besichtigungen
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vorzunehmen sowie geschéftliche Unterlagen
einzusehen. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes, Artikel 28 der Verfassung

von Berlin) wird insoweit eingeschrénkt.

§ 66
Vorkaufsrecht

(1) Den Léandern steht ein
Vorkaufsrecht zu an
Grundstiicken,

1. diein Nationalparken,
Nationalen
Naturmonumenten,
Naturschutzgebieten oder
als solchen einstweilig
sichergestellten Gebieten
liegen,

2. aufdenensich
Naturdenkmaler oder als
solche einstweilig
sichergestellte Gegenstande
befinden,

3. auf denen sich oberirdische
Gewasser befinden.

Liegen die Merkmale des Satzes 1
Nummer 1 bis 3 nur bei einem
Teil des Grundstiicks vor, so
erstreckt sich das VVorkaufsrecht
nur auf diesen Teil. Der
Eigentlimer kann verlangen, dass
sich der Vorkauf auf das gesamte
Grundstick erstreckt, wenn ihm
der weitere Verbleib in seinem
Eigentum wirtschaftlich nicht
zuzumuten ist.

(2) Das Vorkaufsrecht darf nur
ausgetbt werden, wenn dies aus
Griinden des Naturschutzes und
der Landschaftspflege
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einschlieBlich der
Erholungsvorsorge erforderlich ist.

(3) Das Vorkaufsrecht bedarf
nicht der Eintragung in das
Grundbuch. Es geht
rechtsgeschéftlich und
landesrechtlich begriindeten
Vorkaufsrechten mit Ausnahme
solcher auf den Gebieten des
Grundstticksverkehrs und des
Siedlungswesens im Rang vor. Bei
einem Eigentumserwerb auf
Grund der Austibung des
Vorkaufsrechts erldschen durch
Rechtsgeschéft begriindete
Vorkaufsrechte. Die 88 463 bis
469, 471, 1098 Absatz 2 und die
88 1099 bis 1102 des Burgerlichen
Gesetzbuches finden Anwendung.
Das Vorkaufsrecht erstreckt sich
nicht auf einen Verkauf, der an
einen Ehegatten, eingetragenen
Lebenspartner oder einen
Verwandten ersten Grades erfolgt.

(4) Das Vorkaufsrecht kann
von den Landern auf Antrag auch
zugunsten von Korperschaften und
Stiftungen des 6ffentlichen Rechts
und anerkannten
Naturschutzvereinigungen
ausgeuibt werden.

(5) Abweichende Vorschriften
der Lander bleiben unberthrt.

8§67
Befreiungen

(1) Von den Geboten und
Verboten dieses Gesetzes, in einer
Rechtsverordnung auf Grund des §
57 sowie nach dem
Naturschutzrecht der Lander kann
auf Antrag Befreiung gewahrt

§ 50 Befreiungen

(1) Von den Verboten und Geboten dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes

erlassenen Rechtsvorschriften kann auf

182




werden, wenn

1.  dies aus Grunden des
uberwiegenden &ffentlichen
Interesses, einschliellich
solcher sozialer und
wirtschaftlicher Art,
notwendig ist oder

2. die Durchfuhrung der
Vorschriften im Einzelfall
zu einer unzumutbaren
Belastung fuhren wirde und
die Abweichung mit den
Belangen von Naturschutz
und Landschaftspflege
vereinbar ist.

Im Rahmen des Kapitels 5 gilt
Satz 1 nur fur die 88 39 und 40, 42
und 43.

(2)

Antrag Befreiung gewahrt werden, wenn
1. die Durchfiihrung der Vorschrift im
Einzelfall
a) zu einer nicht beabsichtigten Harte
fuhren wiirde und die Abweichung
mit den Belangen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege zu
vereinbaren ist oder
b) zu einer nicht gewollten
Beeintrachtigung von Natur und
Landschaft fiihren wiirde
oder
2. Uberwiegende Griinde des Wohls der
Allgemeinheit die Befreiung erfordern
und die Vorschriften des § 16 Abs. 2 bis 5
einer Befreiung nicht entgegenstehen.
Die Befreiung von Verboten oder
Festsetzungen eines festgesetzten
Landschaftsplans nach den 88 10 oder 10 a
einschlieBlich der gemaR Artikel XI Abs. 2
des Verwaltungsreformgesetzes vom 19. Juli
1994 (GVBI. S. 241), das durch § 4 des
Gesetzes vom 10. Juni 1998 (GVBI. S. 131)
geandert worden ist, durchgefiihrten
Verfahren, von Vorschriften der
Rechtsverordnungen zum Schutz von
Naturdenkmalen (8§ 18 und 21) sowie von
dem Verbot des § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 wird
von der unteren Behdrde fir Naturschutz und
Landschaftspflege erteilt. In allen anderen
Fallen entscheidet die oberste Behorde fiir
Naturschutz und Landschaftspflege tber die

Befreiung nach Absatz 1.

(2) Von den Verboten des § 33
Absatz 1 Satz 1 und des § 44
sowie von Geboten und Verboten
im Sinne des § 32 Absatz 3 kann
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auf Antrag Befreiung gewahrt
werden, wenn die Durchflihrung
der Vorschriften im Einzelfall zu
einer unzumutbaren Belastung
fihren wirde. Im Fall des
Verbringens von Tieren oder
Pflanzen aus dem Ausland wird
die Befreiung vom Bundesamt fir
Naturschutz gewéhrt.

(3) Die Befreiung kann mit
Nebenbestimmungen versehen
werden. § 15 Absatz 1 bis 4 und
Absatz 6 sowie § 17 Absatz 5 und
7 finden auch dann Anwendung,
wenn kein Eingriff in Natur und
Landschaft im Sinne des § 14
vorliegt.

868
Beschrankungen des Eigentums;
Entschadigung und Ausgleich

(1) Fuhren Beschrankungen des
Eigentums, die sich auf Grund von
Vorschriften dieses Gesetzes,
Rechtsvorschriften, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen worden
sind oder fortgelten, oder
Naturschutzrecht der Lander
ergeben, im Einzelfall zu einer
unzumutbaren Belastung, der nicht
durch andere Malinahmen,
insbesondere durch die
Gewadhrung einer Ausnahme oder
Befreiung, abgeholfen werden
kann, ist eine angemessene
Entschéadigung zu leisten.

§ 47 Entschadigung

(1) Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes, der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsvorschriften oder MalRnahmen auf
Grund dieser Rechtsvorschriften die
Eigentimerbefugnisse unverhaltnismélig und
unzumutbar einschranken und soweit die
Einschrankung der Eigentiimerbefugnisse
nicht anderweitig ausgeglichen werden kann
und den Betroffenen hieraus nicht nur
unwesentliche Vermoégensnachteile entstehen,
ist eine angemessene Entschédigung zu
leisten. Eine Entschadigung kommt
insbesondere in Betracht, wenn infolge von
Verboten

1. die bisher rechtméaRig ausgetibte Nutzung
nicht mehr fortgesetzt werden darf oder

auf Dauer eingeschrankt werden muss und
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hierdurch die wirtschaftliche Nutzbarkeit
des Grundstticks erheblich beschrénkt
wird oder

2. eine nicht ausgelbte, aber beabsichtigte
Nutzung untersagt wird, die sich nach
Lage und Beschaffenheit des Grundstucks
objektiv anbietet und die sonst
unbeschrankt hatte ausgetbt werden
kénnen.

Uber die nach Satz 1 gebotene Entschadigung

hat die zustdndige Behorde zumindest dem

Grunde nach in Verbindung mit der

Entscheidung uber die belastende MalRnahme

zu entscheiden.

(2) Bei der Bemessung der Entschadigung
werden Werterhéhungen, die lediglich durch
die Aussicht auf Mainahmen nach diesem
Gesetz, durch ihre Vorbereitung oder ihre
Durchfiihrung eingetreten sind, nur insoweit
beriicksichtigt, als der Betroffene diese
Werterhéhung durch eigene Aufwendungen
zulassigerweise bewirkt hat. Im Ubrigen sind
die 88 39 bis 44, 93, 94 Abs. 1 und die 8§88 95
bis 100 des Baugesetzbuchs sinngemaf
anzuwenden.

(3) Der Eigentumer eines Grundstlicks kann an
Stelle der Entschadigung nach Absatz 2 vom
Land Berlin oder der vom Land Berlin
bestimmten Stelle die Ubernahme des
Grundstuicks verlangen, wenn es ihm mit
Rucksicht auf die entstandenen
Nutzungseinschrankungen wirtschaftlich
nicht zuzumuten ist, das Grundsttick zu
behalten oder in der bisherigen oder in einer
anderen zulassigen Weise zu nutzen. Kommt

keine Einigung tber die Ubernahme zu
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Stande, so kann der Eigentumer die
Entziehung des Eigentums an dem

Grundstuck verlangen.

(2) Die Entschadigung ist in
Geld zu leisten. Sie kann in
wiederkehrenden Leistungen
bestehen. Der Eigentiimer kann
die Ubernahme eines Grundstiicks
verlangen, wenn ihm der weitere
Verbleib in seinem Eigentum
wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.
Das Nahere richtet sich nach
Landesrecht.

(3) Die Enteignung von
Grundstticken zum Wohl der
Allgemeinheit aus Griinden des
Naturschutzes und der
Landschaftspflege richtet sich
nach Landesrecht.

(4) Die Lander kdnnen
vorsehen, dass Eigentlimern und
Nutzungsberechtigten, denen auf
Grund von Vorschriften dieses
Gesetzes, Rechtsvorschriften, die
auf Grund dieses Gesetzes erlassen
worden sind oder fortgelten, oder
Naturschutzrecht der Lander
insbesondere die land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Nutzung
von Grundstuicken wesentlich
erschwert wird, ohne dass eine
Entschadigung nach den Absatzen
1 bis 3 zu leisten ist, auf Antrag
ein angemessener Ausgleich nach
Malgabe des jeweiligen
Haushaltsgesetzes gezahlt werden
kann.

§ 48 Harteausgleich

Zur Vermeidung oder zum Ausgleich
wirtschaftlicher Nachteile, die fiir den
Betroffenen eine besondere Harte bedeuten und
fir die keine Entschadigung nach 8§ 47 zu leisten
ist und die auch nicht durch sonstige Malinahmen
ausgeglichen werden, kann das Land Berlin auf
Antrag einen Geldausgleich gewahren, soweit es
die Billigkeit erfordert. Ein Geldausgleich kann
insbesondere nach Malgabe des Landeshaushalts
gewéhrt werden, wenn in auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften oder in
Anordnungen der fir Naturschutz und
Landschaftspflege zustandigen Behérden zur
Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege standortbedingt erhéhte

Anforderungen festgesetzt werden, die die
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ausgetibte land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Bodennutzung uber die
Anforderungen der guten fachlichen Praxis
hinaus beschrénken, die sich aus diesem Gesetz,
den fur die Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
geltenden Vorschriften und aus 8 17 Abs. 2 des
Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben. Ein
Geldausgleich ist ausgeschlossen, soweit der
Antragsteller es unterlassen hat oder unterl&sst,
den wirtschaftlichen Nachteil durch zumutbare

Malinahmen abzuwenden.

Kapitel 10
BuRgeld- und Strafvorschriften

§ 69
BuRgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt,
wer wissentlich entgegen § 39
Absatz 1 Nummer 1 ein wild
lebendes Tier beunruhigt.

(2) Ordnungswidrig handelt,
wer

1. entgegen § 44 Absatz 1
Nummer 1 einem wild
lebenden Tier nachstellt, es
fangt, verletzt oder totet
oder seine
Entwicklungsformen aus
der Natur entnimmt,
beschadigt oder zerstort,

2. entgegen 8 44 Absatz 1
Nummer 2 ein wild
lebendes Tier erheblich
stort,

3. entgegen § 44 Absatz 1
Nummer 3 eine
Fortpflanzungs- oder
Ruhestétte aus der Natur
entnimmt, beschadigt oder
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zerstort oder

entgegen 8§ 44 Absatz 1
Nummer 4 eine wild
lebende Pflanze oder ihre
Entwicklungsformen aus der
Natur entnimmt oder sie
oder ihren Standort
beschédigt oder zerstort.

(3) ordnungswidrig handelt,

wer vorsétzlich oder fahrléssig

1.

ohne Genehmigung nach §
17 Absatz 3 Satz 1 einen
Eingriff in Natur und
Landschaft vornimmt,

einer vollziehbaren
Anordnung nach § 17
Absatz 8 Satz 1 oder Satz 2,
§ 34 Absatz 6 Satz 4 oder
Satz 5, 8 42 Absatz 7 oder
Absatz 8 Satz 1 oder Satz 2,
auch in Verbindung mit § 43
Absatz 3 Satz 4, oder § 43
Absatz 3 Satz 2 oder Satz 3
zuwiderhandelt,

entgegen 8§ 22 Absatz 3 Satz
3 eine dort genannte
Handlung oder MalRnahme
vornimmt,

entgegen § 23 Absatz 2 Satz
1 in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 57
Absatz 2 eine dort genannte
Handlung oder Mal3nahme
in einem Meeresgebiet
vornimmt, das als
Naturschutzgebiet geschiitzt
wird,

entgegen § 30 Absatz 2 Satz
1 ein dort genanntes Biotop
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10.

11.

12.

zerstort oder sonst erheblich
beeintrachtigt,

entgegen 8§ 33 Absatz 1 Satz
1, auch in Verbindung mit
Absatz 2 Satz 1, eine
Veranderung oder Stérung
vornimmt,

entgegen § 39 Absatz 1
Nummer 1 ein wild
lebendes Tier ohne
vernunftigen Grund fangt,
verletzt oder totet,

entgegen 8§ 39 Absatz 1
Nummer 2 eine wild lebende
Pflanze ohne verninftigen
Grund entnimmt, nutzt oder
ihre Bestande niederschlagt
oder auf sonstige Weise
verwistet,

entgegen § 39 Absatz 1
Nummer 3 eine Lebensstatte
wild lebender Tiere oder
Pflanzen ohne verniinftigen
Grund erheblich
beeintrachtigt oder zerstort,

entgegen 8§ 39 Absatz 2 Satz
1 ein wild lebendes Tier
oder eine wild lebende
Pflanze aus der Natur
entnimmt,

ohne Genehmigung nach §
39 Absatz 4 Satz 1 eine wild
lebende Pflanze
gewerbsmalig entnimmt
oder be- oder verarbeitet,

entgegen 8§ 39 Absatz 5 Satz
1 Nummer 1 die
Bodendecke abbrennt oder
eine dort genannte Flache
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

behandelt,

entgegen § 39 Absatz 5 Satz
1 Nummer 2 einen Baum
eine Hecke, einen lebenden
Zaun, ein Gebuisch oder ein
anderes Geh6lz abschneidet
oder auf den Stock setzt,

entgegen § 39 Absatz 5 Satz
1 Nummer 3 ein Rohricht
zuriickschneidet,

entgegen 8§ 39 Absatz 5 Satz
1 Nummer 4 einen dort
genannten Graben raumt,

entgegen 8§ 39 Absatz 6 eine
Hohle, einen Stollen, einen
Erdkeller oder einen
ahnlichen Raum aufsucht,

ohne Genehmigung nach §
40 Absatz 4 Satz 1 eine
Pflanze einer gebietsfremden
Art oder ein Tier ausbringt,

ohne Genehmigung nach §
42 Absatz 2 Satz 1 einen
Z0o0 errichtet, erweitert,
wesentlich dndert oder
betreibt,

entgegen 8 43 Absatz 3 Satz
1 eine Anzeige nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig
erstattet,

entgegen 8§ 44 Absatz 2 Satz
1 Nummer 1, auch in
Verbindung mit § 44 Absatz
3 Nummer 1 oder Nummer
2, diese in Verbindung mit
einer Rechtsverordnung
nach § 54 Absatz 4, ein Tier,
eine Pflanze oder eine Ware
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21.

22.

23.

24.

25.

in Besitz oder Gewahrsam
nimmt, in Besitz oder
Gewahrsam hat oder be-
oder verarbeitet,

entgegen § 44 Absatz 2 Satz
1 Nummer 2, auch in
Verbindung mit § 44 Absatz
3 Nummer 1 oder Nummer
2, diese in Verbindung mit
einer Rechtsverordnung
nach § 54 Absatz 4, ein Tier,
eine Pflanze oder eine Ware
verkauft, kauft, zum
Verkauf oder Kauf anbietet,
zum Verkauf vorratig halt
oder befordert, tauscht oder
entgeltlich zum Gebrauch
oder zur Nutzung Uberl&sst,
zu kommerziellen Zwecken
erwirbt, zur Schau stellt
oder auf andere Weise
verwendet,

entgegen 8 50 Absatz 1 Satz
1 ein Tier oder eine Pflanze
nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig zur Ein-
oder Ausfuhr anmeldet oder
nicht oder nicht rechtzeitig
vorflhrt,

entgegen § 50 Absatz 2 eine
Mitteilung nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig
macht,

entgegen § 52 Absatz 1 eine
Auskunft nicht, nicht
richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig erteilt,

entgegen § 52 Absatz 2 Satz
2 eine beauftragte Person
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nicht unterstitzt oder eine
geschaftliche Unterlage
nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

26. entgegen § 61 Absatz 1 Satz
1 oder Satz 2 an einem
Gewasser eine bauliche
Anlage errichtet oder
wesentlich dndert oder

27. einer Rechtsverordnung
nach

a) 8§49 Absatz 2,
b) §54 Absatz 5,

c) 8§54 Absatz 6 Satz 1,
Absatz 7 oder Absatz
8

oder einer vollziehbaren
Anordnung auf Grund einer
solchen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung fir einen
bestimmten Tatbestand auf
diese BuRgeldvorschrift
verweist.

(4) Ordnungswidrig handelt,
wer gegen die Verordnung (EG)
Nr. 338/97 des Rates vom 9.
Dezember 1996 (ber den Schutz
von Exemplaren wildlebender
Tier- und Pflanzenarten durch
Uberwachung des Handels (ABI.
L 61 vom 3.3.1997,S. 1, L 100
vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom
1.11.1997, S. 70, L 113 vom
27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch
die Verordnung (EG) Nr.
318/2008 (ABI. L 95 vom
8.4.2008, S. 3) gedndert worden
ist, verstoRt, indem er vorsatzlich
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oder fahrlassig

1.

entgegen Artikel 4 Absatz 1
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1
oder Artikel 5 Absatz 1 oder
Absatz 4 Satz 1 eine
Einfuhrgenehmigung, eine
Ausfuhrgenehmigung oder
eine
Wiederausfuhrbescheinigun
g nicht, nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

entgegen Artikel 4 Absatz 3
Halbsatz 1 oder Absatz 4
eine Einfuhrmeldung nicht,
nicht richtig, nicht
vollstandig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,

entgegen Artikel 8 Absatz 1,
auch in Verbindung mit
Absatz 5, ein Exemplar
einer dort genannten Art
kauft, zum Kauf anbietet, zu
kommerziellen Zwecken
erwirbt, zur Schau stellt oder
verwendet oder ein
Exemplar verkauft oder zu
Verkaufszwecken vorrétig
hélt, anbietet oder befordert
oder

einer vollziehbaren Auflage
nach Artikel 11 Absatz 3
Satz 1 zuwiderhandelt.

(5) Ordnungswidrig handelt,

wer gegen die Verordnung (EWG)
Nr. 3254/91 des Rates vom 4.
November 1991 zum Verbot von
Tellereisen in der Gemeinschaft

und der Einfuhr von Pelzen und
Waren von bestimmten
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Wildtierarten aus L&ndern, die
Tellereisen oder den
internationalen humanen
Fangnormen nicht entsprechende
Fangmethoden anwenden (ABI. L
308 vom 9.11.1991, S. 1),
verstolit, indem er vorsatzlich oder
fahrlassig

1. entgegen Artikel 2 ein
Tellereisen verwendet oder

2. entgegen Artikel 3 Absatz 1
Satz 1 einen Pelz einer dort
genannten Tierart oder eine
dort genannte Ware in die
Gemeinschaft verbringt.

(6) Die Ordnungswidrigkeit
kann in den Féallen der Absatze 1
und 2, des Absatzes 3 Nummer 1
bis 6, 18, 20, 21, 26 und 27
Buchstabe b, des Absatzes 4
Nummer 1 und 3 und des Absatzes
5 mit einer Geldbul3e bis zu
funfzigtausend Euro, in den
ubrigen Fallen mit einer Geldbuf3e
bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

(7) Die Lander kdnnen
gesetzlich bestimmen, dass weitere
rechtswidrige und vorwerfbare
Handlungen, die gegen
Vorschriften dieses Gesetzes oder
Rechtsvorschriften verstofen, die
auf Grund dieses Gesetzes erlassen
worden sind oder fortgelten, als
Ordnungswidrigkeiten geahndet
werden konnen.

§ 49 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig

1. einen Eingriff in Natur und Landschaft
nach § 14 Abs. 1 ohne die erforderliche
Gestattung vornimmt,

2. entgegen § 15 Abs. 1 und 2 einen
anzeigebedurftigen Eingriff ohne die
erforderliche Anzeige oder abweichend
davon ausfihrt,

2 a. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 ein Projekt

ohne die erforderliche
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Vertraglichkeitsprifung durchfihrt,

2 b. entgegen 8 16 Abs. 2 ein unzulassiges
Projekt durchfiihrt oder den Verboten des
8§22 b Abs. 5 zuwiderhandelt,

3. den Verboten des 8 19 Abs. 2 zum Schutz
von Naturschutzgebieten zuwiderhandelt,

4. den Verboten des § 20 Abs. 2 zum Schutz
von Landschaftsschutzgebieten
zuwiderhandelt,

5. den Verboten des 8 21 Abs. 2 zum Schutz
von Naturdenkmalen zuwiderhandelt,

6. den Verboten des § 22 Abs. 3 zum Schutz
von geschitzten Landschaftsbestandteilen
zuwiderhandelt,

7. Vorrichtungen zur Kennzeichnung von
geschitzten Gebieten oder Gegenstéanden
nach
8 25 beschadigt, zerstort oder auf andere
Weise unbrauchbar macht,

8. entgegen § 25 Abs. 2 Schutzbegriffe oder
ahnliche Bezeichnungen, die mit diesen
verwechselt werden kénnen, verwendet,

8 a. ohne die erforderliche Zulassung nach §
26 a Abs. 3 Handlungen nach § 26 a Abs.
1 durchfihrt,

8 b. den Verboten des § 26 e Abs. 1 zum
Schutz des Réhrichts zuwiderhandelt oder
entgegen § 26 f Abs. 1 eine Handlung
ohne die erforderliche Genehmigung
vornimmt,

9. den Verboten des § 29 Abs. 1 zum
allgemeinen Schutz von Pflanzen und
Tieren zuwiderhandelt oder entgegen § 29
Abs. 2 ohne Genehmigung Tiere und
Pflanzen wild lebender und nicht wild

lebender Arten aussetzt oder in der freien
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Natur ansiedelt,

9 a. aufgehoben

10.
11.

aufgehoben

entgegen § 32 Abs. 1 Tiergehege ohne
die erforderliche Genehmigung der
Naturschutzbehorde errichtet, erweitert
oder betreibt,

11 a. entgegen § 32 a Abs. 1 Satz 1 einen Zoo

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

ohne Genehmigung errichtet, wesentlich
andert oder betreibt,

entgegen § 33 Bezeichnungen ohne
Genehmigung fiihrt,

aufgehoben

in Ausubung der Rechte nach § 35
Grundstiicke verunreinigt oder beschédigt,
auf Flachen, die nicht nach § 35 Abs. 2
freigegeben sind, reitet oder mit
bespannten Fahrzeugen fahrt,

entgegen § 36 Abs. 1 Satz 1 die Ausibung
des Betretungsrechts ohne wichtigen
Grund einschrénkt oder untersagt oder die
nach § 36 Abs. 1 Satz 4 vorgeschrieben
Anzeige unterlasst,

entgegen den 88 43 und 44 seinen
Auskunfts- und Meldepflichten nicht
nachkommt,

einer auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung flr einen bestimmten
Tatbestand auf diese Buf3geldvorschrift
verweist,

einer vollziehbaren Anordnung
zuwiderhandelt, die auf Grund dieses
Gesetzes oder einer zu diesem Gesetz

erlassenen Rechtsverordnung getroffen
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worden ist,

20. vollziehbare Auflagen, unter denen eine
Gestattung oder Befreiung von
Vorschriften dieses Gesetzes, des
Bundesnaturschutzgesetzes oder einer auf
Grund dieser Gesetze erlassenen
Rechtsverordnung erteilt worden ist,
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht

ordnungsgeman erfillt.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann

mit einer GeldbuRe bis zu 50 000 Euro

geahndet werden.

(3) Gegenstande, auf die sich eine

Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zur
Vorbereitung oder Begehung einer
Ordnungswidrigkeit verwendet worden sind
oder die durch eine solche
Ordnungswidrigkeit gewonnen oder erlangt
worden sind, kdnnen eingezogen werden. §
23 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten

ist anzuwenden.

(4) Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Abs.

1 Nr. 1 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten ist die ortlich
zustandige untere Behdorde flr Naturschutz
und Landschaftspflege, in den Féllen des

Absatzes 1 Nr. 9 a das Pflanzenschutzamt.

(5) Kraftfahrzeuge und Anhénger, die ohne

Genehmigung auf einem durch eine
Rechtsverordnung nach den 88 18 ff.
geschitzten Teil von Natur und Landschaft
abgestellt werden, kénnen sofort auf Kosten
des Halters aus dem Geltungsbereich der

Rechtsverordnung entfernt werden.

(6) Kann in einem BuRgeldverfahren wegen eines

Verstol3es gegen Absatz 1 Nr. 18 durch
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unerlaubtes Halten oder Parken der Fiihrer

eines Kraftfahrzeugs oder Anhéngers, der den

Verstol3 begangen hat, nicht vor Eintritt der
Verfolgungsverjahrung ermittelt werden oder
wirde seine Ermittlung einen
unangemessenen Aufwand erfordern, so
werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder
Anhangers oder seinem Beauftragten die
Kosten des Verfahrens auferlegt; er hat dann
auch seine Auslagen zu tragen. VVon einer
Entscheidung nach Satz 1 wird abgesehen,
wenn es unbillig ware, den Halter des
Kraftfahrzeugs oder seinen Beauftragten mit

den Kosten zu belasten.

(7) Die Kostenentscheidung nach Absatz 6 ergeht

mit der Entscheidung, die das Verfahren

abschlielt; vor der Entscheidung ist derjenige

zu horen, dem die Kosten auferlegt werden
sollen.

(8) Gegen die Kostenentscheidung der Behdrde
nach Absatz 6 kann innerhalb von zwei
Wochen nach Zustellung gerichtliche
Entscheidung beantragt werden. § 62 Abs. 2
des Gesetzes tiber Ordnungswidrigkeiten gilt
entsprechend. Die Kostenentscheidung des

Gerichts ist nicht anfechtbar.

870
Verwaltungsbehorde

Verwaltungsbehorde im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des
Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten ist

1. das Bundesamt fiir
Naturschutz in den Fallen

a) des§69 Absatz 3
Nummer 20 und 21
und Absatz 4 Nummer

8§ 38 Zustandigkeit und Aufgaben der

Naturschutzbehdrden

(1) Zustandige Behdrden im Sinne des § 2e Abs.

1 sind das fur Naturschutz und
Landschaftspflege zustandige Mitglied des
Senats als oberste Behdrde fiir Naturschutz
und Landschaftspflege und die Bezirksamter

als untere Behorden fir Naturschutz und
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b)

d)

3 bei Handlungen im
Zusammenhang mit
der Einfuhr in die oder
der Ausfuhr aus der
Gemeinschaft oder
dem Verbringen in die
oder aus der
Bundesrepublik
Deutschland,

des § 69 Absatz 3
Nummer 24 bei
Verletzungen der
Auskunftspflicht
gegenuber dem
Bundesamt,

des § 69 Absatz 3
Nummer 25 und
Absatz 4 Nummer 4
bei MaRnahmen des
Bundesamtes,

des § 69 Absatz 4
Nummer 1 und Absatz
5 Nummer 2,

von sonstigen
Ordnungswidrigkeiten
nach § 69 Absatz 1 bis
5, die im Bereich der
deutschen
ausschliellichen
Wirtschaftszone oder
des Festlandsockels
begangen worden
sind,

das zusténdige
Hauptzollamt in den Féllen
des § 69 Absatz 3 Nummer
22, 23 und 27 Buchstabe a
und Absatz 4 Nummer 2,

in allen Gbrigen Fallen die
nach Landesrecht zustandige

Landschaftspflege. Soweit nichts anderes
bestimmt ist, sind die unteren Behdrden fiir

Naturschutz und Landschaftspflege zusténdig.

(2) Die nach Landesrecht zustdndige Behdrde im

Sinne des § 43 Abs. 5, 6 und 8 des
Bundesnaturschutzgesetzes ist die oberste
Behorde flr Naturschutz und
Landschaftspflege. Die in Satz 1 genannte
Behorde ist auch zustandig fur die Erteilung
von Ausnahmegenehmigungen oder
Befreiungen von Verboten der
Bundesartenschutzverordnung oder fiir
Entscheidungen oder die Erteilung von
Bescheinigungen nach den fur den
Artenschutz erlassenen europarechtlichen
Vorschriften. Ebenso entscheidet die oberste
Behorde fir Naturschutz und
Landschaftspflege tiber Befreiungen nach §
62 des Bundesnaturschutzgesetzes. Ist im
Zusammenhang mit der Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung von den Verboten
der Baumschutzverordnung zusatzlich eine
Befreiung nach § 62 des
Bundesnaturschutzgesetzes erforderlich,
entscheidet die untere Behorde fur
Naturschutz und Landschaftspflege auch tber

diese Befreiung.

(3) Neben den ihnen durch das

Bundesnaturschutzgesetz und dieses Gesetz

zugewiesenen sonstigen Aufgaben haben die

Behorden fiir Naturschutz und

Landschaftspflege

1. Verénderungen in der Tier- und
Pflanzenwelt zu beobachten,

2. die wissenschaftlichen, insbesondere

okologischen Grundlagen fur den




Behorde.

Naturschutz und die Landschaftspflege
zu erarbeiten,

der Bevolkerung die Bedeutung von
Natur und Landschaft fir die
Lebensgrundlagen und die Umwelt des
Menschen nahe zu bringen, sie tber das
sachgerechte Verhalten in Natur und
Landschaft aufzukldaren und Verstandnis
und Unterstltzung fir die Malinahmen
des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu wecken und

die Zusammenarbeit mit
Naturschutzorganisationen und sonstigen
in Naturschutz und Landschaftspflege

tatigen Institutionen zu pflegen.

8§71
Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer eine in § 69
Absatz 2, Absatz 3 Nummer 21,
Absatz 4 Nummer 1 oder Nummer
3 oder Absatz 5 bezeichnete
vorsatzliche Handlung gewerbs-
oder gewohnheitsméaRig begeht.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu
fiinf Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer eine in § 69
Absatz 2, Absatz 3 Nummer 21,
Absatz 4 Nummer 1 oder
Nummer 3 oder Absatz 5
bezeichnete vorsatzliche
Handlung begeht, die sich auf ein
Tier oder eine Pflanze einer streng
geschitzten Art bezieht.

(3) Wer in den Féllen des
Absatzes 2 die Tat gewerbs- oder
gewohnheitsmalig begeht, wird
mit Freiheitsstrafe von drei
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Monaten bis zu funf Jahren
bestraft.

(4) Erkennt der Téter in den
Féllen des Absatzes 2 fahrléssig
nicht, dass sich die Handlung auf
ein Tier oder eine Pflanze einer
streng geschutzten Art bezieht, so
ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe.

§72
Einziehung

Ist eine Ordnungswidrigkeit
nach § 69 Absatz 1 bis 5 oder eine
Straftat nach § 71 begangen
worden, so kénnen

1. Gegenstande, auf die sich
die Straftat oder die
Ordnungswidrigkeit
bezieht, und

2. Gegenstande, die zu ihrer
Begehung oder
Vorbereitung gebraucht
worden oder bestimmt
gewesen sind,

eingezogen werden. § 23 des
Gesetzes uber
Ordnungswidrigkeiten und § 74a
des Strafgesetzbuches sind
anzuwenden.

8§73
Befugnisse der Zollbehdrden

Die zustandigen
Verwaltungsbehorden und die
Staatsanwaltschaft konnen im
Rahmen ihrer Zustandigkeit zur
Aufklarung von Straftaten oder
Ordnungswidrigkeiten nach
diesem Gesetz Ermittlungen auch
durch die Hauptzollamter oder die
Behorden des
Zollfahndungsdienstes und deren
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Beamte vornehmen lassen. § 37
Absatz 2 bis 4 des
Aulenwirtschaftsgesetzes gilt
entsprechend.

Kapitel 11
Ubergangs- und
Uberleitungsvorschrift

§74
Ubergangs- und
Uberleitungsregelungen

(1) Vor dem 1. Marz 2010
begonnene Verfahren zur
Anerkennung von Vereinen sind
zu Ende zu fiihren

1. durchdas
Bundesministerium fur
Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit nach § 59
des
Bundesnaturschutzgesetzes
in der bis zum 28. Februar
2010 geltenden Fassung,

2. durch die zustéandigen
Behdorden der Lander nach
den im Rahmen von § 60
Absatz 1 und 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes
in der bis zum 28. Februar
2010 geltenden Fassung
erlassenen Vorschriften des
Landesrechts.

§ 52 Uberleitung bestehender Verordnungen

und Anordnungen

Die auf Grund des Reichsnaturschutzgesetzes
vom 26. Juni 1935 (GVBI. Sb. 111 791 - 1)
erlassenen Verordnungen und Anordnungen
bleiben, sofern sie nicht befristet sind, bis zu
einer anderweitigen Regelung in Kraft.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnungen
und Anordnungen kénnen nach 8 49 Abs. 1 Nr.
18 mit einer GeldbulRe bis zu 50 000 Euro
geahndet werden, auch wenn eine Verweisung
auf die VVorschriften dieses Gesetzes fehlt; § 49
Abs. 3 ist anzuwenden.

(2) Vor dem 3. April 2002
begonnene Verwaltungsverfahren
sind nach § 29 des
Bundesnaturschutzgesetzes in der
bis zu diesem Tag geltenden
Fassung zu Ende zu fhren. Vor
dem 1. Mérz 2010 begonnene
Verwaltungsverfahren sind nach §
58 des Bundesnaturschutzgesetzes
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in der bis zu diesem Tag geltenden
Fassung zu Ende zu flhren.

(3) Die 88 63 und 64 gelten
auch fur Vereine, die nach § 29
des Bundesnaturschutzgesetzes in
der bis zum 3. April 2002
geltenden Fassung oder nach § 59
oder im Rahmen von § 60 Absatz
1 und 3 des
Bundesnaturschutzgesetzes in der
bis zum 1. Mérz 2010 geltenden
Fassung vom Bund oder den
Landern anerkannt worden sind.

8 40 Landesbeauftragter fur Naturschutz und

Landschaftspflege

(1) Das fur Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Mitglied des Senats beruft fur die
Dauer von funf Jahren nach Anhdrung des
Sachverstandigenbeirats (§ 41) den
Landesbeauftragten fiir Naturschutz und
Landschaftspflege. Wiederberufungen sind
zuléssig.

(2) Zu den Aufgaben des Landesbeauftragten
gehort es insbesondere, die Behorden fur
Naturschutz und Landschaftspflege fachlich
und wissenschaftlich zu beraten und an
wesentlichen Entscheidungen beratend
mitzuwirken. Er ist an Weisungen nicht

gebunden.

8 41 Sachverstandigenbeirat fir Naturschutz

und Landschaftspflege

(1) Das fur Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Mitglied des Senats beruft nach
Anhdorung des Landesbeauftragten fiir

Naturschutz und Landschaftspflege jeweils
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fiir die Dauer der Legislaturperiode
Sachverstandige aus dem Aufgabenbereich
dieses Gesetzes, insbesondere aus den

Fachbereichen Okologie, Umweltschutz,

Botanik, Zoologie, Vogelschutz, Wasser- und

Schifffahrtswesen, Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Stadt- und Landesplanung
sowie Landschaftsplanung in den
Sachverstéandigenbeirat fir Naturschutz und
Landschaftspflege. Der Beirat soll
insbesondere

1. die Behdrden in Angelegenheiten des
Naturschutzes und der Landschaftspflege
beraten sowie Vorschlage und
Anregungen unterbreiten,

2. das Verstandnis fir Naturschutz und
Landschaftspflege in der Offentlichkeit
fordern.

Er soll vor wesentlichen Entscheidungen,

insbesondere vor Befreiungen nach § 50

gehort werden.

(2) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich
téatig; sie sind an Weisungen nicht gebunden.
Der Landesbeauftragte fir Naturschutz und
Landschaftspflege ist VVorsitzender des
Sachverstandigenbeirats. Der Beirat gibt sich

eine Geschéftsordnung.

8§ 42 Naturschutzwacht

(1) Die unteren Behorden fur Naturschutz und

Landschaftspflege kénnen geeignete Personen

damit beauftragen, Natur und Landschaft zu
beobachten, die zustandigen Behérden Gber
Veranderungen zu benachrichtigen und
dadurch darauf hinzuwirken, dass Schéden

abgewendet werden. Hoheitliche Eingriff-
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und Weisungsbefugnisse dirfen ihnen nicht
Ubertragen werden.
(2) Die Tatigkeit der Mitglieder der

Naturschutzwacht ist ehrenamtlich.

§ 53 Ausflihrungsbestimmungen

Das flr Naturschutz und Landschaftspflege
zustandige Mitglied des Senats erlasst die zur
Ausfuhrung dieses Gesetzes erforderlichen

Verwaltungsvorschriften.

205




	Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG
	Inhaltsübersicht
	Kapitel 1 - Allgemeine Vorschriften

	Kapitel 2 - Landschaftsplanung
	Kapitel 3 - Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft
	Kapitel 4 - Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft

	Abschnitt 1 
	Abschnitt 2 

	Kapitel 5 - Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope
	Abschnitt 1 
	Abschnitt 2 
	Abschnitt 3 
	Abschnitt 4 
	Abschnitt 5 
	Abschnitt 6 

	Kapitel 6 - Meeresnaturschutz
	Kapitel 7 - Erholung in Natur und Landschaft
	Kapitel 8 - Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen
	Kapitel 9 - Eigentumsbindung, Befreiungen

	Kapitel 10 - Bußgeld- und Strafvorschriften
	Kapitel 11 - Übergangs- und Überleitungsvorschrift

	Kapitel 1 - Allgemeine Vorschriften
	§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
	§ 2 Verwirklichung der Ziele
	§ 3 Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, vertragliche Vereinbarungen, Zusammenarbeit der Behörden
	§ 4 Funktionssicherung bei Flächen für öffentliche Zwecke
	§ 5 Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

	§ 6 Beobachtung von Natur und Landschaft

	§ 7 Begriffsbestimmungen


	Kapitel 2 - Landschaftsplanung
	§ 8 Allgemeiner Grundsatz
	§ 9 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

	§ 10 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne
	§ 11 Landschaftspläne und Grünordnungspläne
	§ 12 Zusammenwirken der Länder bei der Planung

	Kapitel 3 - Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft

	§ 13 Allgemeiner Grundsatz

	§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft

	§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

	§ 16 Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen

	§ 17 Verfahren; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

	§ 18 Verhältnis zum Baurecht

	§ 19 Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen


	Kapitel 4 - 
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft
	§ 20 Allgemeine Grundsätze
	§ 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung
	§ 22 Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft
	§ 23 Naturschutzgebiete
	§ 24 Nationalparke, Nationale Naturmonumente
	§ 25 Biosphärenreservate
	§ 26 Landschaftsschutzgebiete
	§ 27 Naturparke
	§ 28 Naturdenkmäler
	§ 29 Geschützte Landschaftsbestandteile
	§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope
	§ 31 Aufbau und Schutz des Netzes „Natura 2000"
	§ 32 Schutzgebiete
	§ 33 Allgemeine Schutzvorschriften
	§ 34 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten; Ausnahmen
	§ 35 Gentechnisch veränderte Organismen
	§ 36 Pläne

	Kapitel 5 - Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope

	§ 37 Aufgaben des Artenschutzes
	§ 38 Allgemeine Vorschriften für den Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz
	§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
	§ 40 Nichtheimische, gebietsfremde und invasive Arten
	§ 41 Vogelschutz an Energiefreileitungen
	§ 42 Zoos
	§ 43 Tiergehege
	§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten
	§ 45 Ausnahmen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
	§ 46 Nachweispflicht
	§ 47 Einziehung
	§ 48 Zuständige Behörden
	§ 49 Mitwirkung der Zollbehörden; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

	§ 50 Anmeldepflicht bei der Ein-, Durch- und Ausfuhr oder dem Verbringen aus Drittstaaten
	§ 51 Inverwahrungnahme, Beschlagnahme und Einziehung durch die Zollbehörden
	§ 52 Auskunfts- und Zutrittsrecht
	§ 53 Gebühren und Auslagen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
	§ 54 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
	§ 55 Durchführung gemeinschafts-rechtlicher oder internationaler Vorschriften; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

	Kapitel 6 - Meeresnaturschutz
	§ 56 Geltungs- und Anwendungsbereich
	§ 57 Geschützte Meeresgebiete im Bereich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Festlandsockels; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
	§ 58 Zuständige Behörden; Gebühren und Auslagen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

	Kapitel 7 - Erholung in Natur und Landschaft
	§ 59 Betreten der freien Landschaft
	§ 60 Haftung
	§ 61 Freihaltung von Gewässern und Uferzonen
	§ 62 Bereitstellen von Grundstücken

	Kapitel 8 - Mitwirkung von anerkannten Naturschutzvereinigungen
	§ 63 Mitwirkungsrechte
	§ 64 Rechtsbehelfe

	Kapitel 9 - Eigentumsbindung, Befreiungen

	§ 65 Duldungspflicht
	§ 66 Vorkaufsrecht
	§ 67 Befreiungen
	§ 68 Beschränkungen des Eigentums; Entschädigung und Ausgleich

	Kapitel 10 - Bußgeld- und Strafvorschriften
	§ 69 Bußgeldvorschriften
	§ 70 Verwaltungsbehörde
	§ 71 Strafvorschriften
	§ 72 Einziehung
	§ 73 Befugnisse der Zollbehörden

	Kapitel 11 - Übergangs- und Überleitungsvorschrift

	§ 74 Übergangs- und Überleitungsregelungen



